
Glied.- Datum  I n h a l t  Seite

 Nr.

1101 20. 12. 2007 Viertes Gesetz zur Änderung des Abgeordnetengesetzes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  741

1102  20. 12. 2007 Gesetz zur Anpassung der Besoldungs- und Versorgungsbezüge sowie zur Änderung besoldungs-, 
2005  versorgungs- und dienstrechtlicher Vorschriften im Land Nordrhein-Westfalen  . . . . . . . . . . . . . . . . .  750
2021 
20300 
20320 
20323

20320 20. 12. 2007 Hochschulmedizingesetz (HMG)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  744
221

212 11. 12. 2007    Krankenhausgestaltungsgesetz des Landes Nordrhein-Westfalen (KHGG NRW) und Gesetz zur 
2128   Änderung des Gesetzes zur Ausführung des Transplantationsgesetzes (AG-TPG)  . . . . . . . . . . . . . . . .  702 

2125 20. 12. 2007 Verordnung zur Errichtung einer integrierten Untersuchungsanstalt im Regierungsbezirk Detmold .  740

2128  20. 12. 2007 Gesetz zur Verbesserung des Nichtraucherschutzes in Nordrhein-Westfalen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  742
223

216 18. 12. 2007 Verordnung über das Verwaltungsverfahren zur Gewährung der Landeszuschüsse und zum Prüfungs-
recht des Landesrechnungshofes nach dem Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von Kindern 
(Kinderbildungsgesetz KiBiz) (Verfahrensverordnung KiBiz VerfVO KiBiz)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  739

223 8. 12. 2007 Verordnung zur Änderung der Verordnung über die Ausbildung und Prüfung in den Bildungsgängen 
des Berufskollegs (APO-BK)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  727

232 11. 12. 2007    Gesetz zur Änderung des Landeswassergesetzes, der Landesbauordnung und des Landesabfall-
74  gesetzes  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  708
77 

77  11. 12. 2007    Gesetz zur Änderung und Ergänzung wasserverbandsrechtlicher Vorschriften  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  716 

77 14. 12. 2007 Änderung der Satzung für den Niersverband . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  728

83 18. 12. 2007 Verordnung über die Zuständigkeiten im Bereich des Sozialen Entschädigungsrechts (Zuständig-
keitsVO Soziales Entschädigungsrecht – ZustVO SER)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  740

 20. 12. 2007 Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplans des Landes Nordrhein-Westfalen für das Haus-
haltsjahr 2008 (Haushaltsgesetz 2008)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  728

  20. 12. 2007    Gesetz zur Regelung der Zuweisungen des Landes Nordrhein-Westfalen an die Gemeinden und 
 Gemeindeverbände im Haushaltsjahr 2008 (Gemeindefinanzierungsgesetz – GFG 2008) . . . . . . . . . . .  718 

G 3229701

61. Jahrgang Ausgegeben zu Düsseldorf am 28. Dezember 2007 Nummer 34
Letzte Nummer



Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen – Nr. 34 vom 28. Dezember 2007702

212 
2128

Krankenhausgestaltungsgesetz des Landes 
Nordrhein-Westfalen (KHGG NRW) 

und Gesetz zur Änderung des 
Gesetzes zur Ausführung des Transplantations-

gesetzes (AG-TPG)
Vom 11. Dezember 2007

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen, das 
hiermit verkündet wird:

Krankenhausgestaltungsgesetz des 
Landes Nordrhein-Westfalen (KHGG NRW) 

und Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Ausführung 
des Transplantationsgesetzes (AG-TPG)

2128
Artikel I

Krankenhausgestaltungsgesetz des Landes 
Nordrhein-Westfalen (KHGG NRW)
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Abschnitt I 
Allgemeine Bestimmungen

§ 1 
Grundsatz

(1) Zweck dieses Gesetzes ist es, eine patienten- und 
 bedarfsgerechte gestufte wohnortnahe Versorgung der 
Bevölkerung durch Krankenhäuser sicherzustellen. Die 
Zusammenarbeit der Krankenhäuser untereinander und 
mit den sonstigen Einrichtungen des Gesundheits- und 
Sozialwesens sowie mit den niedergelassenen Ärztinnen 
und Ärzten soll gefördert, Zusammenschlüsse sollen er-
leichtert werden.

(2) Die Krankenversorgung in Krankenhäusern nach 
 Absatz 1 sicherzustellen, ist eine öffentliche Aufgabe des 
Landes. Gemeinden und Gemeindeverbände wirken nach 
Maßgabe dieses Gesetzes dabei mit. 

(3) Krankenhausträger sind in der Regel freie gemein-
nützige, kommunale, private Träger und das Land. Falls 
sich kein anderer geeigneter Träger findet, sind Gemein-
den und Gemeindeverbände verpflichtet, Krankenhäuser 
zu errichten und zu betreiben, kreisangehörige Gemein-
den jedoch nur, wenn sie die erforderliche Finanzkraft 
besitzen.

(4) Mit der Aufnahme in den Krankenhausplan ist das 
Krankenhaus verpflichtet, im Rahmen seiner Versor-
gungsmöglichkeiten in den zugelassenen Weiterbildungs-
stätten Stellen für die Weiterbildung von Ärztinnen und 
Ärzten bereit zu stellen und an der Aus-, Fort- und Wei-
terbildung der Gesundheitsberufe mitzuwirken. 

§ 2
Krankenhausleistungen

(1) Das Krankenhaus ist verpflichtet, entsprechend sei-
ner Aufgabenstellung nach den durch Bescheid gemäß 
§ 16 getroffenen Feststellungen im Krankenhausplan 
alle, die seine Leistungen benötigen, nach Art und 
Schwere der Erkrankungen zu versorgen. Notfallpatien-
tinnen und -patienten haben Vorrang. Die stationäre 
psychiatrische Versorgung schließt die Pflichtversorgung 
nach dem Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei 
psychischen Krankheiten (PsychKG) vom 17. Dezember 
1999 (GV. NRW. S. 662) in der jeweils geltenden Fassung 
ein. Zu den Krankenhausleistungen nach Satz 1 zählen 
auch die festgestellten stationären Angebote der beson-
deren Therapierichtungen und die aktive Mitwirkung bei 
der Organspende.

(2) Das Krankenhaus kann gegen ein mindestens kosten-
deckendes Entgelt gesondert berechenbare Leistungen 
(Wahlleistungen) erbringen, soweit dadurch die Gewäh-
rung der allgemeinen Krankenhausleistungen nicht be-
einträchtigt wird. Besondere Verpflegung, besondere 
Unterbringung und der Abschluss eines gesonderten 
ärztlichen Behandlungsvertrages dürfen nicht voneinan-
der abhängig gemacht werden.
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§ 3 
Pflege und Betreuung der Patientinnen und Patienten

(1) Pflege, Betreuung und Behandlung sowie die gesam-
ten Betriebsabläufe des Krankenhauses sind den Bedürf-
nissen nach Schonung und Ruhe der Patientinnen und 
Patienten anzupassen und angemessen zu gestalten.

(2) Die Würde sterbender Patientinnen und Patienten ist 
besonders zu beachten. Sie ist über den Tod hinaus zu 
wahren. Hinterbliebene sollen angemessen Abschied 
nehmen können.

§ 4 
Kind im Krankenhaus

(1) Den Belangen kranker Kinder mit ihrem Bedürfnis 
nach besonderer Zuwendung ist in Abstimmung mit den 
Sorgeberechtigten soweit wie möglich Rechnung zu tra-
gen. Das Krankenhaus hat im Rahmen seiner Möglich-
keiten bei Kindern eine Begleitperson aufzunehmen.

(2) Das Krankenhaus unterstützt in Zusammenarbeit 
mit dem örtlichen Schulträger die schulische Betreuung 
von Kindern, die über längere Zeit im Krankenhaus be-
handelt werden.

§ 5 
Patientenbeschwerdestellen, Sozialer Dienst, 

Patientenberatung, Patientenseelsorge

(1) Der Krankenhausträger trifft Vorkehrungen für die 
Entgegennahme und Bearbeitung von Patientenbe-
schwerden durch eine unabhängige Stelle, die mit allge-
mein anerkannten Einrichtungen der Gesundheitsvor-
sorge und des Patientenschutzes sowie der Selbsthilfe 
eng zusammenarbeiten soll.

(2) Das Krankenhaus hat einen sozialen Dienst sicherzu-
stellen und die Patientinnen und Patienten darüber zu 
informieren. Der soziale Dienst hat die Aufgabe, die Pa-
tientinnen und Patienten in sozialen Fragen zu beraten 
und Hilfen nach den Sozialgesetzbüchern zu vermitteln.

(3) Die Patientinnen und Patienten haben ein Recht auf 
seelsorgerische Betreuung im Krankenhaus.

§ 6 
Krankenhaushygiene

(1) Das Krankenhaus hat die erforderlichen Maßnahmen 
zur Erkennung, Verhütung und Bekämpfung von Kran-
kenhausinfektionen zu treffen.

(2) Das zuständige Ministerium wird ermächtigt, durch 
Rechtsverordnung

1.   Maßnahmen zur Erfassung und Bekämpfung von 
Krankenhausinfektionen,

2.   Beschäftigung, Tätigkeitsfeld und Weiterbildung von 
Hygienefachkräften

im Einzelnen zu regeln.

§ 7 
Qualitätssicherung

Der Landesausschuss für Krankenhausplanung nach 
§ 15 schlägt bei Bedarf unter Beachtung der bundes-
rechtlichen Bestimmungen auch über diese hinaus Qua-
litätsmerkmale und -indikatoren vor, über die ein Kran-
kenhaus die Öffentlichkeit so zu unterrichten hat, dass 
Patientinnen und Patienten ein direkter Vergleich zwi-
schen verschiedenen Krankenhäusern möglich wird. Der 
Ausschuss unterbreitet Vorschläge über Verfahren und 
Form derartiger Veröffentlichungen. Die Vorschläge des 
Ausschusses für Krankenhausplanung können durch 
dreiseitige Vereinbarungen der Krankenhausgesellschaft 
Nordrhein Westfalen, der Krankenkassen und der Ärzte-
kammern umgesetzt werden.

§ 8 
Zusammenarbeit der Krankenhäuser

(1) Die Krankenhäuser sind entsprechend ihrer Aufga-
benstellung nach dem Bescheid nach § 16 zur Zusam-

menarbeit untereinander und mit den niedergelassenen 
Ärztinnen und Ärzten, dem öffentlichen Gesundheits-
dienst, dem Rettungsdienst, den für die Bewältigung von 
Großschadensereignissen zuständigen Behörden, den 
sonstigen Einrichtungen des Gesundheits- und Sozial-
wesens, den Selbsthilfeorganisationen und den Kranken-
kassen verpflichtet. Über die Zusammenarbeit sind Ver-
einbarungen zu treffen. Die an der Krankenhausversor-
gung Beteiligten unterrichten sich gegenseitig.

(2) Der Zusammenschluss zu Versorgungseinheiten auf 
dem Gebiet des Gesundheits- und Sozialwesens ist zur 
Steigerung der Wirtschaftlichkeit und Leistungsfähig-
keit zulässig. Die Abläufe des Krankenhausbetriebes 
dürfen nicht beeinträchtigt werden. Die Finanzierungs-
verpflichtungen ergeben sich grundsätzlich aus dem 
 Anteil der Nutzung der Versorgungseinheiten.

§ 9 
Organspende

Zur Bestellung eines Transplantationsbeauftragten nach 
§ 3 des Gesetzes zur Ausführung des Transplantations-
gesetzes (AG-TPG) sind die Krankenhäuser nach Maß-
gabe des § 33 verpflichtet.

§ 10 
Zentraler Bettennachweis, Großschadensereignisse

(1) Das Krankenhaus ist verpflichtet, dem Zentralen 
Krankenbettennachweis bei den kreisfreien Städten und 
Kreisen nach § 8 Abs. 3 Rettungsgesetz NRW vom 24. 
November 1992 (GV. NRW. S. 458) in der jeweils gelten-
den Fassung die erforderlichen Angaben zu machen, ins-
besondere die Aufnahmebereitschaft und die Zahl der 
freien Betten, gegliedert nach Abteilungen, zu melden. 
Das Recht der Patientinnen und Patienten auf freie 
Krankenhauswahl bleibt unberührt.

(2) Das Krankenhaus ist verpflichtet, an der Bewälti-
gung von Großschadensereignissen mitzuwirken. Es 
stellt Einsatz- und Alarmpläne auf, stimmt sie mit der 
zuständigen Behörde ab und erprobt sie in angemessenen 
Abständen.

(3) Das zuständige Ministerium wird ermächtigt, Nähe-
res zur Arzneimittelbevorratung, der Finanzierung, Art 
und Größe der für die Arzneimittelbevorratung geeig-
neten Krankenhäuser, den Umgang mit Arzneimitteln 
sowie die Zugriffsrechte des Einsatzpersonals bei Groß-
schadensereignissen im Einvernehmen mit den für In-
nere Angelegenheiten und für Wissenschaft und For-
schung zuständigen Ministerien durch Rechtsverordnung 
zu regeln. Im Rahmen der Planung zur Bewältigung von 
Großschadensereignissen unterstützen nach Satz 1 aus-
gewählte Krankenhäuser die zuständigen Behörden bei 
der Bevorratung mit Sanitätsmaterial und Arzneimit-
teln, indem sie von diesen beschaffte Bestände in den 
Versorgungskreislauf des Krankenhauses aufnehmen.

§ 11 
Rechtsaufsicht

(1) Krankenhäuser und ihre gemeinschaftlichen Einrich-
tungen sowie die mit den Krankenhäusern notwendiger-
weise verbundenen Ausbildungsstätten gem. § 2 Nr. 1 a 
Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG) vom 10. April 
1991 (BGBl. I S. 886) in der jeweils geltenden Fassung 
unterliegen der Rechtsaufsicht.

(2) Die Aufsicht erstreckt sich auf die Beachtung der für 
die in Absatz 1 genannten Einrichtungen geltenden Vor-
schriften. Die Vorschriften über die Aufsicht über die 
Gemeinden und Gemeindeverbände, die Universitätskli-
niken sowie über die Krankenhäuser im Straf- oder 
Maßregelvollzug bleiben unberührt.

(3) Die in Absatz 1 genannten Einrichtungen sowie die 
Einrichtungen nach § 8 Abs. 2 sind verpflichtet, der zu-
ständigen Aufsichtsbehörde die für die Durchführung 
der Aufsicht erforderlichen Auskünfte zu erteilen und 
deren Beauftragten Zutritt zu gewähren. Bei Gefahr im 
Verzug ist der Zutritt jederzeit zu gestatten. Insoweit 
wird das Grundrecht der Unverletzlichkeit der Wohnung 
(Artikel 13 Abs. 1 des Grundgesetzes) eingeschränkt.
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(4) Es sind
untere Aufsichtsbehörde 
die kreisfreie Stadt und der Kreis,

obere Aufsichtsbehörde 
die Bezirksregierung,

oberste Aufsichtsbehörde 
das zuständige Ministerium.

Abschnitt II 
Planung

§ 12 
Krankenhausplan

(1) Das zuständige Ministerium stellt einen Kranken-
hausplan gemäß § 6 KHG auf und schreibt ihn fort. Der 
Krankenhausplan wird regelmäßig im Internet veröf-
fentlicht.

(2) Der Krankenhausplan weist den Stand und die vor-
gesehene Entwicklung der für eine ortsnahe, bedarfsge-
rechte, leistungsfähige und wirtschaftliche Versorgung 
der Bevölkerung erforderlichen Krankenhäuser und 
Ausbildungsstätten gemäß § 2 Nr. 1 a KHG aus. Er be-
rücksichtigt die Versorgungsangebote benachbarter Län-
der, die Vielfalt der Krankenhausträger nach § 1 Abs. 2 
Satz 1 KHG und besteht aus

1.  den Rahmenvorgaben und

2.  den regionalen Planungskonzepten.

Die Fortschreibung des Krankenhausplans erfolgt durch 
Änderung der Rahmenvorgaben und der regionalen Pla-
nungskonzepte. Die Änderungen nach Satz 2 Nr. 2 sind 
durch Bescheid nach § 16 festzustellen. Im Kranken-
hausplan im Ist anerkannte Betten zur stationären Ver-
sorgung sind Planbetten. Anerkannte Plätze zur teilsta-
tionären Versorgung sind Behandlungsplätze.

(3) Die Universitätskliniken sowie die in § 3 Nrn. 1 und 
4 KHG genannten Krankenhäuser sind in die Kranken-
hausplanung einzubeziehen, soweit sie der allgemeinen 
Versorgung der Bevölkerung dienen. Die Festlegungen 
nach § 14 werden, soweit sie durch Bescheid nach § 16 
festgestellt sind, Bestandteil des Krankenhausplans. Die 
Aufgaben aus Forschung und Lehre sind zu berücksich-
tigen.

§ 13 
Rahmenvorgaben

(1) Die Rahmenvorgaben enthalten die Planungsgrund-
sätze und Vorgaben für die notwendigen aufeinander 
 abzustimmenden Versorgungsangebote nach ihrer regio-
nalen Verteilung, Art, Zahl und Qualität. Sie sind 
Grundlage für die Festlegungen nach § 14.

(2) Bei der Neuaufstellung und Fortschreibung der Rah-
menvorgaben ist der zuständige Landtagsausschuss zu 
hören.

§ 14 
Regionale Planungskonzepte

(1) Auf der Grundlage der Rahmenvorgaben nach § 13 
legt das zuständige Ministerium insbesondere Gebiete, 
Gesamtplanbettenzahlen und Gesamtbehandlungsplatz-
kapazitäten abschließend fest. Hierzu erarbeiten die 
Krankenhausträger und die Verbände der Krankenkas-
sen gemeinsam und gleichberechtigt ein regionales Pla-
nungskonzept. § 211 a Sozialgesetzbuch SGB Fünftes 
Buch (V) – Gesetzliche Krankenversicherung – vom 
20. Dezember 1988 (BGBl. I S. 2477) in der Fassung des 
Änderungsgesetzes vom 22. Dezember 2005 (BGBl. I 
S. 3686) gilt für die Verbände der Krankenkassen ent-
sprechend. Die kommunale Gesundheitskonferenz nach 
§ 24 des Gesetzes über den öffentlichen Gesundheits-
dienst (ÖGDG) vom 25. November 1997 (GV. NRW. 
S. 430) in der jeweils geltenden Fassung kann eine Stel-
lungnahme dazu abgeben.

(2) Zu Verhandlungen über ein regionales Planungskon-
zept können die Krankenhausträger, die Verbände der 
Krankenkassen und die zuständige Behörde auffordern. 
Die Verhandlungen nach Satz 1 sind innerhalb von 

einem Monat nach Aufforderung einzuleiten. Die Auf-
nahme der Verhandlungen ist der zuständigen Behörde 
unverzüglich anzuzeigen. Die Verhandlungen sollen spä-
testens drei Monate nach ihrer Aufnahme abgeschlossen 
werden.

(3) Die regionalen Planungskonzepte sind der zuständi-
gen Behörde vorzulegen, die sie der unteren Gesund-
heitsbehörde zur Kenntnis gibt. Dem Antrag auf Fort-
schreibung ist eine Dokumentation des Verhandlungsab-
laufs und der das Ergebnis tragenden Gründe beizufü-
gen. Das zuständige Ministerium prüft das regionale 
Planungskonzept rechtlich und inhaltlich. Soweit es Än-
derungen beabsichtigt, gibt es den Verhandlungspart-
nern Gelegenheit zur Stellungnahme. Ist die Schließung 
von Krankenhäusern oder bettenführenden Angeboten 
vorgesehen, gibt das zuständige Ministerium auch der 
betroffenen Gemeinde Gelegenheit zur Stellungnahme.

(4) Die Beteiligten nach § 15 und die betroffenen Kran-
kenhäuser werden zu dem Konzept nach Absatz 1 von 
dem zuständigen Ministerium gehört. Werden im Einver-
nehmen mit dem Krankenhausträger nicht bettenfüh-
rende Angebote aufgegeben oder Gesamtbettenreduzie-
rungen vorgenommen, muss der Änderung des Feststel-
lungsbescheides grundsätzlich kein Anhörungsverfahren 
vorausgehen. Soweit regionale Planungskonzepte nicht 
vorgelegt werden, entscheidet das zuständige Ministe-
rium von Amts wegen nach Anhörung der Beteiligten 
nach § 15 Abs. 1 und 2, wenn der Krankenhausplan fort-
geschrieben werden soll. Absatz 3 Satz 5 gilt entspre-
chend.

(5) Die regionalen Planungskonzepte und Entschei-
dungen nach Absatz 4 werden durch Bescheid nach § 16 
an den Krankenhausträger Bestandteil des Kranken-
hausplans.

§ 15 
Beteiligte an der Krankenhausversorgung

(1) Den Landesausschuss bilden die unmittelbar Betei-
ligten:

1.   fünf von der Krankenhausgesellschaft Nordrhein-
Westfalen,

2.  sechs von den Verbänden der Krankenkassen,

3.  drei von den kommunalen Spitzenverbänden

benannte Mitglieder,

4.   ein von der Katholischen Kirche und ein von den 
Evangelischen Landeskirchen,

5.   ein von der Ärztekammer Nordrhein und ein von der 
Ärztekammer Westfalen-Lippe,

6.   ein vom Landesausschuss des Verbandes der privaten 
Krankenversicherung,

7.   soweit psychiatrische Einrichtungen betroffen sind, 
je ein von den beiden Landschaftsverbänden

benanntes Mitglied.

(2) Weitere Beteiligte (mittelbar Beteiligte) sind:

1.   die Spitzenverbände der freien Wohlfahrtspflege in 
Nordrhein-Westfalen,

2.  die kreisfreien Städte und Kreise,

3.  der Landesbezirk NRW der Gewerkschaft ver.di,

4.  der Landesverband Marburger Bund,

5.  die Kassenärztlichen Vereinigungen,

6.   die Dienstnehmervertretung Nordrhein-Westfalen der 
arbeitsrechtlichen Kommission des Deutschen Cari-
tasverbandes,

7.   der Verband der kirchlichen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter Rheinland-Westfalen-Lippe,

8.  die komba gewerkschaft NRW.

(3) Der Landesausschuss erarbeitet insbesondere die 
Empfehlungen, die zur Neuaufstellung, Fortschreibung 
und Umsetzung der Rahmenvorgaben notwendig sind. 
Bei der Erarbeitung der Rahmenvorgaben und bei der 
Aufstellung des Investitionsprogramms sind mit den Be-
teiligten nach Absatz 1 einvernehmliche Regelungen an-
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zustreben. Die Beteiligten nach Absatz 2 sind zu den 
Maßnahmen nach § 14 und der Aufstellung des Investiti-
onsprogramms zu hören. Das zuständige Ministerium 
entscheidet abschließend.

(4) Den Vorsitz im Landesausschuss und die Geschäfte 
des Landesausschusses führt das zuständige Ministerium. 
Der Landesausschuss gibt sich eine Geschäftsordnung.

§ 16 
Feststellungen im Krankenhausplan

(1) Die Feststellungen über die Aufnahme oder Nichtauf-
nahme des Krankenhauses in den Krankenhausplan wer-
den durch Bescheid der zuständigen Behörde getroffen. 
Der Bescheid über die Aufnahme enthält mindestens

1.   den Namen und den Standort des Krankenhauses und 
seiner Betriebsstellen,

2.   die Bezeichnung, Rechtsform und den Sitz des Kran-
kenhausträgers sowie den Eigentümer des Kranken-
hauses,

3.   die Nummer und das Datum der Aufnahme in den 
Krankenhausplan,

4.  das Versorgungsgebiet,

5.   die Versorgungsregion für die psychiatrische Pflicht-
versorgung,

6.   die Gesamtzahl der im Ist und Soll anerkannten Plan-
betten,

7.   die Art der Abteilungen mit ihrer Planbettenzahl und 
ihren Behandlungsplätzen sowie

8.  die Ausbildungsstätten nach § 2 Nr. 1 a KHG.

(2) Wenn Krankenhausträger ohne Zustimmung der zu-
ständigen Behörde von den Feststellungen nach Absatz 1 
abweichen oder planwidrige Versorgungsangebote an 
sich binden, kann das Krankenhaus ganz oder teilweise 
aus dem Krankenhausplan herausgenommen werden.

(3) Widerspruch und Anfechtungsklage eines Dritten ge-
gen einen Feststellungsbescheid haben keine aufschie-
bende Wirkung.

Abschnitt III 
Krankenhausförderung

§ 17 
Förderungsgrundsätze

Investitionskosten von Krankenhäusern werden nach 
dem Krankenhausfinanzierungsgesetz und den Vor-
schriften dieses Abschnitts auf Antrag im Rahmen der 
zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel durch Zu-
schüsse und Zuweisungen gefördert. Fördermittel dürfen 
nur für die in § 9 Abs. 1 und 2 KHG genannten Zwecke 
nach Maßgabe des Bewilligungsbescheides verwendet 
werden. Die Gemeinden werden an den im Haushalts-
plan des zuständigen Ministeriums veranschlagten Haus-
haltsbeträgen der förderfähigen Investitionsmaßnahmen 
nach § 9 Abs. 1 KHG in Höhe von 40 vom Hundert betei-
ligt. Für die Heranziehung ist die Einwohnerzahl maß-
gebend. Eine Verrechnung mit Leistungen nach dem Ge-
meindefinanzierungsgesetz ist möglich.

§ 18 
Pauschalförderung

(1) Das zuständige Ministerium fördert

1.   die Errichtung von Krankenhäusern (Neubau, Um-
bau, Erweiterungsbau) einschließlich der Erstausstat-
tung mit den für den Krankenhausbetrieb notwen-
digen Anlagegütern sowie die Wiederbeschaffung von 
Anlagegütern mit einer durchschnittlichen Nutzungs-
dauer von mehr als 15 Jahren (Baupauschale) und

2.   die Wiederbeschaffung von Anlagegütern mit einer 
durchschnittlichen Nutzungsdauer von mehr als drei 
Jahren bis zu 15 Jahren (kurzfristige Anlagegüter)

durch jährliche Pauschalbeträge, mit denen das Kran-
kenhaus im Rahmen der Zweckbindung der Fördermittel 
wirtschaften kann.

(2) Das zuständige Ministerium wird ermächtigt, im 
Einvernehmen mit dem Finanzministerium und dem In-
nenministerium sowie nach Anhörung der unmittelbar 
Beteiligten (§ 15 Abs. 1) und im Benehmen mit dem zu-
ständigen Landtagsausschuss durch Rechtsverordnung

1.   die Bemessungsgrundlagen, die Zahlungsmodalitäten, 
die Höhe der Pauschalbeträge nach Absatz 1 sowie 
für einen Übergangszeitraum die Reihenfolge der 
 Berechtigten zu bestimmen sowie

2.   die Abgrenzung der kurzfristigen Anlagegüter nach 
Absatz 1 Nr. 2 festzulegen.

§ 19 
Investitionsprogramm und Bewilligung 

der Pauschalmittel

(1) Das zuständige Ministerium stellt auf der Grundlage 
des Krankenhausplans und der Vorschriften dieses 
 Gesetzes sowie der Rechtsverordnung nach § 18 Abs. 2 
Investitionsprogramme gemäß §§ 6, 8 KHG auf.

(2) Ein Rechtsanspruch auf Förderung entsteht erst mit 
der schriftlichen Bewilligung der Fördermittel. Die Be-
willigung kann mit Nebenbestimmungen versehen wer-
den, die zur Verwirklichung des Gesetzeszwecks und zur 
Erreichung der Ziele des Krankenhausplans erforderlich 
sind.

§ 20 
Abtretung von Förderansprüchen und -anwartschaften

Krankenhäuser dürfen ihren Anspruch auf Mittel der 
Baupauschale gemäß § 18 Abs. 1 Nr. 1 und entspre-
chende Anwartschaften an andere förderungsberechtigte 
Krankenhäuser in Nordrhein-Westfalen zur Finanzie-
rung von Investitionen nach § 9 Abs. 1 Nr. 1 KHG mit 
Zustimmung der zuständigen Behörde abtreten. Die be-
absichtigte Abtretung ist der zuständigen Behörde durch 
das abtretende Krankenhaus anzuzeigen. Die Zustim-
mung gilt als erteilt, wenn die zuständige Behörde nicht 
innerhalb von zwei Monaten nach Eingang der Abtre-
tungsanzeige schriftlich widerspricht. Eine Ablehnung 
darf nur erfolgen, wenn als Folge der Abtretung die be-
darfsgerechte Versorgung der Bevölkerung mit leistungs-
fähigen Krankenhäusern insbesondere dadurch gefähr-
det wäre, dass keine ausreichende Vorsorge für absehbar 
notwendige Investitionen getroffen ist oder Vorgaben 
des Krankenhausplans nicht eingehalten würden.

§ 21 
Verwendung der Pauschalmittel

(1) Förderungsfähig sind die Kosten, die für eine ausrei-
chende und medizinisch zweckmäßige Versorgung nach 
den Grundsätzen von Sparsamkeit und Wirtschaftlich-
keit erforderlich sind. Die Folgekosten, insbesondere die 
Auswirkungen auf die Pflegesätze und Entgelte, sind zu 
berücksichtigen.

(2) Von der Förderung sind Investitionen ausgenommen, 
die nicht der stationären Krankenhausbehandlung die-
nen. Dazu zählen auch Kostenanteile, die auf Bereiche 
für Forschung und Lehre entfallen (§ 5 Abs. 1 Nr. 1 
KHG).

(3) Die Pauschalmittel dürfen nicht eingesetzt werden:

1.  für den Erwerb bereits betriebener Krankenhäuser,

2.   für Kosten des Grundstücks, des Grundstückser-
werbs, der Grundstückserschließung sowie ihrer 
 Finanzierung,

3.   soweit für die Investitionen Versicherungsleistungen 
gewährt werden oder bei Abschluss verkehrsüblicher 
Versicherungen hätten gewährt werden können.

(4) Nicht verbrauchte Pauschalmittel sind in den Folge-
jahren entsprechend dem jeweiligen Förderzweck zu 
verwenden.

(5) Die Pauschalmittel können insbesondere zur Finan-
zierung von Krediten für Maßnahmen nach § 18 Abs. 1 
genutzt werden.

(6) Die Pauschalmittel können auch zur Finanzierung 
von Entgelten für die Nutzung von Anlagegütern einge-
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setzt werden, soweit dies einer wirtschaftlichen Be-
triebsführung entspricht und der mit der Gewährung der 
Fördermittel verfolgte Zweck nicht beeinträchtigt wird.

(7) Die Pauschalmittel sind bis zur zweckentspre-
chenden Verwendung auf jeweils einem besonderen 
Bankkonto für Fördermittel nach § 18 Abs. 1 Nrn. 1 und 
2 zinsgünstig anzulegen. Zinserträge, Erträge aus Veräu-
ßerung und Versicherungsleistungen sind dem jeweiligen 
Bankkonto zuzuführen.

(8) Die Krankenhäuser haben durch gesonderte Testate 
eines Wirtschaftsprüfers nachzuweisen, dass die Förder-
mittel für förderungsfähige Maßnahmen gem. § 18 Abs. 1 
verwendet worden sind. Diese Testate sind der zuständi-
gen Behörde jeweils zum Ende eines Kalenderjahres vor-
zulegen. 

(9) Die Pauschalmittel dürfen nur für die ihnen jeweils 
zugewiesene Zweckbestimmung nach § 18 Abs. 1 ver-
wendet werden. Davon abweichend dürfen die Kranken-
häuser die für die Wiederbeschaffung kurzfristiger An-
lagegüter gewährte Pauschale bis zu 30 vom Hundert der 
Jahrespauschale für Zwecke nach § 18 Abs. 1 Nr. 1 ein-
setzen.

§ 22 
Ausgliederung, Vermietung

(1) Die Ausgliederung von Teilen eines Krankenhauses 
ist mit Erlaubnis der zuständigen Behörde zulässig. Für 
ausgegliederte Teile dürfen keine Fördermittel eingesetzt 
werden. Die anteiligen Fördermittel sind, soweit Investi-
tionen nicht abgeschrieben oder Fördermittel nicht 
zweckentsprechend verwendet worden sind, zurückzuer-
statten.

(2) Vermietungen von geförderten Räumen und deren 
Ausstattungen sind zulässig, soweit der Krankenhausbe-
trieb nicht beeinträchtigt wird. Für Einnahmen gilt § 21 
Abs. 7 Satz 2 entsprechend.

(3) Soweit Krankenhäuser Mietverträge für angemietete 
Räumlichkeiten abgeschlossen und für diese nach bishe-
rigem Recht Förderung erhalten haben, wird für Miet-
kosten, die durch die Baupauschale nicht gedeckt sind, 
bis zur Beendigung des Mietvertrages eine zusätzliche 
Förderung in Höhe der Differenz zwischen Baupauschale 
und Mietkosten gewährt.

§ 23 
Besondere Beträge

(1) Ein besonderer Betrag kann für Zwecke des § 18 
Abs. 1 festgesetzt werden, soweit dies zur Erhaltung der 
Leistungsfähigkeit des Krankenhauses unter Berück-
sichtigung seiner im Krankenhausplan bestimmten Auf-
gaben notwendig und ausreichend ist.

(2) Für die Beschaffung von Medizinprodukten gilt Ab-
satz 1 nur, wenn nachgewiesen wird, dass die Kosten 
nicht durch

1.  Einnahmen aus anteiligen Abschreibungsbeträgen

 a)   aus den Gebühren der das Medizinprodukt nach 
Satz 2 nutzenden liquidationsberechtigten Ärz-
tinnen und Ärzte für gesondert berechenbare sta-
tionäre und ambulante Leistungen,

 b)   aus den Sachkosten für die Untersuchung und 
 Behandlung von Patientinnen und Patienten aus 
anderen Krankenhäusern, die zur Beschaffung von 
Medizinprodukten nach Satz 2 angesammelt wer-
den können,

2.   Fördermittel nach § 18 Abs. 1 Nr. 2, die noch nicht 
zweckentsprechend verwendet worden sind, gedeckt 
werden können.

Das zuständige Ministerium bestimmt die Medizinpro-
dukte, deren Beschaffung nach Satz 1 förderungsfähig 
ist. Mit den Beteiligten nach § 15 Abs. 1 ist Einverneh-
men anzustreben.

§ 24 
Ausgleichsleistungen

(1) Krankenhäusern, die aufgrund einer Entscheidung 
des zuständigen Ministeriums ganz oder mindestens mit 

einer Abteilung aus dem Krankenhausplan ausscheiden, 
sind auf Antrag pauschale Ausgleichsleistungen zu be-
willigen, soweit diese erforderlich sind, um die Schlie-
ßung des Krankenhauses oder seine Umstellung auf an-
dere Aufgaben zu erleichtern.

(2) Die pauschale Ausgleichsleistung beträgt 1 % des 
nach den §§ 11 Abs. 1, 14 Abs. 1 KHEntG und §§ 17 
Abs. 1, 20 Abs. 1 BPflV genehmigten Budgets des Kran-
kenhauses. Maßgeblich ist hierfür das 12 Monate umfas-
sende, genehmigte Budget des der Schließung vorange-
gangenen Jahres. Bei Ausscheiden einer Abteilung ist der 
dieser Abteilung entsprechende Anteil des Budgets zu-
grunde zu legen.

§ 25 
Förderung von Lasten aus Investitionsdarlehen

(1) Sind für förderungsfähige Investitionskosten von 
Krankenhäusern nach § 18 Abs. 1 vor Aufnahme in den 
Krankenhausplan Darlehen auf dem Kapitalmarkt auf-
genommen worden, so werden vom Zeitpunkt der Auf-
nahme in den Krankenhausplan in Höhe der sich hieraus 
ergebenden Belastungen Fördermittel bewilligt. Satz 1 
gilt entsprechend für Darlehen der Gemeinden, soweit 
sie nicht in Zuschüsse umgewandelt wurden. Landesdar-
lehen für förderungsfähige Investitionen werden in be-
dingt rückzahlbare Zuschüsse umgewandelt.

(2) Sind während der Förderzeit die Abschreibungen für 
förderungsfähige Investitionen höher als die geförderten 
Tilgungsbeträge, so sind bei Ausscheiden aus dem Kran-
kenhausplan Fördermittel in Höhe des Unterschiedsbe-
trages zu bewilligen. Sind während der Förderzeit die 
geförderten Tilgungsbeträge höher als die Abschrei-
bungen für förderungsfähige Investitionen, so ist bei 
Ausscheiden aus dem Krankenhausplan der Unter-
schiedsbetrag zu erstatten.

§ 26 
Ausgleich für Eigenmittel

(1) Werden in einem Krankenhaus bei Beginn der erst-
maligen Förderung nach dem Krankenhausfinanzie-
rungsgesetz oder diesem Gesetz förderungsfähige Inves-
titionen genutzt, die nachweislich mit Eigenmitteln des 
Krankenhausträgers beschafft wurden und deren regel-
mäßige Nutzungsdauer zu diesem Zeitpunkt noch nicht 
abgelaufen ist, so wird dem Krankenhausträger nach 
Feststellung des Ausscheidens des Krankenhauses aus 
dem Krankenhausplan ein dem Anteil der Eigenmittel 
entsprechender Ausgleich für die Abnutzung während 
der Zeit der Förderung gewährt, sofern der Kranken-
hausbetrieb eingestellt ist und das Krankenhaus nicht 
weiterhin für Krankenhauszwecke genutzt wird. Eigen-
mittel im Sinne des Satzes 1 sind nur Mittel aus dem frei 
verfügbaren Vermögen des Krankenhausträgers.

(2) Der Berechnung des Ausgleichsbetrages sind die 
Buchwerte bei Beginn der Förderung und die hierauf be-
ruhenden Abschreibungen zugrunde zu legen.

(3) Ein Ausgleichsanspruch entfällt, soweit nach dem 
Krankenhausfinanzierungsgesetz oder nach diesem Ge-
setz eine Ersatzinvestition gefördert wurde und die Mit-
tel oder ihr Gegenwert noch im Vermögen des Kranken-
hausträgers vorhanden sind.

§ 27 
Anlauf- und Umstellungskosten

Anlauf- und Umstellungskosten (§ 9 Abs. 2 Nr. 2 KHG) 
sind nur förderungsfähig, wenn sie mit einer nach § 18 
Abs. 1 Nr. 1 geförderten Investition in Zusammenhang 
stehen und die Aufnahme oder Fortführung des Kran-
kenhausbetriebes deswegen gefährdet wäre, weil dem 
Krankenhausträger die Aufbringung der Mittel nicht zu-
zumuten ist.

§ 28 
Widerruf der Bewilligung, Rückforderung 

von Fördermitteln

(1) Der Bewilligungsbescheid kann mit Wirkung für die 
Vergangenheit ganz oder teilweise widerrufen werden, 
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wenn das Krankenhaus ohne Zustimmung der Bewilli-
gungsbehörde von den Feststellungen nach § 16 abweicht 
oder seine Aufgaben nach den Feststellungen im Be-
scheid nach § 16 ganz oder zum Teil nicht oder nicht 
mehr erfüllt. Der Bewilligungsbescheid soll nicht wider-
rufen werden, wenn das Krankenhaus im Einvernehmen 
mit der zuständigen Behörde ganz oder zum Teil aus dem 
Krankenhausplan ausscheidet.

(2) Nach § 19 Abs. 2 gewährte Fördermittel können un-
ter Berücksichtigung des Einzelfalls zurückgefordert 
werden, soweit sie nicht zweckentsprechend verwendet 
worden oder Investitionen nicht abgeschrieben sind.

Abschnitt IV 
Krankenhausstruktur

§ 29 
Wirtschaftliche Betriebsführung

(1) Die im Krankenhausplan ausgewiesenen Kranken-
häuser müssen organisatorisch und wirtschaftlich eigen-
ständige Betriebe sein; sie sind nach wirtschaftlichen 
Gesichtspunkten zu betreiben.

(2) Mehrere benachbarte Betriebsstellen eines Kranken-
hausträgers bilden zusammen nur dann ein Krankenhaus 
im Sinne dieses Gesetzes, wenn die Betriebsstellen orga-
nisatorisch und wirtschaftlich unselbständige und von-
einander abhängige Einrichtungen sind.

§ 30 
Abschlussprüfung

(1) Der Jahresabschluss ist unter Einbeziehung der 
Buchführung durch eine Wirtschaftsprüferin, einen 
Wirtschaftsprüfer oder eine Wirtschaftsprüfungsgesell-
schaft (Abschlussprüfung) zu prüfen. Hat das Kranken-
haus einen Lagebericht aufzustellen, so ist auch dieser in 
die Prüfung einzubeziehen.

(2) Die Prüfung des Jahresabschlusses erstreckt sich ins-
besondere auf die zweckentsprechende, sparsame und 
wirtschaftliche Verwendung der Fördermittel nach § 18 
Abs. 1. Sind nach dem abschließenden Ergebnis der Prü-
fung Einwendungen zu erheben, ist die Bestätigung ein-
zuschränken oder zu versagen. Soweit die Bestätigung 
versagt oder eingeschränkt erteilt wird, ist der Ab-
schlussbericht der zuständigen Behörde vorzulegen.

§ 31 
Betriebsleitung, Ärztlicher und 
psychotherapeutischer Dienst

(1) In dem Krankenhaus wird eine Betriebsleitung gebil-
det. Träger von mehreren Krankenhäusern können eine 
gemeinsame Betriebsleitung bilden. An der Betriebslei-
tung sind eine Leitende Ärztin oder ein Leitender Arzt, 
die Leitende Pflegekraft und die Leiterin oder der Leiter 
des Wirtschafts- und Verwaltungsdienstes zu beteiligen. 
Andere Formen der kollegialen Betriebsleitung sind zu-
lässig, wenn die in Satz 3 genannten Funktionsbereiche 
angemessen vertreten sind.

(2) Der Träger des Krankenhauses hat für jede Abtei-
lung mindestens eine Abteilungsärztin oder einen Abtei-
lungsarzt zu bestellen, die oder der nicht weisungsge-
bunden ist. Sie oder er sind für die Untersuchung und 
Behandlung der Patientinnen und Patienten in der Ab-
teilung verantwortlich. Auch Belegärztinnen und Beleg-
ärzte können die Abteilungen leiten. Für Abteilungen, 
die Patientinnen und Patienten behandeln, bei denen 
Psychotherapie angezeigt ist, können neben der Abtei-
lungsärztin oder dem Abteilungsarzt Psychologische 
Psychotherapeutinnen oder -therapeuten sowie Kinder- 
und Jugendlichenpsychotherapeutinnen oder -thera-
peuten bestellt werden, die bei der Untersuchung und 
Behandlung dieser Patientinnen und Patienten eigenver-
antwortlich und selbstständig tätig sind.

§ 32 
Struktur der kommunalen Krankenhäuser

Für die kommunalen Krankenhäuser bleiben die Vor-
schriften des Kommunalverfassungsrechtes durch die 

§§ 29 bis 31 unberührt. Verordnungen nach § 107 Abs. 2 
Satz 3 der Gemeindeordnung in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666) in 
der jeweils geltenden Fassung werden, soweit sie die 
Struktur der kommunalen Krankenhäuser regeln, im 
Einvernehmen mit dem zuständigen Ministerium er-
lassen.

§ 33 
Kirchliche Krankenhäuser

Die Rechtsverordnung aufgrund von § 6 Abs. 2 sowie 
§ 31 Abs. 1 gelten nicht für Krankenhäuser, die von Reli-
gionsgemeinschaften oder diesen gleichgestellten oder 
ihnen zuzuordnenden Einrichtungen betrieben werden. 
Satz 1 gilt unabhängig von der Rechtsform der Einrich-
tung. Die Religionsgemeinschaften treffen für diese 
Krankenhäuser in eigener Zuständigkeit Regelungen, die 
den Zielen dieser Vorschriften entsprechen.

§ 34 
Statistik

Die Krankenhäuser sind verpflichtet, dem zuständigen 
Ministerium sowie den von ihm bestimmten Stellen Aus-
künfte zu erteilen, die für die Aufstellung eines bedarfs-
gerecht gegliederten Systems leistungsfähiger Kranken-
häuser einschließlich ihrer Ausbildungsstätten benötigt 
werden. Das zuständige Ministerium wird ermächtigt, 
durch Rechtsverordnung die unter die Auskunftspflicht 
fallenden Daten und das Verfahren im Einzelnen festzu-
stellen.

Abschnitt V 
Übergangs- und Schlussbestimmungen

§ 35 
Zuständigkeit

Das für das Gesundheitswesen zuständige Ministerium 
wird ermächtigt, für die Belange des Krankenhauswe-
sens durch Rechtsverordnung die zuständige Behörde zu 
bestimmen.

§ 36 
Ausbildungsstätten, nicht öffentlich geförderte 

Krankenhäuser, Universitätskliniken

(1) Auf die Ausbildungsstätten nach § 2 Nr. 1 a KHG 
sind die Vorschriften der Abschnitte II und III und des 
§ 35 mit Ausnahme des § 18 Abs. 2 Nr. 2 entsprechend 
anzuwenden.

(2) Auf nicht öffentlich geförderte Krankenhäuser fin-
den nur § 2 Abs. 1 Satz 2, § 6 einschließlich der auf § 6 
Abs. 2 gestützten Rechtsverordnung, § 8 Abs. 1 hinsicht-
lich der Mitwirkung im Rettungsdienst, § 10 Abs. 1 und 
§ 11 Anwendung.

(3) Auf Krankenhäuser im Straf- oder Maßregelvollzug 
finden § 6 einschließlich der auf § 6 Abs. 2 gestützten 
Rechtsverordnung und § 11 Anwendung.

(4) Auf Krankenhäuser nach § 5 Abs. 1 Nr. 1 KHG sind 
die Abschnitte I und II, Abschnitt IV mit Ausnahme des 
§ 29 Abs. 1, des § 30 Abs. 2 Satz 2 und der §§ 31, 32 so-
wie Abschnitt V mit Ausnahme des § 37 anzuwenden.

(5) Auf Krankenhäuser, deren Träger bundesunmittel-
bare Körperschaften gemäß Artikel 87 Abs. 2 des Grund-
gesetzes sind, findet § 11 keine Anwendung.

§ 37 
Übergangsvorschrift

(1) Bis zum Inkrafttreten der Rechtsverordnung gemäß 
§ 18 Abs. 2 Nr. 2 sind für die Bestimmung der durch-
schnittlichen Nutzungsdauer bei Anlagegütern die Rege-
lungen der Abgrenzungsverordnung vom 5. Dezember 
1977 (BGBl. I S. 2355) sinngemäß anzuwenden.

(2) Soweit Investitionskosten von Krankenhäusern auf 
Grundlage der §§ 19 ff. des Krankenhausgesetzes Nord-
rhein-Westfalen – KHG NRW – vom 16. Dezember 1998 
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(GV. NRW. S. 696), zuletzt geändert durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 21. Dezember 2006 (GV. NRW. S. 631), ge-
fördert worden sind, finden diese Vorschriften weiterhin 
Anwendung.

§ 38 
Inkrafttreten, Berichtspflicht

Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung in 
Kraft. Gleichzeitig tritt das Krankenhausgesetz Nord-
rhein-Westfalen – KHG NRW – vom 16. Dezember 1998 
(GV. NRW. S. 696), zuletzt geändert durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 21. Dezember 2006 (GV. NRW. S. 631), au-
ßer Kraft. Die Landesregierung berichtet dem Landtag 
bis zum 31. Dezember 2012 über die Erfahrungen mit 
diesem Gesetz.

212
Artikel II

Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Ausführung 
des Transplantationsgesetzes (AG-TPG)

Das Gesetz zur Ausführung des Transplantationsgesetzes 
(AG-TPG) vom 9. November 1999 (GV. NRW. S. 599), 
zuletzt geändert durch Artikel IV des Gesetzes vom 5. 
April 2005 (GV. NRW. S. 408), wird wie folgt geändert:

1.  Als § 3 wird neu eingefügt:

 „§ 3 
 Transplantationsbeauftragter

(1) Krankenhäuser mit Intensivbetten bestellen mindes-
tens eine Ärztin oder einen Arzt in Leitungsfunktion zur 
oder zum Transplantationsbeauftragten. Aufgabe der/
des Transplantationsbeauftragten ist, insbesondere dar-
auf hinzuwirken, dass

1.   die Krankenhäuser ihren Verpflichtungen nach § 11 
Abs. 4 Satz 1 und 2 Transplantationsgesetz (TPG) 
nachkommen,

2.   verbindliche, schriftliche Handlungsanweisungen für 
den Ablauf einer Organspende vorliegen, die insbe-
sondere Maßnahmen zur Hirntoddiagnostik, zur in-
tensivmedizinischen Vorbereitung einer Organent-
nahme, zur Klärung des Willens der Patientin bzw. 
des Patienten, zu Gesprächen mit Angehörigen und 
zur frühestmöglichen Einbeziehung der Koordinie-
rungsstelle nach § 11 Abs. 1 Satz 2 TPG beinhalten,

3.   die Angehörigen von Organspendern in angemessener 
Weise begleitet werden,

4.   alle Todesfälle durch primäre oder sekundäre Hirn-
schädigung des Krankenhauses dem Transplantati-
onsbeauftragten übermittelt werden dokumentiert 
und im Rahmen der Qualitätssicherung mit der Koor-
dinierungsstelle ausgewertet werden.

(2) Aufgabe der/des Transplantationsbeauftragten ist es 
zum einen, die Angehörigen ergebnisoffen zu beraten, sie 
im Falle der Entscheidung zur Organspende beratend zu 
begleiten und zum anderen dafür Sorge zu tragen, dass 
alle an der Pflege Beteiligten im notwendigen Umfang 
Zugang zu Fortbildung, insbesondere zu medizinischen 
und ethischen Fragen und Supervision in diesem hoch 
sensiblen Versorgungsbereich erhalten.

(3) Die Transplantationsbeauftragten sind bei der Wahr-
nehmung ihrer Aufgaben weisungsunabhängig. Sie ha-
ben ein uneingeschränktes Zugangsrecht zu den Inten-
sivstationen. Sie sind für ihre Tätigkeit ebenso wie für 
regelmäßige Fortbildungen, insbesondere zu medizi-
nischen und ethischen Fragen, freizustellen. Die Kran-
kenhäuser unterstützen die Transplantationsbeauftrag-
ten und stellen ihnen die für die Wahrnehmung ihrer 
Aufgaben notwendigen Informationen sowie notwen-
digen personellen und sächlichen Mittel zur Verfügung.“

2.  Aus § 3 wird § 4.

3.  Aus § 4 wird § 5.

Artikel III
Inkrafttreten

Das Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft.
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Die Landesregierung 
Nordrhein-Westfalen

Der Ministerpräsident
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Gesetz zur Änderung 
des Landeswassergesetzes, der Landesbauordnung 

und des Landesabfallgesetzes
Vom 11. Dezember 2007

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen, das 
hiermit verkündet wird:

Gesetz zur Änderung 
des Landeswassergesetzes, der Landesbauordnung 

und des Landesabfallgesetzes

77

Artikel 1
Änderung des Landeswassergesetzes

Das Wassergesetz für das Land Nordrhein-Westfalen 
(Landeswassergesetz – LWG –) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 25. Juni 1995 (GV. NRW. S. 926), zu-
letzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 3. Mai 
2005 (GV. NRW. S. 463), wird wie folgt geändert:

 1.  Inhaltsübersicht

 Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert:

 a)  Nach § 2 g wird folgende Angabe neu eingefügt:

   „§ 2 h Strategische Umweltprüfung von Maßnah-
menprogrammen“.

 b)  Die Angabe des § 5 wird wie folgt gefasst:

   „§ 5 Gewässer zweiter Ordnung und sonstige Ge-
wässer“.

 c)  Die Angabe des § 34 wird wie folgt gefasst:

   „§ 34 Regelung des Gemeingebrauchs sowie des 
Verhaltens im Uferbereich“.

 d)  Die Angabe des § 44 wird wie folgt gefasst:

   „§ 44 Zulassung von Erdwärmepumpen im ver-
einfachten Verfahren“.

 e)  Die Angabe des § 50 a wird wie folgt gefasst:

  „§ 50 a Wasserversorgungsbericht“.

 f)  Die Angabe des § 53 c wird wie folgt gefasst:

   „§ 53 c Umlage von Kosten der Abwasser- und 
Fremdwasserbeseitigung“.
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 g)  Die Angabe des § 59 a wird wie folgt gefasst:

   „§ 59 a Einleitungen in private Abwasseran-
lagen“.

 h)  Nach § 61 wird neu eingefügt 

   „§ 61a Dichtheitsprüfung von privaten Abwas-
serleitungen“.

 i)   In Abschnitt II des zehnten Teils wird die Über-
schrift wie folgt gefasst:

  „Überschwemmungsgebiete, 
   überschwemmungsgefährdete Gebiete und Hoch-

wasserschutzpläne“.

 j)  Die Angabe des § 112 wird wie folgt gefasst:

   „§ 112 Festsetzung von Überschwemmungsge-
bieten“.

 k)  Die Angabe des § 113 wird wie folgt gefasst:

  „§ 113 Festgesetzte Überschwemmungsgebiete“.

 l)   Nach Angabe zu § 113 werden folgende Angaben 
neu eingefügt:

   „§ 113 a Erhaltung von Überschwemmungsge-
bieten als Rückhalteflächen“

  „§ 114 a Überschwemmungsgefährdete Gebiete“

  „§ 114 b Hochwasserschutzpläne

  „§ 114 c Informationen zum Hochwasserschutz“

  „§114 d Kooperation in den Flussgebieten“.

 2.  § 1 Abs. 2 wird wie folgt gefasst:

  „(2) Von den Bestimmungen des Wasserhaushaltsge-
setzes mit Ausnahme des § 22 und den Bestimmun-
gen dieses Gesetzes werden Entwässerungsgräben 
ausgenommen, wenn sie nicht der Vorflut der 
Grundstücke anderer Eigentümer dienen.“

 3.  In § 2 wird Absatz 1 wie folgt gefasst:

  „(1) Die Gewässer sind nach den Grundsätzen und 
Zielen der §§ 1 a, 25 a bis 25 d und 33 a des Wasser-
haushaltgesetzes so zu bewirtschaften, dass sie dem 
Wohl der Allgemeinheit und im Einklang mit ihm 
auch dem Nutzen Einzelner dienen. Ein ordnungsge-
mäßer Wasserabfluss ist sicherzustellen.“

 4.  In § 2 d wird Absatz 7 aufgehoben.

 5.   In § 2 e Abs. 2 wird die Angabe „2 g“ durch die An-
gabe „2 h“ ersetzt.

 6.   In § 2 g Abs. 1 werden die Wörter „für die Erarbei-
tung und Aufstellung der Maßnahmenprogramme 
und Bewirtschaftungspläne“ gestrichen.

 7.  Nach § 2 g wird folgender § 2 h eingefügt:

 „§ 2 h 
 Strategische Umweltprüfung von Maßnahmen-

programmen (zu § 36 Abs. 7 Satz 3 WHG)

  (1) Für das Maßnahmenprogramm nach § 2 d Abs. 1 
hat die oberste Wasserbehörde nach § 14 b Abs. 1 
Nr. 1 in Verbindung mit Anlage 3 Nr. 1.4 des Ge-
setzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UV-
PG) eine Strategische Umweltprüfung durchzufüh-
ren. Die oberste Wasserbehörde legt den Untersu-
chungsrahmen fest, erstellt den Umweltbericht und 
beteiligt die betroffenen Behörden. Der Umweltbe-
richt kann auf Angaben im Bewirtschaftungsplan 
verweisen. §§ 14 a, 14 d Abs. 1 und 14 f bis 14 h 
 UVPG gelten entsprechend.

  (2) Für die Öffentlichkeitsbeteiligung im Rahmen 
der Strategischen Umweltprüfung gilt § 14 i in Ver-
bindung mit § 9 Abs. 1 UVPG sowie § 14 j Abs. 2 in 
Verbindung mit § 9 a Abs. 1 und 2 UVPG entspre-
chend. Die Öffentlichkeitsbeteiligung nach Satz 1 
soll mit der Einbeziehung der Öffentlichkeit zum 
Bewirtschaftungsplan nach § 2 g verbunden werden.

  (3) Der Umweltbericht ist entsprechend § 14 k  UVPG 
zu überprüfen. Für die Veröffentlichung des Maßnah-
menprogramms gilt § 14 l Abs. 2 Nr. 2 und 3 UVPG 
entsprechend; für seine Überwachung durch die zu-
ständige Behörde gilt § 14 m UVPG entsprechend.“

 8.  § 3 Abs. 1 wird wie folgt geändert:

 a)   In Satz 1 Nr. 1 werden hinter der Textstelle „§ 3“ 
die Wörter „unter Buchstabe A“ eingefügt.

 b)  Die Nummer 2 wird wie folgt gefasst:

  „2. Gewässer zweiter Ordnung: 

   die in der Anlage 2 zu § 3 unter Buchstabe B auf-
geführten Gewässer;“.

 c)   Nach Nummer 2 wird folgende Nummer 3 ange-
fügt:

  „3. Sonstige Gewässer.“

 d)  Satz 2 wird wie folgt gefasst:

   „Anlagen zur Ableitung von Abwasser und ge-
sammelten Niederschlagswasser sowie zur Stra-
ßenentwässerung gewidmete Seitengräben (Stra-
ßenseitengräben) sind nicht Gewässer.“

 9.  § 5 wird wie folgt geändert:

 a)   In der Überschrift werden nach den Wörtern 
„Gewässer zweiter Ordnung“ die Wörter „und 
sonstige Gewässer“ angefügt.

 b)   In Absatz 1 Satz 1 werden nach den Wörtern 
„Gewässer zweiter Ordnung“ die Wörter „oder 
ein sonstiges Gewässer“ eingefügt.

10.   In § 7 Abs. 1 Satz 1 werden nach den Wörtern „an 
Gewässern zweiter Ordnung“ die Wörter „oder an 
sonstigen Gewässern“ eingefügt.

11.   In § 9 Abs. 3 und 4 werden jeweils nach den Wörtern 
„an Gewässern zweiter Ordnung“ die Wörter „oder 
an sonstigen Gewässern“ eingefügt.

12.  § 11 wird wie folgt geändert: 

 a)   In Absatz 1 Satz 1 wird nach den Wörtern „ein 
Gewässer zweiter Ordnung“ die Wörter „oder ein 
sonstiges Gewässer“ eingefügt.

 b)   In den Absätzen 5 und 6 werden jeweils nach den 
Wörtern „einem Gewässer zweiter Ordnung“ die 
Wör ter „oder einem sonstigen Gewässer“ eingefügt.

13.  § 14 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 3 wird aufgehoben.

 b)  Die Absätze 4 und 5 werden zu Absätzen 3 und 4.

14.  § 18 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 1 wird aufgehoben.

 b)  Die Absätze 2 und 3 werden zu Absätzen 1 und 2.

 c)  Absatz 1 (neu) wird wie folgt geändert:

  aa)   In Satz 1 werden die Angaben „im Sinne des 
Absatzes 1“ ersetzt durch die Angaben „nach 
§§ 19 a und 19 g des Wasserhaushaltsge-
setzes“. 

  bb)   In Satz 2 Nrn. 1, 2 und 4 werden jeweils die 
Angaben „im Sinne des Absatzes 1“ gestri-
chen.

 d)   In Absatz 2 (neu) werden die Angaben „im Sinne 
des Absatzes 1“ gestrichen.

15.   In § 19 a Abs. 1 Satz 4 wird das Wort „soll“ durch 
das Wort „muss“ ersetzt.

16.  In § 25 a Abs. 1 wird Satz 4 aufgehoben.

17.  § 30 wird aufgehoben.

18.  § 31 a wird wie folgt gefasst:

 „§ 31 a 
 Nutzung der Wasserkraft

  (1) Die Zulassung von Benutzungen und der Gewäs-
serausbau zum Zweck der Energieerzeugung durch 
Wasserkraft haben sich an den Bewirtschaftungszie-
len nach § 2 sowie den Vorgaben des Maßnahmen-
programms nach § 2 d auszurichten. Dabei sind nach 
§ 1 a Abs. 1 Satz 3, 2. Halbsatz des Wasserhaushalt-
gesetzes die Erfordernisse des Klimaschutzes und 
der Gewässerökologie zu berücksichtigen.
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  (2) In der Regel stehen überwiegende Gründe des 
Wohls der Allgemeinheit im Sinne von § 31 Abs. 1 
Satz 1 des Wasserhaushaltgesetzes der Verpflichtung 
zum Rückbau eines ausgebauten Gewässers in einen 
naturnahen Zustand entgegen, wenn eine Wasser-
kraftnutzung vorhanden ist. 

  (3) Für eine Benutzung zum Zweck der Energieer-
zeugung durch Wasserkraft kann eine gehobene Er-
laubnis nach § 25 a erteilt werden. Bei der Befristung 
der Erlaubnis ist das Interesse des Betreibers an ei-
ner zeitlich angemessenen Nutzung der Wasserkraft-
anlage zu berücksichtigen. Die Erlaubnis ist mindes-
tens für 25 Jahre, längstens für 40 Jahre zu erteilen.

  (4) Bestehende Rechte zur Benutzung eines Gewäs-
sers zum Zweck der Energieerzeugung durch Betrieb 
einer Wasserkraftanlage berechtigen dazu, diese An-
lagen zu betreiben, soweit hierdurch nicht der Zu-
stand des Gewässers zusätzlich beeinträchtigt wird. 
Das Vorhaben ist der Wasserbehörde anzuzeigen.“

19.  § 33 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 3 wird aufgehoben.

 b)  Der bisherige Absatz 4 wird Absatz 3.

20.  § 34 wird wie folgt gefasst:

 „§ 34 
 Regelung des Gemeingebrauchs sowie 
 des Verhaltens im Uferbereich 
 (Zu § 23 WHG)

  Die zuständige Behörde kann, auch durch ordnungs-
behördliche Verordnung,

 1.   bei künstlichen Gewässern und Talsperren be-
stimmen, ob und in welchem Umfang der Ge-
meingebrauch an ihnen zulässig ist und die Aus-
übung des Gemeingebrauchs sowie das Verhalten 
im Uferbereich regeln und

 2.   bei anderen Gewässern die Ausübung des Ge-
meingebrauchs regeln, beschränken oder verbie-
ten und das Verhalten im Uferbereich regeln,

  um aus Gründen des Wohls der Allgemeinheit zu 
verhindern, dass andere beeinträchtigt, die Eigen-
schaften des Wassers nachteilig verändert, die Was-
serführung wesentlich vermindert werden oder dass 
eine erhebliche oder nachhaltige Beeinträchtigung 
der Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts oder des 
Bildes der Gewässerlandschaft eintritt. Das gleiche 
gilt, wenn die öffentliche Trinkwasserversorgung 
beeinträchtigt wird. Bei künstlichen Gewässern und 
Talsperren erfolgt die Bestimmung im Einverneh-
men mit dem Gewässereigentümer und den zur Be-
nutzung des Gewässers Berechtigten.“

21.  § 36 wird wie folgt gefasst

 „§ 36 
 Benutzung zu Zwecken der Fischerei 
 (Zu § 25 WHG)

  Das Einbringen von Fischnahrung und Fischereige-
räten in oberirdische Gewässer bedarf keiner Er-
laubnis, soweit dadurch nicht das Gewässer in sei-
nem Zustand nachteilig verändert wird.“

22.  Nach § 43 wird folgender § 44 (neu) eingefügt:

 „§ 44 
 Zulassung von Erdwärmepumpen im 
 vereinfachten Verfahren

  (1) Für das Entnehmen, Zutage leiten, Zutage för-
dern oder Ableiten von oberflächennahem Grund-
wasser oder eine Benutzung des Grundwassers nach 
§ 3 Abs. 2 Nr. 2 WHG für thermische Nutzungen bis 
einschließlich 50 kJ/s und Wiedereinleiten des in sei-
ner Beschaffenheit nicht weiter veränderten Wassers 
in das oberflächennahe Grundwasser gilt die Er-
laubnis für 25 Jahre als erteilt, wenn die zuständige 
Behörde sie nicht binnen drei Monaten nach Ein-
gang des Antrags versagt. Anstelle der Versagung 
kann die zuständige Behörde eine Erlaubnis erteilen 
und hierin Nebenbestimmungen nach § 24 Abs. 2 
aufnehmen.

  (2) Dem Antrag sind Bescheinigungen eines qualifi-
zierten Unternehmens über die Auswirkungen der 
Benutzung sowie über die ordnungsgemäße Errich-
tung der ihr dienenden Anlagen beizufügen. Die 
oberste Wasserbehörde ist ermächtigt, durch Ver-
waltungsvorschrift Anforderungen an die Qualifika-
tion des Unternehmens und der vorzulegenden Un-
terlagen festzulegen.

  (3) Absatz 1 gilt nicht in Gebieten nach § 19 WHG, 
§§ 14, 15 und 16 dieses Gesetzes.“

23.  § 47 Abs. 1 wird wie folgt geändert:

 a)  Satz 1 wird wie folgt geändert:

  aa)   Zwischen der Nummer „3“ und Nummer „4“ 
wird das Wort „und“ eingefügt.

  bb)   Am Ende von Nummer 4 wird das Komma 
durch einen Punkt ersetzt.

  cc)   Nach Nummer 4 werden das Wort „und“ und 
die nachfolgende Nummer 5 aufgehoben.

 b)  Satz 2 wird wie folgt gefasst:

   „Liegen Erkenntnisse aus der amtlichen Überwa-
chung nach § 116, einem amtlichen Überwa-
chungsprogramm oder der Selbstüberwachung 
nach § 50 darüber vor, dass bezogen auf be-
stimmte Inhaltsstoffe und Eigenschaften des ent-
nommenen Wassers (Rohwassers) eine ordnungs-
gemäße Beschaffenheit des Trinkwassers auf 
Dauer nicht sichergestellt werden kann, ist nach-
zuweisen, dass unter Berücksichtigung der für 
das Wassereinzugsgebiet vorhandenen Schutz-
auflagen und der Aufbereitungsanlagen gemäß 
§ 48 keine Beeinträchtigung der Anforderungen 
nach Satz 1 Nr. 2 zu besorgen ist.“

 c)  Satz 3 wird aufgehoben

24.  In § 47 a wird Absatz 2 aufgehoben.

25.  In § 48 Abs. 2 wird Satz 2 aufgehoben.

26.  § 50 wird wie folgt geändert:

 a)   In Absatz 1 werden die Sätze 3 und 4 wie folgt 
gefasst:

   „Die Untersuchungsergebnisse nach Satz 1 sind 
der zuständigen Behörde vorzulegen. Werden im 
Rahmen der Untersuchungen nach Satz 1 Fest-
stellungen zu nachteiligen Auswirkungen der 
Wasserentnahme auf das Gewässer bekannt, sind 
diese der zuständigen Behörde mitzuteilen.“

 b)  Absatz 2 wird wie folgt geändert:

  aa)   In Nummer 2 wird das Komma am Ende des 
Satzes durch einen Punkt ersetzt.

  bb)  Die Nummer 3 wird gestrichen.

27.  § 50 a wird wie folgt geändert:

 a)   In der Überschrift wird die Angabe „Wasserver-
sorgungskonzept“ ersetzt durch die Angabe 
„Wasserversorgungsbericht“.

 b)   In Absatz 1 Satz 2 wird der Text bis zur Aufzäh-
lung wie folgt gefasst:

   „Hierzu ist ein Bericht über die öffentliche Was-
serversorgung und die künftigen Entwicklungs-
ziele für diesen Bereich (Wasserversorgungsbe-
richt) zu erarbeiten, der folgendes beinhaltet:“.

 c)   In Absatz 2 Satz 1 wird das Wort „Aufstellung“ 
durch das Wort „Erarbeitung“ ersetzt.

 d)  Absatz 3 wird wie folgt gefasst:

   „(3) Der Wasserversorgungsbericht wird von der 
obersten Wasserbehörde im Einvernehmen mit 
den betroffenen obersten Landesbehörden unter 
Beachtung der Ziele der Raumordnung erarbei-
tet. Der Wasserversorgungsbericht wird dem für 
Umweltschutz zuständigen Ausschuss des Land-
tages im Laufe einer Wahlperiode vorgelegt.“

 e)  Absatz 4 wird aufgehoben.

28.  § 53 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 1 a wird wie folgt geändert:
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   Nach Satz 6 wird folgender Satz 7 angefügt:

   „Das Abwasserbeseitigungskonzept ist grund-
sätzlich innerhalb einer Frist von drei Monaten 
zu prüfen; wird es nach sechs Monaten nicht be-
anstandet, kann die Gemeinde davon ausgehen, 
dass mit der Umsetzung der dargestellten Maß-
nahmen in dem dafür von der Gemeinde vorgese-
henen zeitlichen Rahmen die Aufgaben nach § 53 
LWG ordnungsgemäß erfüllt werden.“

 b)  Es wird folgender Absatz 1 d neu eingefügt:

   „(1 d) Ist die Einrichtung einer Kanalisation nicht 
gerechtfertigt, weil sie entweder keinen Nutzen 
für die Umwelt mit sich bringen würde oder mit 
übermäßigen Kosten verbunden wäre, so sind an-
dere geeignete kostengünstigere gemeinsame Ab-
wassersysteme zulässig, die das gleiche Umwelt-
schutzniveau gewährleisten.“

 c)   In Absatz 3 a Satz 5 wird die Angabe „des 
Satzes 2“ durch die Angabe „des Satzes 3“ er-
setzt.

29.  § 53 c wird wie folgt geändert:

 a)  Die Überschrift wird wie folgt gefasst:

   „Umlage von Kosten der Abwasser- und Fremd-
wasserbeseitigung“.

 b)  Satz 2 wird wie folgt gefasst:

  „Zu den ansatzfähigen Kosten gehören auch

  1.   die Kosten der Beratung der Anschlussnehmer 
im Zusammenhang mit dem Anschluss ihres 
Grundstücks an die öffentliche Abwasser- oder 
Fremdwasseranlage sowie die Kosten der Un-
terrichtung und Beratung nach § 61 a Abs. 5 
Satz 4,

  2.   die Kosten zur Ableitung oder Behandlung von 
Grund- und Drainagewasser über öffentliche 
Abwasser- oder Fremdwasseranlagen sowie

  3.   die Kosten zur Verbesserung der Vorflut für 
die Zwecke der getrennten Niederschlagswas-
ser- und Fremdwasserbeseitigung.“

30.  § 58 wird wie folgt geändert:

 a)   In Absatz 1 Satz 1 werden nach dem Wort „pri-
vate“ die Wörter „sowie gewerbliche und dieser 
vergleichbaren“ eingefügt.

 b)  In Absatz 4 wird Satz 3 wie folgt gefasst:

   „Sie kann auf Bauvorlagen sowie auf die Nach-
weise und Bescheinigungen nach Satz 1 verzich-
ten, soweit sie zur Beurteilung nicht erforderlich 
sind.“

31.  § 59 a wird wie folgt geändert:

 a)   In der Überschrift wird das Wort „Indirekteinlei-
tungen“ ersetzt durch das Wort „Einleitungen“.

 b)   In Absatz 1 wird vor dem Wort „ändern“ das 
Wort „wesentlich“ eingefügt.

 c)  In Absatz 2 wird Satz 3 wie folgt gefasst:

   „Die Genehmigungspflicht entfällt, wenn der Be-
treiber gegenüber der zuständigen Behörde nach-
weist, dass die Einhaltung der Anforderungen 
durch verbindliche Regelungen mit dem Nut-
zungsberechtigten sichergestellt ist.“

32.  Nach § 61 wird folgender § 61 a eingefügt:

 § 61 a 
 Private Abwasseranlagen

  (1) Private Abwasseranlagen sind so anzuordnen, 
herzustellen und instand zu halten, dass sie betriebs-
sicher sind und Gefahren oder unzumutbare Belästi-
gungen nicht entstehen können. Abwasserleitungen 
müssen geschlossen, dicht und soweit erforderlich 
zum Reinigen eingerichtet sein. Niederschlagswasser 
kann in offenen Gerinnen abgeleitet werden. Im 
 Übrigen gilt § 57 entsprechend.

  (2) Die Gemeinde ist berechtigt, die Errichtung und 
den Betrieb von Inspektionsöffnungen oder Einstei-
geschächten mit Zugang für Personal auf privaten 
Grundstücken satzungsrechtlich vorzuschreiben.

  (3) Der Eigentümer eines Grundstücks hat im Erd-
reich oder unzugänglich verlegte Abwasserleitungen 
zum Sammeln oder Fortleiten von Schmutzwasser 
oder mit diesem vermischten Niederschlagswasser 
seines Grundstücks nach der Errichtung von Sach-
kundigen auf Dichtheit prüfen zu lassen. Eigen-
tümer anderer Grundstücke, in denen diese Lei-
tungen verlaufen, haben die Prüfung der Dichtigkeit 
und damit einhergehende Maßnahmen zu dulden. 
Ausgenommen sind Abwasserleitungen zur ge-
trennten Beseitigung von Niederschlagswasser und 
Leitungen, die in dichten Schutzrohren so verlegt 
sind, dass austretendes Abwasser aufgefangen und 
erkannt wird. Über das Ergebnis der Dichtheitsprü-
fung ist eine Bescheinigung zu fertigen. Die Beschei-
nigung hat der nach Satz 1 Pflichtige aufzubewah-
ren und der Gemeinde auf Verlangen vorzulegen. 
Die Dichtheitsprüfung ist in Abständen von höchs-
tens zwanzig Jahren zu wiederholen.

  (4) Bei bestehenden Abwasserleitungen muss die 
erste Dichtheitsprüfung gemäß Absatz 3 bei einer 
Änderung, spätestens jedoch bis zum 31. Dezember 
2015 durchgeführt werden.

  (5) Die Gemeinde soll durch Satzung abweichende 
Zeiträume für die erstmalige Prüfung nach Absatz 4 
Satz 1 festlegen,

 1.  wenn Sanierungsmaßnahmen an öffentlichen Ab-
wasseranlagen in dem Abwasserbeseitigungskon-
zept nach § 53 Abs. 1 a oder in einem gesonderten 
Kanalsanierungs- oder Fremdwassersanierungs-
konzept festgelegt sind oder

 2.   wenn die Gemeinde für abgegrenzte Teile ihres 
Gebietes die Kanalisation im Rahmen der Selbst-
überwachungsverpflichtung nach § 61 überprüft.

  Die Gemeinde muss für bestehende Abwasserlei-
tungen durch Satzung kürzere Zeiträume für die 
erstmalige Prüfung nach Absatz 4 Satz 1 festlegen, 
wenn sich diese auf einem Grundstück in einem 
Wasserschutzgebiet befinden und

 1.   zur Fortleitung industriellen oder gewerblichen 
Abwassers dienen und vor dem 1. Januar 1990 er-
richtet wurden oder

 2.   zur Fortleitung häuslichen Abwassers dienen und 
vor dem 1. Januar 1965 errichtet wurden.

  Im Falle des Satzes 2 sind bei Festlegung des Zeit-
raumes die Schutzziele der Wasserschutzgebiets-
verordnung zu berücksichtigen. Die Gemeinde ist 
verpflichtet, die Grundstückseigentümer über die 
Durchführung der Dichtheitsprüfung zu unterrich-
ten und zu beraten.

  (6) Die oberste Wasserbehörde ist ermächtigt, die 
Anforderungen an die Sachkunde durch Verwal-
tungsvorschrift festzulegen. Die Gemeinde kann bis 
zum Erlass der Verwaltungsvorschrift durch Sat-
zung Anforderungen an die Sachkunde festlegen.

  (7) Die Absätze 3 bis 5 gelten nicht für Abwasserlei-
tungen, die aufgrund des § 61 Selbstüberwachungs-
pflichten unterliegen.“

33.   In § 66 werden nach Absatz 9 folgende Absätze 10 
und 11 angefügt:

  „(10) Aufwendungen einer Gemeinde oder eines Ab-
wasserverbandes für Anlagen zur Behandlung von 
Niederschlagswasser können auch dann nach § 10 
Abs. 3 des Abwasserabgabengesetzes verrechnet 
werden, wenn die Gemeinde oder der Abwasserver-
band selbst nicht für die Einleitung des Nieder-
schlagswassers abgabepflichtig ist, sondern eine 
Nachbargemeinde oder ein Dritter, dem insoweit die 
Abwasserbeseitigungspflicht durch wasserbehörd-
liche Entscheidung übertragen worden ist. Absatz 8 
Satz 2 gilt entsprechend.

  (11) Einem gewerblichen Mitglied eines Abwasser-
verbandes, dem durch wasserbehördliche Entschei-
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dung Abwasserbeseitigungspflichten des Verbandes 
oder einer Mitgliedsgemeinde zur gemeinsamen oder 
alleinigen Aufgabenwahrnehmung übertragen wor-
den sind, kann unter den Voraussetzungen des § 10 
Abs. 3 und 4 des Abwasserabgabengesetzes die Auf-
wendungen verrechnen, die dem Abwasserverband 
oder der Mitgliedsgemeinde entstanden sind. Absatz 
8 Satz 2 gilt entsprechend.“

34.   In § 73 Abs. 4 wird die Angabe „30. Juni“ durch die 
Angabe „31. Dezember“ ersetzt.

35.   In § 78 Abs. 1 wird das Wort „Zustellung“ durch das 
Wort „Bekanntgabe“ ersetzt.

36.   In § 85 Nr. 1 Buchstabe i wird nach der Angabe „236 
Abs. 1 und 2, jedoch ohne Nr. 2 b“ die Angabe „§ 237 
Abs. 1, 2 und 4“ eingefügt.

37.   In § 87 Abs. 1 Satz 1 werden nach den Wörtern „in 
fließenden Gewässern zweiter Ordnung“ die Wörter 
„oder in sonstigen fließenden Gewässern“ eingefügt.

38.  § 90 a wird wie folgt geändert:

 a)   In Absatz 2 Satz 1 werden nach den Wörtern „bei 
Gewässern zweiter Ordnung“ die Wörter„ und 
bei sonstigen Gewässern“ eingefügt.

 b)   In Absatz 3 Satz 1 Nr. 3 wird das Wort „che-
misch“ gestrichen.

 c)   In Absatz 3 Satz 1 wird die Nummer 4 wie folgt 
gefasst:

   „4. der Umgang mit wassergefährdenden Stoffen, 
ausgenommen der Transport auf Verkehrswegen 
und der Einsatz von Düngemitteln und der Um-
gang mit wassergefährdenden Stoffen in und im 
Zusammenhang mit zugelassenen Anlagen, so-
weit er erforderlich ist.“

39.   In § 90 b Abs. 2 werden nach den Wörtern „die Ge-
wässer zweiter Ordnung“ die Wörter „und die sons-
tigen Gewässer“ eingefügt.

40.  § 91 Abs. 1 wird wie folgt geändert:

 a)  Satz 1 Nr. 1 wird wie folgt gefasst:

   „1. Bei Gewässern erster Ordnung dem Eigen-
tümer, soweit der Eigentümer nicht eine natür-
liche Person ist. In diesen Fällen obliegt die Ge-
wässerunterhaltung dem Land.“

 b)   In Satz 1 Nr. 2. werden nach den Wörtern „bei 
Gewässern zweiter Ordnung“ die Wörter „und 
bei sonstigen Gewässern“ eingefügt.

 c)   In Satz 2 werden nach den Wörtern „von Gewäs-
sern zweiter Ordnung“ die Wörter „und von sons-
tigen Gewässern“ eingefügt.

41.   In § 92 werden in Absatz 1 Satz 1 und Absatz 2 Satz 
1 jeweils nach den Wörtern „der Gewässer zweiter 
Ordnung“ die Wörter „und der sonstigen Gewässer“ 
eingefügt.

42.   In § 97 Abs. 6 Satz 2 werden nach den Wörtern „An 
fließenden Gewässern zweiter Ordnung“ die Wörter 
„und an sonstigen fließenden Gewässern“ eingefügt.

43.  § 99 wird wie folgt geändert:

 a)   Absatz 1 Satz 2 wird wie folgt gefasst:

  „Ausgenommen sind

  1.   Anlagen, die der Unterhaltung des Gewässers 
dienen,

  2.   Anlagen, die einer anderen behördlichen Zu-
lassung auf Grund des Wasserhaushaltsge-
setzes oder dieses Gesetzes, in der die Belange 
des Absatzes 2 berücksichtigt werden, bedür-
fen oder in einem bergrechtlichen Betriebsplan 
zugelassen werden,

  3.   Häfen, Werften, Lande- und Umschlagstellen, 
die einer Zulassung nach anderen Vorschriften 
bedürfen, in der die Belange des Absatzes 2 be-
rücksichtigt werden,

  4.   Anlagen, an den in der Anlage zu § 3 Abs. 1 
Satz 1 Nr. 1 unter A. Abschnitt II Nrn. 1, 3, 
4 mit Ausnahme des Griethauser Altrheins, 

5 und 7 genannten Bundeswasserstraßen und 
an Stichhäfen an allen in dieser Anlage ge-
nannten Gewässern,

  5.   Anlagen, die einer Gewässerbenutzung nach 
§ 3 des Wasserhaushaltsgesetzes, insbesondere 
der Wasserkraftnutzung dienen.“

 b)   In Absatz 3 Satz 1 werden die Wörter „für die 
Genehmigung“ gestrichen.

 c)   Nach Absatz 3 wird folgender Absatz 4 einge-
fügt:

   „(4) Die oberste Wasserbehörde wird ermächtigt, 
durch Rechtsverordnung zu bestimmen, dass An-
lagen von wasserwirtschaftlich untergeordneter 
Bedeutung von der Genehmigung freigestellt oder 
lediglich anzuzeigen sind.“

44.  In § 105 wird Absatz 1 Satz 2 aufgehoben 

45.  § 108 wird wie folgt geändert:

 a)  In § 108 Abs. 2 wird folgender Satz 3 angefügt:

   „Entspricht der Deich nicht mehr den allgemein 
anerkannten Regeln der Technik, kann die zu-
ständige Behörde den Unterhaltungspflichtigen 
verpflichten, den Deich nach den allgemein aner-
kannten Regeln der Technik zu sanieren, wenn es 
das Wohl der Allgemeinheit erfordert.“

 b)  § 108 Abs. 3 Satz 1 wird wie folgt gefasst:

   „(3) Ist ein Deich ganz oder teilweise verfallen, 
durch Naturgewalt oder fremdes Eingreifen zer-
stört, so kann die zuständige Behörde den Unter-
haltungspflichtigen verpflichten, den Deich nach 
den allgemein anerkannten Regeln der Technik 
wiederherzustellen, wenn das Wohl der Allge-
meinheit es erfordert.“

46.   Die Überschrift in Abschnitt II wird wie folgt ge-
fasst:

   „Überschwemmungsgebiete, überschwemmungs-
gefährdete Gebiete und Hochwasserschutzpläne“.

47.  § 112 wird wie folgt gefasst:

 „§ 112 
 Festsetzung von Überschwemmungsgebieten 
 (Zu § 31 b Abs. 1, 2 und 5 WHG)

  (1) Die zuständige Behörde setzt die Überschwem-
mungsgebiete nach § 31 b Abs. 2 Satz 3 des Wasser-
haushaltsgesetzes durch ordnungsbehördliche Ver-
ordnung fest. Sie beteiligt die Öffentlichkeit in ent-
sprechender Anwendung von § 73 Abs. 2 bis 5 des 
Verwaltungsverfahrensgesetzes für das Land Nord-
rhein-Westfalen. Bei der Festsetzung ist ein Hoch-
wasserereignis zu Grunde zu legen, mit dem statis-
tisch einmal in hundert Jahren zu rechnen ist. Die 
zuständige Behörde trifft von § 113 abweichende 
oder weitergehende Regelungen, soweit das für die 
in § 31 b Abs. 2 Satz 6 des Wasserhaushaltsgesetzes 
geregelten Ziele erforderlich ist. § 14 Abs. 3 gilt ent-
sprechend.

  (2) Die oberste Wasserbehörde bestimmt die Gewäs-
ser oder Gewässerabschnitte nach § 31 b Abs. 2 Satz 
1 des Wasserhaushaltsgesetzes durch Verwaltungs-
vorschrift, die sie veröffentlicht, und passt diese bei 
neuen Erkenntnissen an.

  (3) Die nach bisherigem Recht erlassenen ordnungs-
behördlichen Verordnungen zur Festsetzung von 
Überschwemmungsgebieten gelten fort. Soweit ge-
troffene Regelungen von § 113 abweichen, gilt dieser.

  (4) Die zuständige Behörde legt die Karte eines 
Überschwemmungsgebiets nach Absatz 1 Satz 1, das 
bereits ermittelt, aber noch nicht festgesetzt ist, für 
die Dauer von zwei Wochen zur Einsicht durch je-
dermann öffentlich aus und weist auf die Auslegung 
durch öffentliche Bekanntmachung hin. Sie bewahrt 
die Karte nach Ablauf der Auslegungsfrist zur Ein-
sicht für jedermann auf.

  (5) Werden bei der Rückgewinnung natürlicher 
Rückhalteflächen Anordnungen getroffen, die er-
höhte Anforderungen an die ordnungsgemäße land- 
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oder forstwirtschaftliche Nutzung eines Grund-
stücks festsetzen, hat das Land einen angemessenen 
Ausgleich entsprechend § 19 Abs. 4 des Wasserhaus-
haltsgesetzes und § 15 Abs. 3 zu zahlen, den die zu-
ständige Behörde auf Antrag festsetzt.“

48.  § 113 wird wie folgt gefasst:

 „§ 113 
 Festgesetzte Überschwemmungsgebiete 
 (Zu § 31 b Abs. 3 und 4 WHG)

  (1) In festgesetzten Überschwemmungsgebieten und 
in Gebieten nach § 112 Abs. 4 sind folgende Maß-
nahmen genehmigungspflichtig:

 1. das Erhöhen oder Vertiefen der Erdoberfläche,

 2. das Errichten und Ändern von Anlagen,

 3. das Lagern oder Ablagern von Stoffen,

 4.  das Lagern, Umschlagen, Abfüllen, Herstellen, 
Behandeln und jede sonstige Verwendung von 
wassergefährdenden Stoffen bis auf den Einsatz 
von Dünge- und Pflanzenschutzmitteln im Rah-
men der guten fachlichen Praxis nach Maßgabe 
des landwirtschaftlichen Fachrechts,

 5. die Anpflanzung von Sträuchern und Bäumen.

  Satz 1 gilt nicht für Maßnahmen des Gewässeraus-
baus, der Gewässer- und Deichunterhaltung sowie 
für Handlungen, die für den Betrieb von zugelas-
senen Anlagen erforderlich sind. § 31 Abs. 2 und 
§ 32 Abs. 1 gelten entsprechend.

  (2) Die zuständige Behörde darf die Genehmigung 
für Maßnahmen nach Absatz 1 Nr. 1 und 2 nur ertei-
len, wenn die Maßnahme

 1.   die Hochwasserrückhaltung nicht oder nur un-
wesentlich beeinträchtigt und der Verlust von 
verloren gehendem Rückhalteraum zeitgleich 
ausgeglichen wird,

 2.   den Wasserstand und den Abfluss bei Hochwas-
ser nicht nachteilig verändert,

 3.   den bestehenden Hochwasserschutz nicht beein-
trächtigt und

 4.  hochwasserangepasst ausgeführt wird,

   oder wenn die nachteiligen Auswirkungen durch 
Auflagen oder Bedingungen ausgeglichen werden 
können. Die zuständige Behörde darf die Geneh-
migung für Maßnahmen nach Absatz 1 Nr. 3 nur 
erteilen, wenn neben den Voraussetzungen nach 
Satz 1 gewährleistet ist, dass die Maßnahme kei-
ne nachteiligen Auswirkungen auf den ökolo-
gischen Zustand des Gewässer besorgen lässt. Die 
zuständige Behörde darf die Genehmigung für 
Maßnahmen nach Absatz 1 Nr. 4 nur erteilen, 
wenn die Voraussetzungen nach Satz 1 vorliegen 
und die Anlage keine nachteiligen Auswirkungen 
auf die Gewässergüte besorgen lässt und gewähr-
leistet ist, dass die Anlage hochwassersicher er-
richtet und betrieben wird. Ist eine baurechtliche 
oder wasserrechtliche Zulassung, bei deren Er-
teilung auch die Genehmigungsvoraussetzungen 
nach Absatz 2 geprüft werden, zu erteilen, so ent-
fällt die Genehmigungspflicht nach Absatz 1. 
Über die Voraussetzungen nach Absatz 2 ist im 
baurechtlichen oder wasserrechtlichen Verfahren 
im Einvernehmen mit der zuständigen Behörde 
zu entscheiden. Die Befreiung kann aus Gründen 
des Wohls der Allgemeinheit mit Nebenbestim-
mungen versehen werden. Der Vorhabensträger 
hat die Voraussetzung für eine Genehmigung 
nachzuweisen.

  (3) Kann der Verlust an verloren gehendem Rückhal-
teraum nach Absatz 2 Nr. 1 nicht ausgeglichen wer-
den, so kann die zuständige Behörde anstelle eines 
Ausgleichs ein Ersatzgeld verlangen. Das Ersatzgeld 
bemisst sich nach den Gesamtkosten der unterbliebe-
nen Ausgleichsmaßnahme und ist an die zuständige 
Behörde zu entrichten. Das Ersatzgeld ist spätestens 
fünf Jahre nach der Entrichtung zweckgebunden für 
Maßnahmen zu verwenden, mit denen die natürliche 
Rückhaltung im Gewässer verbessert wird.

  (4) In festgesetzten Überschwemmungsgebieten und 
in Gebieten nach § 112 Abs. 4 dürfen neue Bauge-
biete in einem Verfahren nach dem Baugesetzbuch 
nicht ausgewiesen werden; ausgenommen sind Bau-
leitpläne für Häfen und Werften. Die zuständige Be-
hörde kann die Ausweisung neuer Baugebiete aus-
nahmsweise zulassen, wenn

 1.   keine anderen Möglichkeiten der Siedlungsent-
wicklung bestehen oder geschaffen werden kön-
nen,

 2.   das neu auszuweisende Gebiet unmittelbar an ein 
bestehendes Baugebiet angrenzt,

 3.   eine Gefährdung von Leben, erhebliche Gesund-
heits- oder Sachschäden nicht zu erwarten sind,

 4.   der Hochwasserabfluss und die Höhe des Wasser-
standes nicht nachteilig beeinflusst werden,

 5.   die Hochwasserrückhaltung nicht beeinträchtigt 
und der Verlust von verloren gehendem Rückhal-
teraum umfang-, funktions- und zeitgleich aus-
geglichen wird,

 6.   der bestehende Hochwasserschutz nicht beein-
trächtigt wird,

 7.   keine nachteiligen Auswirkungen auf Oberlieger 
und Unterlieger zu erwarten sind,

 8.   die Belange der Hochwasservorsorge beachtet 
sind und

 9.   die Bauvorhaben so errichtet werden, dass bei 
dem Bemessungshochwasser, das der Festsetzung 
des Überschwemmungsgebietes zugrunde gelegt 
wurde, keine baulichen Schäden zu erwarten 
sind.

  (5) In festgesetzten Überschwemmungsgebieten und 
in Gebieten nach § 112 Abs. 4 sind

 1.   Ölheizungsanlagen hochwassersicher zu errich-
ten und zu betreiben,

 2.   Anlagen zur Wasserversorgung entsprechend den 
allgemein anerkannten Regeln der Technik hoch-
wassersicher zu errichten und zu betreiben, so 
dass die Anforderungen der Trinkwasserverord-
nung gesichert eingehalten werden,

 3.   Anlagen zur Abwasserbeseitigung entsprechend 
den allgemein anerkannten Regeln der Technik 
hochwassersicher zu errichten und zu betreiben,

 4.   vorhandene Ölheizungsanlagen bis zum 31.12. 
2021 und vorhandene Anlagen zur Wasserversor-
gung und Abwasserbeseitigung bis zum 31.12. 
2016 entsprechend nachzurüsten.

  (6) Der Umbruch von Grünland in Ackerland ist in 
festgesetzten Überschwemmungsgebieten und in Ge-
bieten nach § 112 Abs. 4 verboten. Die zuständige 
Behörde kann von einem Verbot nach Satz 1 eine 
widerrufliche Befreiung erteilen, wenn

 1.   der bezweckte Schutz durch die Maßnahme nicht 
gefährdet wird oder

 2.   das Verbot im Einzelfall zu einer unbilligen Här-
te führt.

  Bei einer Befreiung nach Satz 1 Nr. 2 ist durch 
 Nebenbestimmungen sicherzustellen, dass die Aus-
wirkungen auf die Gewässergüte so weit möglich 
vermieden werden. Die Befreiung kann aus Gründen 
des Wohls der Allgemeinheit mit Nebenbestimmun-
gen versehen werden.

  (7) Juristische Personen des öffentlichen Rechts ha-
ben bei eigenen Maßnahmen und Planungen die Ab-
sätze 1 bis 6 auch ohne Festsetzung zu beachten. Das 
gilt nicht für im Zusammenhang bebaute Ortsteile 
im Sinne von § 34 des Baugesetzbuches.“

49.  Nach § 113 wird folgender § 113 a eingefügt:

 „§ 113 a 
 Erhaltung von Überschwemmungsgebieten 
 als Rückhaltflächen 
 (Zu § 31 b Abs. 6 WHG

  Überschwemmungsgebiete nach § 112 und nicht 
festgesetzte Überschwemmungsgebiete sind in ihrer 
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Funktion als Rückhalteflächen zu erhalten; soweit 
dem überwiegende Gründe des Wohls der Allge-
meinheit entgegenstehen, sind rechtzeitig die not-
wendigen Ausgleichsmaßnahmen zu treffen. Frühere 
Überschwemmungsgebiete, die als Rückhalteflächen 
geeignet sind, sollen so weit wie möglich wieder her-
gestellt werden, wenn überwiegende Gründe des 
Wohls der Allgemeinheit nicht entgegenstehen.“

50.  § 114 wird wie folgt gefasst:

 „§ 114 
 Zusätzliche Maßnahmen 
 (Zu § 31 b WHG)

  (1) Um die Ziele des § 31 b Abs. 2 und 6 des Wasser-
haushaltsgesetzes zu erreichen, kann die zuständige 
Behörde im Überschwemmungsgebiet, auch wenn es 
noch nicht festgesetzt ist,

 1.   Ver- und Gebote, Genehmigungsvorbehalte und 
Anzeigepflichten regeln,

 2.   Anordnungen, insbesondere Regelungen zur Nut-
zung von Flächen im Überschwemmungsgebiet 
treffen, um nachteilige Veränderungen des Ge-
wässers durch Überschwemmung der Flächen zu 
vermeiden.

  (2) Die zuständige Behörde kann von einem Verbot 
nach Absatz 1 eine widerrufliche Befreiung erteilen, 
wenn

 1.   der bezweckte Schutz durch die Maßnahme nicht 
gefährdet wird,

 2.   überwiegende Gründe des Wohls der Allgemein-
heit die Maßnahme erfordern,

 3.   das Verbot im Einzelfall zu einer unbilligen  Härte 
führt oder

 4.  für die Maßnahme ein Baurecht besteht.

  Wird eine Befreiung erteilt, sind die nach § 31 b 
Abs. 6 Satz 1 des Wasserhaushaltsgesetzes notwen-
digen Ausgleichsmaßnahmen gleichzeitig mit der 
Maßnahme zu treffen. Die Befreiung kann aus Grün-
den des Wohls der Allgemeinheit mit Nebenbestim-
mungen versehen werden, insbesondere um die in 
§ 31 b Abs. 2 Satz 6 des Wasserhaushaltsgesetzes ge-
nannten Ziele zu erreichen. § 31 Abs. 2 gilt entspre-
chend.

  (3) Führt eine Anordnung nach Absatz 1 zu einer 
unbilligen Härte und wird eine Befreiung nicht er-
teilt, ist eine Entschädigung zu leisten.“

51.   Nach § 114 werden folgende §§ 114 a bis 114 d einge-
fügt:

 „§ 114 a 
 Überschwemmungsgefährdete Gebiete 
 (Zu § 31 c WHG)

  (1) Die zuständige Behörde ermittelt die über-
schwemmungsgefährdeten Gebiete im Sinne von 
§ 31 c Abs. 1 Satz 1 des Wasserhaushaltgesetzes, in 
denen durch Überschwemmungen erhebliche Beein-
trächtigungen des Wohls der Allgemeinheit entste-
hen können, legt die Karten für die Dauer von zwei 
Wochen zur Einsicht durch jedermann öffentlich aus 
und weist auf die Auslegung durch öffentliche Be-
kanntmachung hin. Sie bewahrt die Karten nach 
Ablauf der Auslegungsfrist zur Einsicht für jeder-
mann auf.

  (2) Soweit erforderlich, kann die zuständige Behörde 
in überschwemmungsgefährdeten Gebieten nach Ab-
satz 1 Maßnahmen zur Vermeidung oder Verminde-
rung von erheblichen Beeinträchtigungen des Wohls 
der Allgemeinheit durch Hochwasser im Fall einer 
Überschwemmung im Einzelfall oder allgemein 
durch ordnungsbehördliche Verordnung anordnen.

 § 114 b 
 Hochwasserschutzpläne 
 (Zu § 31 d WHG)

  (1) Die zuständige Behörde stellt Hochwasserschutz-
pläne nach § 31d des Wasserhaushaltgesetzes auf 
und aktualisiert sie, soweit dies erforderlich ist. Sie 

legt die Hochwasserschutzpläne für die Dauer von 
zwei Wochen zur Einsicht durch jedermann öffent-
lich aus, weist auf die Auslegung durch öffentliche 
Bekanntmachung hin und bewahrt die Karten nach 
Ablauf der Auslegungsfrist zur Einsicht für jeder-
mann auf.

  (2) Im Verfahren nach Absatz 1 hat die zuständige 
Behörde eine Strategische Umweltprüfung nach 
§§ 14 f bis 14 k des Gesetzes über die Umweltver-
träglichkeitsprüfung durchzuführen und die erheb-
lichen Umweltauswirkungen, die sich aus der 
Durchführung der Hochwasserschutzpläne ergeben, 
nach § 14 m Gesetzes über die Umweltverträglich-
keitsprüfung zu überwachen. Bei der Auslegung 
nach Absatz 1 ist § 14 l Abs. 2 des Gesetzes über die 
Umweltverträglichkeitsprüfung zu beachten.

 § 114 c 
 Informationen zum Hochwasserschutz 
 (Zu § 31 a Abs. 3 WHG)

  Die oberste Wasserbehörde regelt durch Verwal-
tungsvorschrift das Melde- und Warnsystem zum 
Schutz der Bevölkerung, von Industrie und Gewerbe.

 § 114 d 
 Kooperation in den Flussgebieten 
 (Zu § 32 WHG)

  Beim Hochwasserschutz arbeiten die in einer Fluss-
gebietseinheit betroffenen Länder und Staaten zu-
sammen.“

52.   In § 116 Abs. 3 wird die Angabe „ §§ 81 Abs. 1 Sät-
ze 1 und 2 und 82 Abs. 1 Sätze 1 und 2“ durch die 
Angabe „§§ 81 Abs. 1 Sätze 1 bis 3 und 82 Abs. 1 
Sätze 1 und 2“ ersetzt.

53.   In § 121 Abs. 1 Satz 1 werden nach den Wörtern 
„Die fließenden Gewässer zweiter Ordnung“ die 
Wörter „ und die sonstigen fließenden Gewässer“ 
eingefügt.

54.  § 161 wird wie folgt geändert:

 a)   In Nummer 2 werden nach § 114 die Angaben 
„Abs. 1 und 2“ gestrichen.

 b)   In Nummer 4 wird nach „§ 18 Abs. 1“ die Angabe 
„oder 2“ gestrichen

 c)   In Nummer 5 wird „§ 18 Abs. 3 Satz 1“ in „§18 
Abs. 2“ geändert.

 d)  Nummer 12 a wird wie folgt gefasst:

   „12 a entgegen § 57 Abs. 3 seiner Verpflichtung 
hinsichtlich der Unterhaltung und des Personals 
nicht oder nicht rechtzeitig nachkommt,“.

 e)   Nach Nummer 14 wird folgende Nummer 14 a 
eingefügt:

   „14 a. Abwasserleitungen nicht in der nach § 61 a 
Abs. 4 oder in einer Satzung nach § 61 a Abs. 5 
festgelegten Frist auf Dichtigkeit prüfen lässt,“.

 f)  Nummer 17 wird wie folgt gefasst:

   „17. entgegen § 99 Abs. 1 Anlagen in oder an Ge-
wässern ohne Genehmigung errichtet oder we-
sentlich verändert, sofern sie nicht durch Rege-
lung nach Absatz 4 freigestellt sind, oder einer 
mit einer solchen Genehmigung verbundenen 
vollziehbaren Auflage nach § 99 Abs. 2 Satz 1 zu-
widerhandelt.“

 g)   In Nummer 18 werden nach dem Wort „Unter-
haltung“ die Wörter „und Sanierung“ eingefügt.

 h)  Nummer 19 wird wie folgt gefasst:

   „19. ohne Genehmigung nach § 113 Abs. 2 die 
Erdoberfläche vertieft oder erhöht, Anlagen er-
richtet oder ändert, Stoffe lagert oder ablagert, 
wassergefährdende Stoffe bis auf Dünge- und 
Pflanzenschutzmitteln im Rahmen der guten 
fachlichen Praxis nach Maßgabe des landwirt-
schaftlichen Fachrechts lagert, umschlägt, ab-
füllt, herstellt, behandelt oder sonstig verwendet 
oder Sträucher und Bäume anpflanzt,“.
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 i)   Nach Nummer 19 werden folgende Nummern 20 
bis 22 angefügt:

     „20.  ohne Ausnahmegenehmigung nach § 113 
Abs. 4 Satz 2 neue Baugebiete in einem Ver-
fahren nach dem Baugesetzbuch ausweist, 
ausgenommen Bauleitpläne für Häfen und 
Werften,

  21.  Ölheizungsanlagen, Anlagen zur Wasserver-
sorgung oder Abwasserbeseitigung nicht 
hochwassersicher entsprechend den Anforde-
rungen des § 113 Abs. 5 Nr. 1 bis 3 errichtet 
und betreibt oder in den Fristen des § 113 
Abs. 5 Nr. 4 nicht nachrüstet,

  22.   Grünland in Ackerland im festgesetzten 
Überschwemmungsgebiet oder in Gebieten 
nach § 112 Abs. 4 ohne Befreiung nach § 113 
Abs. 6 Satz 2 umbricht.“

55.   Die Anlage 2 zu § 3 Abs. 1 Nr. 1 wird wie folgt geän-
dert:

 a)  Vor der Textstelle „Gewässer erster Ordnung“ 
wird der Buchstabe „A“ eingefügt.

 b)   Nach Nummer II wird hinter den Wörtern „in 
Nordrhein-Westfalen liegenden Strecken“ ein 
neuer Absatz gebildet und folgendes neu ange-
fügt:

  „B Gewässer zweiter Ordnung
  Agger
  Ems, soweit nicht Gewässer erster Ordnung
  Emscher
  Erft
  Lenne
  Lippe, soweit nicht Gewässer erster Ordnung
  Niers
  Ruhr, soweit nicht Gewässer erster Ordnung
  Rur
  Sieg von der Quelle bis zur Landesgrenze
  Weser, soweit nicht Gewässer erster Ordnung
  Wupper“.

232

Artikel 2
Änderung der Landesbauordnung

Die Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen – 
Landesbauordnung – (BauO NRW) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 1. März 2000 (GV. NRW. S. 256), 
zuletzt geändert durch Artikel I des Gesetzes vom 12. 
Dezember 2006 (GV. NRW. S. 615), wird wie folgt geän-
dert:

§ 45 wird aufgehoben.

74

Artikel 3
Änderung des Landesabfallgesetzes

Das Abfallgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen 
(Landesabfallgesetz – LAbfG –) vom 21. Juni 1988 (GV. 
NRW. S. 250), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Ge-
setzes vom 29. März 2007 (GV. NRW. S. 142), wird wie 
folgt geändert:

 1.   In § 4 Abs. 4 werden nach dem Wort „Entsorgungs-
träger“ ein Komma und die Angaben „von diesen je-
weils beauftragte Dritte sowie Auskunftspflichtige 
nach § 40 Abs. 2 KrW-/AbfG“ eingefügt und wird 
am Ende der Halbsatz:„soweit diese Daten und In-
formationen nicht bereits in anderer geeigneter 
Form vorliegen“ angefügt.

 2.  § 4 a wird aufgehoben.

 3.   Die Überschrift des Fünften Teils wird wie folgt ge-
fasst:

 „Fünfter Teil

 Abfallwirtschaftsplanung“.

 4.  § 16 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

   „(1) Der Abfallwirtschaftsplan im Sinne des § 29 
KrW-/AbfG kann in räumlichen oder sachlichen 
Teilabschnitten aufgestellt werden.“

 b)   Absätze 2 und 3 werden aufgehoben, Absatz 4 
wird Absatz 2 (neu).

 5.  § 17 wird wie folgt gefasst:

 „§ 17 
 Aufstellung des Abfallwirtschaftsplanes

  (1) Der Abfallwirtschaftsplan wird von der obersten 
Abfallwirtschaftsbehörde im Benehmen mit den 
fachlich betroffenen Ausschüssen des Landtages und 
im Einvernehmen mit den beteiligten Landesminis-
terien aufgestellt und bekannt gegeben.

  (2) Die oberste Abfallwirtschaftsbehörde kann sich 
zur Erarbeitung des Abfallwirtschaftsplans des Lan-
desamtes für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz, 
der oberen Abfallwirtschaftsbehörden, des Landes-
amtes für Datenverarbeitung und Statistik und ge-
eigneter Dritter bedienen.

  (3) Der Abfallwirtschaftsplan wird mit seiner Be-
kanntgabe Richtlinie für alle behördlichen Entschei-
dungen, Maßnahmen und Planungen, die für die Ab-
fallentsorgung Bedeutung haben.“

 6.  § 18 wird wie folgt gefasst:

 „§ 18 
 Verbindlichkeitserklärung des 
 Abfallwirtschaftsplanes

  (1) Die oberste Abfallwirtschaftsbehörde wird er-
mächtigt, durch Rechtsverordnung die Festlegungen 
in dem von ihr aufgestellten Abfallwirtschaftsplan 
ganz oder teilweise für die Beseitigungspflichtigen 
für verbindlich zu erklären. Sie erlässt die Rechts-
verordnung im Einvernehmen mit den beteiligten 
Landesministerien. Die Rechtsverordnung kann hin-
sichtlich bestimmter Abfallarten oder für einzelne 
Gruppen von Entsorgungspflichtigen Ausnahmen 
von der Verpflichtung zulassen, sich einer in dem 
Plan ausgewiesenen Abfallbeseitigungsanlage zu be-
dienen.

  (2) Wer Abfälle zur Beseitigung, die außerhalb des 
Geltungsbereichs des verbindlichen Abfallwirt-
schaftsplans entstanden sind, zum Zwecke des Be-
handelns, Lagerns oder Ablagerns in das Plangebiet 
verbringen will, bedarf dazu der Genehmigung der 
zuständigen Behörde. Die Rechtsverordnung nach 
Absatz 1 bestimmt, für welche Vorgänge der Abfall-
beseitigung oder für welche Abfälle es einer Geneh-
migung nicht bedarf.

  (3) Die Genehmigung nach Absatz 2 Satz 1 darf nur 
versagt oder mit Bedingungen und Auflagen verbun-
den oder befristet erteilt werden, wenn das Wohl der 
Allgemeinheit es erfordert, insbesondere wenn die 
Ziele und Erfordernisse der Abfall wirt schafts-
planung des Landes durch eine der in Absatz 2 Satz 
1 genannten Maßnahmen beeinträchtigt würden.“

 7.  § 19 wird aufgehoben.

 8.  § 24 wird wie folgt geändert:

 a)   In der Überschrift werden die Wörter „und Ab-
nahme“ und in Satz 1 werden die Wörter „und 
der Abnahme“ gestrichen.

 b)  Satz 2 wird gestrichen.

 9.  § 25 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt neu gefasst:

   „(1) Wer eine Abfallbeseitigungsanlage errichtet, 
betreibt oder nachsorgt, ist verpflichtet, durch ei-
ne beauftragte Stelle auf seine Kosten die Errich-
tung sowie die Betriebs- und Nachsorgephase der 
Anlage zu überwachen und im Einwirkungsbe-
reich der Anlage anfallendes Sicker- und Ober-
flächenwasser und das Grundwasser sowie von 
der Anlage ausgehende Emissionen untersuchen 
und darüber Aufzeichnungen fertigen zu lassen.“
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 b)  Absatz 2 wird wie folgt neu gefasst:

   „(2) Die oberste Abfallwirtschaftsbehörde wird 
ermächtigt auf der Grundlage des § 3 Abs. 1 
AbfAblV, §§ 10 und 11 DepV sowie § 6 
DepVerwV durch Rechtsverordnung zu regeln,

  1.   welche Kontrollen, Messungen und Untersu-
chungen nach Absatz 1 in welchen Bereichen 
und in welchen Zeitabständen durchzuführen 
sind,

  2.   dass bestimmte Kontrollen, Messungen und 
Untersuchungen nach Nr. 1 von staatlich aner-
kannten Stellen durchzuführen sind,

  3.   in welchem Umfang und in welcher Form die 
Aufzeichnungen zu Nr. 1 und Nr. 2 sowie die 
Dokumentation nach § 10 Abs. 1 und 3 und § 6 
DepVerwV den in Absatz 1 genannten Behör-
den und Fachdienststellen regelmäßig und 
 ohne Aufforderung vorzulegen sind.“

 c)   Absatz 3 wird gestrichen; die bisherigen Ab-
sätze 4 und 5 werden Absätze 3 und 4.

10.  § 27 a wird aufgehoben.

Artikel 4
Inkrafttreten

Artikel 1 bis 3 treten am 31. Dezember 2007 in Kraft.

Düsseldorf, den 11. Dezember 2007

Die Landesregierung 
Nordrhein-Westfalen

Der Ministerpräsident

(L. S.) Dr. Jürgen  R ü t t g e r s

Die Ministerin 
für Wirtschaft, Mittelstand und Energie 

zugleich für den 
Finanzminister

Christa  T h o b e n

Für den Innenminister 
der Minister für Arbeit, Gesundheit und Soziales

Karl-Josef  L a u m a n n

Der Minister 
für Bauen und Verkehr

Oliver  W i t t k e

Die Justizministerin

Roswitha  M ü l l e r - P i e p e n k ö t t e r

Der Minister 
für Umwelt und Naturschutz, 

Landwirtschaft und Verbraucherschutz

Eckhard  U h l e n b e r g

- GV. NRW. 2007 S. 708
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Gesetz zur Änderung und Ergänzung 
wasserverbandsrechtlicher Vorschriften

Vom 11. Dezember 2007

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen, das 
hiermit verkündet wird:

Gesetz zur Änderung und Ergänzung 
wasserverbandsrechtlicher Vorschriften

Artikel 1
Gesetz zur Änderung 

des Gesetzes über den Aggerverband 
(Aggerverbandsgesetz – AggerVG –)

1.  § 2 Abs. 1 Nr. 6 wird wie folgt gefasst:

  „6. Abwasserbeseitigung nach Maßgabe des Landes-
wassergesetzes“.

2.  § 4 Abs. 3 wird wie folgt gefasst:

  „(3) Die Bestimmungen der Absätze 1 und 2 gelten 
nicht für die Aufgabe der Abwasserbeseitigung, so-
weit diese den in Absatz 1 genannten Aufgabenträ-
gern obliegt. Die Bestimmungen der Absätze 1 und 2 
gelten nicht für die Aufgabe gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 7, 
soweit diese unter § 5 Abs. 8 des Landesabfallgesetzes 
fällt.“

3.  Nach § 4 Abs. 3 wird folgender Absatz 4 eingefügt:

  „(4) Die bis zum 28. Februar 2007 bestehende Auf-
gabenwahrnehmung auf dem Gebiet der Abwasser-
beseitigung durch den Verband und die in Absatz 1 
genannten Aufgabenträger bleibt unberührt.“

4.  § 41 Abs. 2 bis 4 wird aufgehoben.

Artikel 2
Gesetz zur Änderung 

des Gesetzes über den Wasserverband Eifel-Rur 
(Eifel-Rur-Verbandsgesetz – Eifel-RurVG –)

1.  § 2 Abs. 1 Nr. 6 wird wie folgt gefasst:

  „6. Abwasserbeseitigung nach Maßgabe des Landes-
wassergesetzes“.

2.  § 4 Abs. 3 wird wie folgt gefasst:

  „(3) Die Bestimmungen der Absätze 1 und 2 gelten 
nicht für die Aufgabe der Abwasserbeseitigung, so-
weit diese den in Absatz 1 genannten Aufgabenträ-
gern obliegt. Die Bestimmungen der Absätze 1 und 2 
gelten nicht für die Aufgabe gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 7, 
soweit diese unter § 5 Abs. 8 des Landesabfallgesetzes 
fällt.“

3.  Nach § 4 Abs. 3 wird folgender Absatz 4 eingefügt:

  „(4) Die bis zum 28. Februar 2007 bestehende Auf-
gabenwahrnehmung auf dem Gebiet der Abwasser-
beseitigung durch den Verband und die in Absatz 1 
genannten Aufgabenträger bleibt unberührt.“

4.  § 41 Abs. 2 bis Abs. 7 wird aufgehoben.

Artikel 3
Gesetz zur Änderung 

des Gesetzes über die Emschergenossenschaft 
(Emschergenossenschaftsgesetz – EmscherGG –)

1.  § 2 Abs. 1 Nr. 6 wird wie folgt gefasst:

  „6. Abwasserbeseitigung nach Maßgabe des Landes-
wassergesetzes“.

2.  § 2 Abs. 4 wird wie folgt gefasst:

  „(4) Die Bestimmungen des Absatzes 3 Sätze 2 bis 4 
gelten nicht für die Aufgabe der Abwasserbeseiti-
gung, soweit diese den in Absatz 3 genannten Aufga-
benträgern obliegt. Die Bestimmungen des Absatzes 3 
Sätze 2 bis 4 gelten nicht für die Aufgabe gemäß § 2 
Abs. 1 Nr. 7, soweit diese unter § 5 Abs. 8 des Lan-
desabfallgesetzes fällt.“
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3.  Nach § 2 Abs. 5 wird folgender Absatz 6 eingefügt:

  „(6) Die bis zum 28. Februar 2007 bestehende Auf-
gabenwahrnehmung auf dem Gebiet der Abwasser-
beseitigung durch die Genossenschaft und die in Ab-
satz 3 genannten Aufgabenträger bleibt unberührt.“

4.  § 40 wird aufgehoben.

Artikel 4
Gesetz zur Änderung 

des Gesetzes über den Erftverband (ErftVG)

1.  § 2 Abs. 1 Nr. 8 wird wie folgt gefasst:

  „8. Abwasserbeseitigung nach Maßgabe des Landes-
wassergesetzes“.

2.  § 4 Abs. 4 wird wie folgt gefasst:

  „(4) Die Bestimmungen der Absätze 2, 3 und 5 gelten 
nicht für die Aufgabe der Abwasserbeseitigung, soweit 
diese den in Absatz 2 genannten Aufgabenträgern ob-
liegt. Die Bestimmungen der Absätze 1 und 2 gelten 
nicht für die Aufgabe gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 7, soweit 
diese unter § 5 Abs. 8 des Landesabfallgesetzes fällt.“

3.  Nach § 4 Abs. 6 wird folgender Absatz 7 eingefügt:

  „(7) Die bis zum 28. Februar 2007 bestehende Auf-
gabenwahrnehmung auf dem Gebiet der Abwasser-
beseitigung durch den Verband und die in Absatz 2 
genannten Aufgabenträger bleibt unberührt.“

4.  § 61 Abs. 2 bis 4 werden aufgehoben.

Artikel 5
Gesetz zur Änderung 

des Gesetzes über die Linksniederrheinische 
Entwässerungs-Genossenschaft 

(Linksniederrheinisches Entwässerungs-
Genossenschafts-Gesetz- LINEGG –)

1.  § 2 Abs. 1 Nr. 7 wird wie folgt gefasst:

  „7. Abwasserbeseitigung nach Maßgabe des Landes-
wassergesetzes“.

2.  § 4 Abs. 3 wird wie folgt gefasst:

  „(3) Die Bestimmungen der Absätze 1 und 2 gelten 
nicht für die Aufgabe der Abwasserbeseitigung, soweit 
diese den in Absatz 1 genannten Aufgabenträgern ob-
liegt. Die Bestimmungen der Absätze 1 und 2 gelten 
nicht für die Aufgabe gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 7, soweit 
diese unter § 5 Abs. 8 des Landesabfallgesetzes fällt.“

3.  Nach § 4 Abs. 3 wird folgender Absatz 4 eingefügt:

  „(4) Die bis zum 28. Februar 2007 bestehende Auf-
gabenwahrnehmung auf dem Gebiet der Abwasser-
beseitigung durch den Verband und die in Absatz 1 
genannten Aufgabenträger bleibt unberührt.“

4.  § 41 wird aufgehoben.

Artikel 6
Gesetz zur Änderung 

des Gesetzes über den Lippeverband 
(Lippeverbandsgesetz – LippeVG –)

1.  § 2 Abs. 1 Nr. 6 wird wie folgt gefasst:

  „6. Abwasserbeseitigung nach Maßgabe des Landes-
wassergesetzes“.

2.  § 4 Abs. 3 wird wie folgt gefasst:

  „(3) Die Bestimmungen der Absätze 1 und 2 gelten 
nicht für die Aufgabe der Abwasserbeseitigung, soweit 
diese den in Absatz 1 genannten Aufgabenträgern ob-
liegt. Die Bestimmungen der Absätze 1 und 2 gelten 
nicht für die Aufgabe gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 7, soweit 
diese unter § 5 Abs. 8 des Landesabfallgesetzes fällt.“

3.  Nach § 4 Abs. 3 wird folgender Absatz 4 eingefügt:

  „(4) Die bis zum 28. Februar 2007 bestehende Auf-
gabenwahrnehmung auf dem Gebiet der Abwasser-
beseitigung durch den Verband und die in Absatz 1 
genannten Aufgabenträger bleibt unberührt.“

4.  § 41 wird aufgehoben.

Artikel 7
Gesetz zur Änderung 

des Gesetzes über den Niersverband 
(Niersverbandsgesetz – NiersVG –)

1.  § 2 Abs. 1 Nr. 8 wird wie folgt gefasst:

  „8. Abwasserbeseitigung nach Maßgabe des Landes-
wassergesetzes“.

2.  § 4 Abs. 3 wird wie folgt gefasst:

  „(3) Die Bestimmungen der Absätze 1 und 2 gelten 
nicht für die Aufgabe der Abwasserbeseitigung, so-
weit diese den in Absatz 1 genannten Aufgabenträ-
gern obliegt. Die Bestimmungen der Absätze 1 und 2 
gelten nicht für die Aufgabe gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 9, 
soweit diese unter § 5 Abs. 8 des Landesabfallgesetzes 
fällt.“

3.  Nach § 4 Abs. 3 wird folgender Absatz 4 eingefügt:

  „(4) Die bis zum 28. Februar 2007 bestehende Auf-
gabenwahrnehmung auf dem Gebiet der Abwasser-
beseitigung durch den Verband und die in Absatz 1 
genannten Aufgabenträger bleibt unberührt.“

4.  § 41 wird aufgehoben.

Artikel 8
Gesetz zur Änderung 

des Gesetzes über den Ruhrverband 
(Ruhrverbandsgesetz – RuhrVG –)

1.  § 2 Abs. 1 Nr. 6 wird wie folgt gefasst:

  „6. Abwasserbeseitigung nach Maßgabe des Landes-
wassergesetzes“.

2.  § 4 Abs. 3 wird wie folgt gefasst:

  „(3) Die Bestimmungen der Absätze 1 und 2 gelten 
nicht für die Aufgabe der Abwasserbeseitigung, so-
weit diese den in Absatz 1 genannten Aufgabenträ-
gern obliegt. Die Bestimmungen der Absätze 1 und 2 
gelten nicht für die Aufgabe gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 7, 
soweit diese unter § 5 Abs. 8 des Landesabfallgesetzes 
fällt.“

3.  Nach § 4 Abs. 3 wird folgender Absatz 4 eingefügt:

  „(4) Die bis zum 28. Februar 2007 bestehende Auf-
gabenwahrnehmung auf dem Gebiet der Abwasser-
beseitigung durch den Verband und die in Absatz 1 
genannten Aufgabenträger bleibt unberührt.“

4.  § 41 wird aufgehoben.

Artikel 9
Gesetz zur Änderung 

des Gesetzes über den Wupperverband 
(Wupperverbandsgesetz – WupperVG –)

1. § 2 Abs. 1 Nr. 6 wird wie folgt gefasst:

  „6. Abwasserbeseitigung nach Maßgabe des Landes-
wassergesetzes“.

2.  § 4 Abs. 3 wird wie folgt gefasst:

  „(3) Die Bestimmungen der Absätze 1 und 2 gelten 
nicht für die Aufgabe der Abwasserbeseitigung, so-
weit diese den in Absatz 1 genannten Aufgabenträ-
gern obliegt. Die Bestimmungen der Absätze 1 und 2 
gelten nicht für die Aufgabe gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 7, 
soweit diese unter § 5 Abs. 8 des Landesabfallgesetzes 
fällt.

3.  Nach § 4 Abs. 3 wird folgender Absatz 4 eingefügt:

  „(4) Die bis zum 28. Februar 2007 bestehende Auf-
gabenwahrnehmung auf dem Gebiet der Abwasser-
beseitigung durch den Verband und die in Absatz 1 
genannten Aufgabenträger bleibt unberührt.“

4. § 41 wird aufgehoben.

Artikel 10

Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung in 
Kraft.
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Düsseldorf, den 11. Dezember 2007

Die Landesregierung 
Nordrhein-Westfalen

Der Ministerpräsident

(L. S.) Dr. Jürgen  R ü t t g e r s

Die Ministerin 
für Wirtschaft, Mittelstand und Energie

Christa  T h o b e n

Für den Innenminister 
der Minister für Arbeit, Gesundheit und Soziales

Karl-Josef  L a u m a n n

Der Minister 
für Umwelt und Naturschutz, 

Landwirtschaft und Verbraucherschutz

Eckhard  U h l e n b e r g

– GV. NRW. 2007 S. 716

Gesetz 
zur Regelung der Zuweisungen des 

Landes Nordrhein-Westfalen 
an die Gemeinden und Gemeindeverbände 

im Haushaltsjahr 2008 
(Gemeindefinanzierungsgesetz – GFG 2008)

Vom 20. Dezember 2007

Inhaltsübersicht

Erster Teil
Grundlagen

§  1  Zuweisungen des Landes an die Gemeinden und 
Gemeindeverbände

Zweiter Teil
Steuerverbund

§  2 Ermittlung der Finanzausgleichsmasse 

§  3 Vorwegabzug 

§  4 Aufteilung der verteilbaren Finanzausgleichsmasse

§  5 Grundsätze für die Schlüsselzuweisungen

§  6 Aufteilung der Schlüsselmasse 

§  7  Festsetzung der Schlüsselzuweisungen für die Ge-
meinden

§  8  Ermittlung der Ausgangsmesszahl für die Gemein-
den

§  9  Ermittlung der Steuerkraftmesszahl für die Ge-
meinden

§ 10  Festsetzung der Schlüsselzuweisungen für die 
Kreise

§ 11 Ermittlung der Ausgangsmesszahl für die Kreise

§ 12  Ermittlung der Umlagekraftmesszahl für die 
Kreise

§ 13  Festsetzung der Schlüsselzuweisungen für die 
Landschaftsverbände

§ 14  Ermittlung der Ausgangsmesszahl für die Land-
schaftsverbände

§ 15  Ermittlung der Umlagekraftmesszahl für die Land-
schaftsverbände

§ 16  Pauschale Zuweisungen zur Förderung investiver 
Maßnahmen von Gemeinden, Kreisen und Land-
schaftsverbänden

§ 17  Pauschale Zuweisungen zur Unterstützung kom-
munaler Aufwendungen im Schulbereich sowie 
kommunaler Investitionsmaßnahmen im Bereich 
der frühkindlichen Bildung (Schulpauschale/Bil-
dungspauschale)

§ 18  Pauschale Zuweisungen an Gemeinden zur Unter-
stützung kommunaler Aufwendungen im Sportbe-
reich (Sportpauschale)

§ 19  Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindever-
bände zur Überwindung außergewöhnlicher Belas-
tungs- und besonderer Bedarfssituationen

Dritter Teil
Zuweisungen außerhalb des Steuerverbundes 

§ 20  Zuweisungen zu den Kosten der Lastenausgleichs-
verwaltung bei kreisfreien Städten und Kreisen

§ 21  Kompensationsleistungen an die Gemeinden für 
Verluste durch die Neuregelung des Familienleis-
tungsausgleichs

§ 22 Zuweisungen nach Maßgabe des Haushaltsplans

Vierter Teil
Umlagen, Umlagegrundlagen

§ 23 Kreisumlage

§ 24 Landschaftsumlage

§ 25 Verbandsumlage des Regionalverbandes Ruhr

Fünfter Teil
Gemeinsame Vorschriften und Verfahren

§ 26  Grundlagen für die Erhebung und die Anwendung 
von Daten zur Berechnung von Zuweisungen aus 
dem Steuerverbund

§ 27  Verfahrensregelungen zur Ermittlung, Festsetzung 
und Auszahlung der Zuweisungen aus dem Steuer-
verbund 

§ 28  Ausgleich fehlerhafter Zuweisungen aus dem Steu-
erverbund

§ 29 Bewirtschaftung der Mittel des Steuerverbundes

§ 30  Förderungsgrundsätze für zweckgebundene Zu-
weisungen nach Maßgabe des Landeshaushaltes

§ 31 Kürzungsermächtigung

Sechster Teil
Durchführungsvorschriften

§ 32 Durchführungsvorschriften

§ 33 Inkrafttreten und Geltungsdauer
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Anlage 2 Hauptansatzstaffel

Anlage 3 Schüleransatzstaffel

Anlage 4  Pauschale Zuweisungen an Gemeinden, die 
durch ihre Funktion als anerkannter Kurort 
besondere Belastungen tragen (Kurortehilfe)

Anlage 5  Pauschale Zuweisungen an Gemeinden zum 
Ausgleich besonderer Härten bei der Erhebung 
von Abwassergebühren (Abwassergebühren-
hilfe)

Anlage 6  Pauschale Zuweisungen an Gemeinden zur Mil-
derung von Aufwendungen im Zusammenhang 
mit der Stationierung von Gaststreitkräften

Anlage 7  Anteile und Auszahlungstermine der Zuwei-
sungen nach § 27 Abs. 3
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Erster Teil
Grundlagen

§ 1 
Zuweisungen des Landes an die Gemeinden 

und Gemeindeverbände

(1) Die Gemeinden und Gemeindeverbände tragen die 
Kosten ihrer eigenen und der ihnen übertragenen Aufga-
ben, soweit durch Gesetz nichts anderes bestimmt ist.

(2) Die Gemeinden und Gemeindeverbände erhalten vom 
Land im Wege des Finanz- und Lastenausgleichs zur 
 Ergänzung ihrer eigenen Einnahmen allgemeine und 
zweckgebundene Zuweisungen für die Erfüllung ihrer 
Aufgaben.

(3) Die Gemeinden und Gemeindeverbände erhalten 
 einen Anteil am Steueraufkommen des Landes (Steuer-
verbund) gemäß §§ 2 – 19.

(4) Die Gemeinden und Gemeindeverbände erhalten fer-
ner Zuweisungen nach näherer Bestimmung dieses Ge-
setzes (§§ 20, 21) sowie nach Maßgabe des Haushalts-
plans des Landes.

(5) Soweit den Gemeinden und Gemeindeverbänden Zu-
wendungen auf Grund besonderer Gesetze gewährt wer-
den, bleiben diese unberührt.

Zweiter Teil
Steuerverbund

§ 2 
Ermittlung der Finanzausgleichsmasse

(1) Das Land stellt den Gemeinden und Gemeindever-
bänden 23,0 vom Hundert (Verbundsatz) seines Anteils 
an der Einkommensteuer, der Körperschaftsteuer und 
der Umsatzsteuer (Gemeinschaftssteuern) zur Verfügung.

(2) Der Berechnung nach Absatz 1 liegt das Ist-Aufkom-
men der jeweiligen Steuer im Zeitraum vom 1. Oktober 
des dem Haushaltsjahr vorvorhergehenden Jahres bis 
zum 30. September des dem Haushaltsjahr vorherge-
henden Jahres (Verbundzeitraum) zugrunde. Dabei wird

1.   das ermittelte Ist-Aufkommen der Gemeinschafts-
steuern insgesamt um die Einnahmen oder Ausgaben 
des Landes im Länderfinanzausgleich im Verbund-
zeitraum erhöht oder vermindert;

2.   das ermittelte Ist-Aufkommen der Umsatzsteuer um 
den für Kompensationsleistungen an die Gemeinden 
für Verluste aus der Neuregelung des Familienleis-
tungsausgleichs ausgezahlten Betrag im Verbundzeit-
raum vermindert;

3.  das ermittelte Ist-Aufkommen der Umsatzsteuer um 
den interkommunalen Entlastungsausgleich zuguns-
ten der Kommunen der neuen Länder im Zusammen-
hang mit der Umsetzung des Vierten Gesetzes für mo-
derne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt vom 24. De-
zember 2003 (BGBl. I. S. 2954) im Verbundzeitraum 
erhöht.

(3) Von dem nach Absatz 1 ermittelten Verbundbetrag 
werden 166 200 000 EUR für Zuweisungen an Gemein-
den, Kreise und Landschaftsverbände nach Maßgabe des 
Landeshaushalts abgezogen.

(4) Die Ermittlung der Finanzausgleichsmasse gemäß 
den Absätzen 1 bis 3 und § 3 ergibt sich aus Anlage 1 zu 
diesem Gesetz.

§ 3 
Vorwegabzug

Von der nach § 2 ermittelten Finanzausgleichsmasse 
werden für die im Haushaltsjahr 2008 vom Land für die 
Gemeinden und Gemeindeverbände auf Grund gesetz-
licher Vorschriften und vertraglicher Vereinbarungen zu 
entrichtenden Tantiemen 2 800 000 EUR abgezogen.

§ 4 
Aufteilung der verteilbaren Finanzausgleichsmasse

Die sich aus den Berechnungen nach den §§ 2 und 3 er-
gebende verteilbare Finanzausgleichsmasse wird auf 

Schlüsselzuweisungen, pauschale Zuweisungen für kom-
munale Investitionsmaßnahmen, fachbezogene Sonder-
pauschalen und Bedarfszuweisungen aufgeteilt.

§ 5 
Grundsätze für die Schlüsselzuweisungen

(1) Die Gemeinden, Kreise und Landschaftsverbände er-
halten Schlüsselzuweisungen, deren Höhe sich für die 
einzelne Gebietskörperschaft nach ihrer durchschnitt-
lichen Aufgabenbelastung und nach ihrer Steuer- oder 
Umlagekraft bemisst. Besonders berücksichtigt werden 
Belastungen,

–  die Gemeinden und Kreisen durch die Trägerschaft 
von Schulen,

–  die Gemeinden aufgrund hoher Soziallasten,

–  die Gemeinden durch Mehraufwendungen für Zentra-
litätsfunktionen

entstehen.

(2) Die Schlüsselzuweisung wird aus der Gegenüberstel-
lung einer Ausgangsmesszahl (§§ 8, 11 und 14) und einer 
Steuerkraftmesszahl (§ 9) oder Umlagekraftmesszahl 
(§§ 12 und 15) berechnet.

§ 6 
Aufteilung der Schlüsselmasse

Für Schlüsselzuweisungen wird insgesamt ein Betrag 
von 6 471 661 000 EUR zur Verfügung gestellt. Dieser 
 Betrag wird aufgeteilt auf

–  die Schlüsselmasse für Gemeinden mit 5 079 066 000 
EUR

–  die Schlüsselmasse für Kreise mit 757 552 000 EUR

–  die Schlüsselmasse für Landschaftsverbände mit 
635 043 000 EUR.

§ 7 
Festsetzung der Schlüsselzuweisungen 

für die Gemeinden

(1) Jede Gemeinde erhält als Schlüsselzuweisung 90 vom 
Hundert des Unterschiedsbetrages zwischen der maß-
geblichen Ausgangsmesszahl (§ 8) und der maßgeblichen 
Steuerkraftmesszahl (§ 9).

(2) Erreicht oder überschreitet die Steuerkraftmesszahl 
die Ausgangsmesszahl, so erhält die Gemeinde keine 
Schlüsselzuweisung.

§ 8 
Ermittlung der Ausgangsmesszahl für die Gemeinden

(1) Die Ausgangsmesszahl einer Gemeinde wird ermit-
telt, indem der Gesamtansatz mit dem einheitlichen 
Grundbetrag gemäß § 27 Abs. 1 Satz 2 vervielfältigt 
wird.

(2) Der Gesamtansatz wird aus dem Hauptansatz, dem 
Schüleransatz, dem Soziallastenansatz und dem Zentra-
litätsansatz gebildet.

(3) Der Hauptansatz wird den Gemeinden für jeden mit 
Hauptwohnsitz gemeldeten Einwohner gewährt. Für die 
Berücksichtigung im Hauptansatz wird die Zahl der Ein-
wohner nach der Gemeindegröße gewichtet (Hauptan-
satzstaffel – Anlage 2). Liegt die Einwohnerzahl einer 
Gemeinde zwischen zwei Stufen der Staffelklasse, so 
wird der Hundertsatz mit den dazwischen liegenden 
Werten angesetzt; der Hundertsatz wird auf eine Dezi-
malstelle hinter dem Komma aufgerundet.

(4) Der Schüleransatz wird den Gemeinden für jeden er-
fassten Schüler nach § 26 Abs. 4 an Schulen in eigener 
Trägerschaft gewährt. Für die Berücksichtigung im 
Schüleransatz wird die Zahl der Schüler nach Schul-
formen gewichtet (Schüleransatzstaffel – Anlage 3). Vor 
Anwendung dieses Hundertsatzes wird die Zahl

–  nicht integrativ beschulter Schüler und Schülerinnen 
aller Schulformen, die in Ganztagsform beschult wer-
den, mit 1,5

Anlage 2

Anlage 1

Anlage 2
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–  integrativ beschulter Schüler und Schülerinnen, die in 
Halbtagsform beschult werden, mit 3,0

–  integrativ beschulter Schüler und Schülerinnen, die in 
Ganztagsform beschult werden, mit 5,1

vervielfältigt. Der in den Gesamtansatz einfließende 
Schüleransatz beträgt 92 vom Hundert des so ermittelten 
Wertes.

Soweit Zweckverbände Schulträger sind, werden die 
Schüler den dem Zweckverband angehörenden Gemein-
den entsprechend dem Anteil an der Umlage zugerechnet.

Der Schüleransatz wird den Städten Düren und Güters-
loh zur Hälfte auch für Schüler gewährt, die die Stifti-
schen Gymnasien in diesen Gemeinden besuchen.

(5) Der Soziallastenansatz wird den Gemeinden für die 
erfassten Bedarfsgemeinschaften im Sinne von § 7 Abs. 3 
Sozialgesetzbuch (SGB) Zweites Buch (II) – Grundsiche-
rung für Arbeitsuchende – (Artikel 1 des Gesetzes vom 
24. Dezember 2003, BGBl. I S. 2954), zuletzt geändert 
durch Artikel 2 des Gesetzes vom 20. April 2007 (BGBl. I 
S. 554) nach § 26 Abs. 5 gewährt. Für die Berücksichti-
gung im Soziallastenansatz wird die Zahl der Bedarfsge-
meinschaften mit 3,9 multipliziert.

(6) Der Zentralitätsansatz wird den Gemeinden für die 
erfassten sozialversicherungspflichtig Beschäftigten 
nach § 26 Abs. 6 gewährt. Für die Berücksichtigung im 
Zentralitätsansatz wird die Zahl der sozialversiche-
rungspflichtig Beschäftigten mit 0,15 multipliziert.

§ 9 
Ermittlung der Steuerkraftmesszahl für die Gemeinden

(1) Die Steuerkraftmesszahl ergibt sich aus der Summe 
der für die Gemeinden geltenden Steuerkraftzahlen der 
Gewerbesteuer, der Grundsteuern, des Gemeindeanteils 
an der Einkommensteuer und des Gemeindeanteils an 
der Umsatzsteuer abzüglich der Steuerkraftzahl der Ge-
werbesteuerumlage in der Referenzperiode nach § 26 
Abs. 7.

(2) Als Steuerkraftzahlen werden zugrunde gelegt

1.   bei der Gewerbesteuer das Ist-Aufkommen der Refe-
renzperiode, geteilt durch den im zweiten Halbjahr 
der Referenzperiode tatsächlich festgesetzten Hebe-
satz, multipliziert mit 403;

2.   bei der Grundsteuer A das Ist-Aufkommen der Refe-
renzperiode, geteilt durch den im zweiten Halbjahr 
der Referenzperiode tatsächlich festgesetzten Hebe-
satz, multipliziert mit 192;

3.   bei der Grundsteuer B das Ist-Aufkommen der Refe-
renzperiode, geteilt durch den im zweiten Halbjahr 
der Referenzperiode tatsächlich festgesetzten Hebe-
satz, multipliziert mit 381;

4.   bei dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer das 
Ist-Aufkommen in der Referenzperiode

 –  zuzüglich der in der Referenzperiode angefallenen 
Kompensationsleistungen an die Gemeinden für 
Verluste aus der Neuregelung des Familienleis-
tungsausgleichs,

 –  unter Berücksichtigung der in diesem Zeitraum an-
gefallenen Abrechnungsbeträge;

5.   bei dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer das Ist-
Aufkommen in der Referenzperiode;

6.   bei der Gewerbesteuerumlage das Ist-Aufkommen im 
ersten Halbjahr der Referenzperiode, geteilt durch 
den im ersten Halbjahr der Referenzperiode tatsäch-
lich festgesetzten Hebesatz, multipliziert mit den im 
ersten Halbjahr der Referenzperiode festgesetzten 
Vervielfältigern für die Gewerbesteuerumlage zuzüg-
lich das Ist-Aufkommen im zweiten Halbjahr der 
 Referenzperiode, geteilt durch den im zweiten Halb-
jahr der Referenzperiode tatsächlich festgesetzten 
Hebesatz, multipliziert mit den im zweiten Halbjahr 
der Referenzperiode festgesetzten Vervielfältigern für 
die Gewerbesteuerumlage.

§ 10 
Festsetzung der Schlüsselzuweisungen für die Kreise

(1) Jeder Kreis erhält als Schlüsselzuweisung den Unter-
schiedsbetrag zwischen der maßgeblichen Ausgangs-
messzahl (§ 11) und der maßgeblichen Umlagekraftmess-
zahl (§ 12).

(2) Erreicht oder überschreitet die Umlagekraftmesszahl 
die Ausgangsmesszahl, so erhält der Kreis keine Schlüs-
selzuweisung.

§ 11 
Ermittlung der Ausgangsmesszahl für die Kreise

(1) Die Ausgangsmesszahl eines Kreises wird ermittelt, 
indem der Gesamtansatz mit dem einheitlichen Grund-
betrag gemäß § 27 Abs. 1 Satz 2 vervielfältigt wird.

(2) Der Gesamtansatz wird aus dem Hauptansatz und 
dem Schüleransatz gebildet.

(3) Der Hauptansatz entspricht der Anzahl der mit 
Hauptwohnsitz gemeldeten Einwohner.

(4) Der Schüleransatz wird den Kreisen für jeden gemel-
deten Schüler nach § 26 Abs. 4 an Schulen in eigener 
Trägerschaft gewährt. Die Regelung in § 8 Abs. 4 gilt 
entsprechend. Der in den Gesamtansatz einfließende 
Schüleransatz beträgt 163 vom Hundert des so ermit-
telten Wertes.

§ 12 
Ermittlung der Umlagekraftmesszahl für die Kreise

Die Umlagekraftmesszahl wird ermittelt, indem die in 
§ 23 festgelegten Umlagegrundlagen mit einem einheit-
lichen Umlagesatz von 40,76 vom Hundert vervielfältigt 
werden.

§ 13 
Festsetzung der Schlüsselzuweisungen 

für die Landschaftsverbände

Jeder Landschaftsverband erhält als Schlüsselzuweisung 
den Unterschiedsbetrag zwischen der maßgeblichen Aus-
gangsmesszahl (§ 14) und der maßgeblichen Umlage-
kraftmesszahl (§ 15).

§ 14 
Ermittlung der Ausgangsmesszahl 

für die Landschaftsverbände

Die Ausgangsmesszahl eines Landschaftsverbandes wird 
ermittelt, indem die maßgebliche Einwohnerzahl mit 
dem einheitlichen Grundbetrag gemäß § 27 Abs. 1 Satz 2 
vervielfältigt wird.

§ 15 
Ermittlung der Umlagekraftmesszahl 

für die Landschaftsverbände

Die Umlagekraftmesszahl wird ermittelt, indem die in 
§ 24 festgelegten Umlagegrundlagen mit einem einheit-
lichen Umlagesatz von 15,8 vom Hundert vervielfältigt 
werden.

§ 16 
Pauschale Zuweisungen zur Förderung 
investiver Maßnahmen von Gemeinden, 

Kreisen und Landschaftsverbänden

(1) Zur pauschalen Förderung investiver Maßnahmen 
werden Mittel in Höhe von 483 767 000 EUR zur Verfü-
gung gestellt.

(2) Von dem Betrag nach Absatz 1 werden den Gemein-
den 407 979 000 EUR für eine allgemeine Investitions-
pauschale zur Verfügung gestellt. Davon werden sieben 
Zehntel nach der maßgeblichen Einwohnerzahl und drei 
Zehntel nach der maßgeblichen Gebietsfläche verteilt.

(3) Von dem Betrag nach Absatz 1 werden 41 227 000 
EUR für eine Investitionspauschale zur Verfügung ge-
stellt, die in erster Linie für Maßnahmen zur Verbesse-
rung der Altenhilfe und -pflege einzusetzen ist. Dieser 
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Betrag wird auf die kreisfreien Städte und Kreise nach 
der Zahl der mit Hauptwohnsitz gemeldeten Einwohner 
über 65 Jahre verteilt.

(4) Von dem Betrag nach Absatz 1 werden 34 561 000 
EUR für eine Investitionspauschale zur Verfügung ge-
stellt, die in erster Linie für investive Maßnahmen im 
Zusammenhang mit der Eingliederungshilfe einzusetzen 
ist. Dieser Betrag wird auf die Landschaftsverbände 
nach der maßgeblichen Einwohnerzahl verteilt.

(5) Die Euro-Beträge je Einwohner, je tausend Quadrat-
meter Gebietsfläche und je Einwohner über 65 Jahre 
werden vom Innenministerium und Finanzministerium 
ermittelt und festgesetzt.

§ 17 
Pauschale Zuweisungen 

zur Unterstützung kommunaler Aufwendungen 
im Schulbereich sowie kommunaler 

Investitionsmaßnahmen im Bereich der frühkindlichen 
Bildung 

(Schulpauschale/Bildungspauschale)

(1) Zur Unterstützung kommunaler Aufwendungen im 
Schulbereich sowie kommunaler Investitionsmaßnahmen 
im Bereich der frühkindlichen Bildung wird den Ge-
meinden und Gemeindeverbänden insgesamt ein Betrag 
von 540 000 000 EUR zur Verfügung gestellt. Die Mittel 
können im Rahmen des § 94 Schulgesetz für das Land 
Nordrhein-Westfalen vom 15. Februar 2005 (GV. NRW. 
S. 102), zuletzt geändert durch Artikel II des Gesetzes 
vom 9. Oktober 2007 (GV. NRW. S. 394), für den Bau, die 
Modernisierung und Sanierung, den Erwerb, Miete und 
Leasing von Schul gebäuden sowie die Einrichtung und 
Ausstattung von Schulgebäuden eingesetzt werden. Dar-
über hinaus besteht die Möglichkeit, die Mittel bei der 
Durchführung von investiven Maßnahmen in kommu-
nalen Kindertages einrichtungen einzusetzen.

(2) Die Verteilung der Mittel erfolgt auf der Basis der 
Schülerzahl gemäß § 26 Abs. 4 für die allgemeinbilden-
den und berufsbildenden Schulen. Die Regelung in § 8 
Abs. 4 Satz 5 findet entsprechend Anwendung.

(3) Bei der Verteilung der Mittel nach Absatz 2 ist zu 
 berücksichtigen, dass jeder Gemeinde, die Schulträger 
ist, ein Mindestbetrag von 175 000 EUR, jedem Kreis, der 
Schulträger ist, ein Mindestbetrag von 300 000 EUR und 
jedem Landschaftsverband als Schulträger ein Mindest-
betrag von 1 500 000 EUR gewährt wird.

§ 18 
Pauschale Zuweisungen an Gemeinden 

zur Unterstützung kommunaler Aufwendungen 
im Sportbereich 
(Sportpauschale)

(1) Zur Unterstützung kommunaler Aufwendungen im 
Sportbereich wird den Gemeinden insgesamt ein Betrag 
von 50 000 000 EUR zur Verfügung gestellt. Die Mittel 
sind von den Gemeinden für den Neu-, Um- und Erwei-
terungsbau, die Sanierung, Modernisierung, den Erwerb, 
Miete und Leasing von Sportstätten einzusetzen.

(2) Die Verteilung der Mittel erfolgt nach der Einwoh-
nerzahl gemäß § 26 Abs. 3.

(3) Bei der Verteilung der Mittel nach Absatz 2 ist zu 
 berücksichtigen, dass jeder Gemeinde ein Mindestbetrag 
von 40 000 EUR gewährt wird.

§ 19 
Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände 

zur Überwindung außergewöhnlicher Belastungs- und 
besonderer Bedarfssituationen

(1) Zur Überwindung außergewöhnlicher oder unvor-
hersehbarer finanzieller Belastungssituationen, die im 
Rahmen des Schlüsselzuweisungssystems keine oder nur 
unzureichende Berücksichtigung finden, werden insge-
samt 27 246 000 EUR zur Verfügung gestellt.

(2) Die Mittel nach Absatz 1 sind bestimmt für

1.   pauschale Zuweisungen an Gemeinden, die durch 
ihre Funktion als anerkannter Kurort besondere Be-

lastungen tragen, in Höhe von bis zu 6 354 000 EUR; 
die empfangsberechtigten Gemeinden und der für die 
jeweilige Gemeinde festgesetzte Betrag ergeben sich 
aus der Anlage 4 zu diesem Gesetz;

2.   pauschale Zuweisungen an Gemeinden zum Ausgleich 
besonderer Härten bei der Erhebung von Abwasser-
gebühren in Höhe von bis zu 4 044 000 EUR; die emp-
fangsberechtigten Gemeinden und der für die jewei-
lige Gemeinde festgesetzte Betrag ergeben sich aus 
der Anlage 5 zu diesem Gesetz; die Zuweisungen blei-
ben bei der Ermittlung der ansatzfähigen Kosten nach 
§6 Abs. 2 Kommunalabgabengesetz für das Land 
Nordrhein-Westfalen (KAG) vom 21. Oktober 1969 
(GV. NRW. S. 712), zuletzt geändert durch Artikel X 
des Gesetzes vom 9. Oktober 2007 (GV. NRW. S. 380), 
außer Betracht;

3.   pauschale Zuweisungen an Gemeinden zur Milderung 
von Aufwendungen im Zusammenhang mit der Stati-
onierung von Gaststreitkräften in Höhe von bis zu 
4 675 000 EUR; die empfangsberechtigten Gemeinden 
und der für die jeweilige Gemeinde festgesetzte Be-
trag ergeben sich aus der Anlage 6 zu diesem Gesetz;

4.   pauschale Zuweisungen an die Landschaftsverbände 
zur Milderung der Kosten, die durch die landschaft-
liche Kulturpflege nach § 5 Abs. 1 Buchstabe b) der 
Landschaftsverbandsordnung (LVerbO) in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. 
NRW. S. 657), zuletzt geändert durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 30. Oktober 2007 (GV. NRW. S. 443), 
entstehen, in Höhe von 7 087 000 EUR; der Betrag 
wird zu jeweils der Hälfte auf den Landschaftsver-
band Westfalen-Lippe sowie den Landschaftsverband 
Rheinland aufgeteilt;

5.   Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände 
zur Überwindung außergewöhnlicher oder unvorher-
sehbarer finanzieller Belastungssituationen sowie zur 
Abmilderung von Härten, die sich aus der Durch-
führung des Finanzausgleichs ergeben, in Höhe von 
5 086 000 EUR.

(3) Die Mittel nach Absatz 2 Nr. 5 können auch für Zu-
weisungen an Kommunen eingesetzt werden, mit denen 
Maßnahmen der Weiterentwicklung der kommunalen 
Selbstverwaltung oder der Einführung und Verbreitung 
neuer Techniken bei der Durchführung kommunaler 
Aufgaben unterstützt werden.

Dritter Teil
Zuweisungen außerhalb des Steuerverbundes

§ 20 
Zuweisungen zu den Kosten der Lastenausgleichs-

verwaltung bei kreisfreien Städten und Kreisen

(1) Die kreisfreien Städte und Kreise, bei denen Aus-
gleichsämter eingerichtet sind, erhalten Zuweisungen 
entsprechend dem Haushaltsplan für die durch die 
Durchführung der Verwaltungsaufgaben auf dem Gebiet 
des Lastenausgleichs entstehenden Verwaltungskosten 
in Höhe von 5 700 000 EUR.

(2) Aus den gemäß Absatz 1 bereitgestellten Mitteln 
werden die Verwaltungskosten für Sonderzuständig-
keiten voll, im Bereich der Allgemeinzuständigkeit der 
Ausgleichsämter anteilig erstattet.

Einzelheiten der Zuweisungen regelt das Finanzministe-
rium.

(3) Ist ein Ausgleichsamt für den Bereich mehrerer 
Kreise und/oder kreisfreier Städte zuständig, werden die 
durch die Zuweisung des Landes nicht gedeckten Ver-
waltungskosten von den beteiligten Gebietskörper-
schaften anteilig getragen.

Wird von den beteiligten Gebietskörperschaften eine 
einvernehmliche Regelung nicht erzielt, entscheidet auf 
Antrag eines der Beteiligten die im Bereich der Aus-
gleichsverwaltung zuständige Bezirksregierung. Bei der 
Entscheidung ist die Vereinbarung der Beteiligten zur 
Aufteilung der nicht gedeckten Verwaltungskosten zu-
grunde zu legen. Fehlt eine derartige Vereinbarung, ist 
für die Aufteilung das Verhältnis der Anzahl der Fälle 
maßgebend, die am Tag des Zuständigkeitswechsels bei 
den beteiligten Ausgleichsämtern unerledigt waren.

Anlage 4

Anlage 5

Anlage 6
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§ 21 
Kompensationsleistungen an die Gemeinden für Verluste 
durch die Neuregelung des Familienleistungsausgleichs

(1) Den Gemeinden wird zum Ausgleich ihrer zusätz-
lichen Belastungen aus der Neuregelung des Familien-
leistungsausgleichs ein Anteil von 26 vom Hundert des 
Mehraufkommens der Umsatzsteuer zugewiesen, das 
dem Land gemäß § 1 Satz 5, 6, 8, 10 und 12 des Finanz-
ausgleichsgesetzes vom 20. Dezember 2001 (BGBl. I S. 
3955, 3956), zuletzt geändert durch Gesetz vom 22. De-
zember 2006 (BGBl. I S. 3376), zusteht.

(2) Der auf die Gemeinden entfallende Anteil wird nach 
dem Schlüssel verteilt, der in der jeweils geltenden Ver-
ordnung über die Aufteilung und Auszahlung des Ge-
meindeanteils an der Einkommensteuer und Abführung 
der Gewerbesteuerumlage festgesetzt ist.

(3) Der auf die Gemeinden zu verteilende Betrag wird 
vorläufig auf 560 000 000 EUR festgesetzt und mit je 
einem Viertel zu den in der jeweils geltenden Verord-
nung über die Aufteilung und Auszahlung des Gemein-
deanteils an der Einkommensteuer und Abführung der 
Gewerbesteuerumlage für die entsprechenden Haus-
haltsjahre genannten Terminen für die Abschlagszah-
lungen bzw. Vorauszahlung auf die Schlussabrechnung 
ausgezahlt.

(4) Nach Ablauf des Haushaltsjahres wird der den Ge-
meinden zustehende Anteilsbetrag auf der Grundlage 
der vorläufigen Abrechnung der Umsatzsteuerverteilung 
und des Finanzausgleichs unter den Ländern abschlie-
ßend ermittelt und festgesetzt. Nach Anrechnung der 
 geleisteten Abschlagszahlungen wird der Unterschieds-
betrag mit der nächstmöglichen Abschlagszahlung aus-
geglichen.

(5) Einzelheiten der Ermittlung und Zahlbarmachung 
der Zuweisungen regeln das Finanzministerium und das 
Innenministerium.

§ 22 
Zuweisungen nach Maßgabe des Haushaltsplans

Die haushaltsmäßige Zuordnung, die Zweckbestimmung 
der Zuweisungen und die Haushaltsansätze der Zuwei-
sungen nach Maßgabe des Haushaltsplans des Landes 
(§ 1 Abs. 4) werden vom Innenministerium und Finanz-
ministerium jährlich bekanntgegeben.

Vierter Teil
Umlagen, Umlagegrundlagen

§ 23 
Kreisumlage

(1) Die Kreisumlage wird in Hundertsätzen der festge-
legten Umlagegrundlagen festgesetzt. Umlagegrundlagen 
zur Erhebung der Kreisumlage sind

–  die festgesetzten Steuerkraftmesszahlen (§ 9) der kreis-
angehörigen Gemeinden;

–  die festgesetzten Schlüsselzuweisungen (§ 7) der kreis-
angehörigen Gemeinden.

Für die Festsetzung einer ausschließlichen Belastung 
oder einer Mehr- oder Minderbelastung einzelner Teile 
des Kreises gilt Satz 1 entsprechend.

(2) Die Umlagegrundlagen nach Absatz 1 gelten über 
das Haushaltsjahr 2008 hinaus bis zum Inkrafttreten des 
Gemeindefinanzierungsgesetzes für das folgende Jahr.

§ 24 
Landschaftsumlage

(1) Die Landschaftsumlage wird in Hundertsätzen der 
geltenden Umlagegrundlagen festgesetzt. Umlagegrund-
lagen zur Erhebung der Landschaftsumlage sind

–  die festgesetzten Steuerkraftmesszahlen (§ 9) der kreis-
freien Städte;

–  die festgesetzten Schlüsselzuweisungen der kreisfreien 
Städte (§ 7);

–  die festgesetzten Umlagegrundlagen (§ 23 Abs. 1) und 
Schlüsselzuweisungen (§ 10) der Kreise.

(2) § 23 Abs. 2 gilt entsprechend.

§ 25 
Verbandsumlage des Regionalverbandes Ruhr

Für die Verbandsumlage des Regionalverbandes Ruhr 
gilt § 24 entsprechend.

Fünfter Teil
Gemeinsame Vorschriften und Verfahren

§ 26 
Grundlagen 

für die Erhebung und die Anwendung von Daten 
zur Berechnung von Zuweisungen aus dem 

Steuerverbund

(1) Die zur Berechnung der Zuweisungen nach den §§ 5 
bis 19 erforderlichen Daten werden den folgenden amt-
lichen Statistiken entnommen. Die Daten der amtlichen 
Statistiken sind für die Ermittlung der Zuweisungen aus 
dem Steuerverbund für die Zuweisungsempfänger bin-
dend. Für diese Daten findet das Berichtigungsverfahren 
nach § 28 keine Anwendung.

(2) Soweit Daten von Gemeinden und Gemeindeverbän-
den erforderlich sind, die nicht aus amtlichen Statistiken 
entnommen werden können, werden diese unmittelbar 
bei den Gemeinden und Gemeindeverbänden oder den 
zuständigen Stellen erhoben.

Die Gemeinden und Gemeindeverbände sind unter Be-
achtung der kommunalverfassungsrechtlichen Vertre-
tungsregelungen verpflichtet, den zuständigen obersten 
Landesbehörden, dem Landesamt für Datenverarbeitung 
und Statistik Nordrhein-Westfalen und den Aufsichtsbe-
hörden alle zur Errechnung und Festsetzung erforder-
lichen Auskünfte fristgerecht und vollständig zu erteilen. 
Werden die notwendigen Auskünfte nicht oder nicht 
rechtzeitig erteilt, so können das Innenministerium und 
das Finanzministerium bestimmen, dass geschätzte Zah-
len zugrunde gelegt werden oder die Berücksichtigung 
entsprechender Ansätze für die betroffenen Gemeinden 
und Gemeindeverbände für den Finanzausgleich unter-
bleibt. § 28 findet in diesen Fällen keine Anwendung.

(3) Als Einwohnerzahl im Sinne dieses Gesetzes gilt die 
vom Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik 
Nordrhein-Westfalen fortgeschriebene Bevölkerung zum 
Stichtag 31. Dezember 2006.

(4) Als Zahl der Schüler im Sinne des § 8 Abs. 4, des § 11 
Abs. 4 und des § 17 Abs. 2 gilt die in der vom Landesamt 
für Datenverarbeitung und Statistik Nordrhein-Westfa-
len geführten Schulstatistik festgesetzte Schülerzahl 
zum Stichtag 15. Oktober 2006.

(5) Als Zahl der Bedarfsgemeinschaften im Sinne des § 8 
Abs. 5 gilt die von der Bundesagentur für Arbeit ermit-
telte Zahl zum Stichtag 31. Januar 2007.

(6) Als Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäf-
tigten im Sinne des § 8 Abs. 6 gilt die von der Bundes-
agentur für Arbeit vorläufig ermittelte Zahl zum Stich-
tag 31. Dezember 2006 unter Berücksichtigung von Ab-
weichungen aufgrund der von der Bundesagentur für 
Arbeit endgültig festgesetzten Ergebnisse früherer Stich-
tage. Abweichungen zu dem von der Bundesagentur für 
Arbeit nach Ablauf von drei Jahren endgültig festgesetz-
ten Ergebnis werden bei der Berechnung des Zentrali-
tätsansatzes künftiger Steuerverbünde berücksichtigt. 
Das Berichtigungsverfahren nach § 28 findet keine An-
wendung.

(7) Die Referenzperiode für die Ermittlung der Steuer-
kraft nach § 9 wird auf den Zeitraum 1. Juli 2006 bis 
30. Juni 2007 festgesetzt.

(8) Als Gebietsfläche im Sinne des § 16 Abs. 2 ist der 
Gebietsstand zum Stichtag 31. Dezember 2006 zugrunde 
zu legen, der im Jahresabschluss des Liegenschaftskatas-
ters ermittelt und an das Landesamt für Datenverar-
beitung und Statistik Nordrhein-Westfalen abgegeben 
wurde.
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(9) Bei der Berechnung der pauschalen Zuweisungen 
nach § 19 Abs. 2 Nr. 1 an Gemeinden, die durch ihre 
Funktion als anerkannter Kurort besondere Belastungen 
zu tragen haben, werden die Übernachtungszahlen aus 
der amtlichen Beherbergungsstatistik Nordrhein-West-
falen im Zeitraum 1. Juli 2006 bis 30. Juni 2007 zugrunde 
gelegt.

(10) Bei der Berechnung der pauschalen Zuweisungen 
an Gemeinden zum Ausgleich besonderer Härten bei der 
Erhebung von Abwassergebühren nach § 19 Abs. 2 Nr. 2 
wird ein fiktiver Höchstbetrag von 5,32 EUR je Kubik-
meter zugrunde gelegt.

(11) Bei der Berechnung der pauschalen Zuweisungen 
an Gemeinden zur Milderung von Aufwendungen im 
 Zusammenhang mit der Stationierung von Gaststreit-
kräften nach § 19 Abs. 2 Nr. 3 werden die Ergebnisse der 
Erhebung des Innenministeriums bei den zuständigen 
Stellen der Gaststreitkräfte über die Anzahl der außer-
halb der Kasernen wohnenden Personen und ihrer An-
gehörigen aus dem Jahre 2004 zugrunde gelegt.

(12) Das Innenministerium und das Finanzministerium 
werden ermächtigt, Daten nach den Absätzen 1 bis 11, 
die der Berechnung von Zuweisungen aus dem Steuer-
verbund zugrunde zu legen sind, ausnahmsweise für ein-
zelne Gemeinden, Kreise und Landschaftsverbände ab-
weichend festzusetzen, wenn sie den Grundsätzen des 
Finanz- und Lastenausgleichs nicht angemessen gerecht 
werden oder zu unzumutbaren Härten bei der Durchfüh-
rung des Finanz- und Lastenausgleichs führen.

§ 27 
Verfahrensregelungen 

zur Ermittlung, Festsetzung und Auszahlung 
der Zuweisungen aus dem Steuerverbund

(1) Die auf die Gemeinden, Kreise und Landschaftsver-
bände entfallenden Zuweisungen nach den §§ 5 bis 19 
werden jährlich durch das Innenministerium und das 
 Finanzministerium errechnet und festgesetzt. Diese set-
zen zudem die einheitlichen Grundbeträge in der Weise 
fest, dass die jeweils für Schlüsselzuweisungen zur Ver-
fügung gestellten Beträge aufgebraucht werden.

(2) Das Innenministerium und das Finanzministerium 
werden ermächtigt, die für die jeweiligen Haushaltsjahre 
ermittelten Ansätze zur Festlegung des fiktiven Bedarfs 
nach den §§ 8, 11 und 14 und zur Festlegung der nor-
mierten Einnahmekraft nach den §§ 9, 12 und 15, die der 
Berechnung der Schlüsselzuweisungen zugrunde zu le-
gen sind, ausnahmsweise für einzelne Gemeinden, Kreise 
und Landschaftsverbände abweichend festzusetzen, 
wenn sie den Grundsätzen des Finanz- und Lastenaus-
gleichs nicht angemessen gerecht werden.

Das Innenministerium und das Finanzministerium kön-
nen auch eine auf Dauer angelegte Beteiligung von Ge-
meinden und Gemeindeverbänden an interkommunalen 
Gewerbegebieten berücksichtigen, wenn dies erforder-
lich ist, um eine den Grundsätzen eines verteilungsge-
rechten Finanzausgleichs entsprechende Anrechnung der 
Steuerkraft sicherzustellen.

(3) Die Schlüsselzuweisungen nach § 6, die pauschalen 
Zuweisungen zur Förderung investiver Maßnahmen nach 
§ 16, die Schulpauschale/Bildungspauschale nach § 17 
und die Sportpauschale nach § 18 werden zu den in An-
lage 7 ausgewiesenen Terminen mit den dort festgesetz-
ten Anteilen ausgezahlt.

(4) Sofern die Festsetzung der Schlüsselzuweisungen 
nach § 6, der pauschalen Zuweisungen zur Förderung in-
vestiver Maßnahmen nach § 16, der Schulpauschale/Bil-
dungspauschale nach § 17 und der Sportpauschale nach 
§ 18 für das Jahr 2008 nicht vor dem ersten in Anlage 7 
festgesetzten Auszahlungstermin erfolgt ist, werden das 
Innenministerium und das Finanzministerium ermäch-
tigt, zu diesem Zahlungstermin Abschlagszahlungen auf 
der Basis aktueller Proberechnungen des Landesamtes 
für Datenverarbeitung und Statistik Nordrhein-Westfa-
len festzusetzen. In besonderen Fällen können das In-
nenministerium und das Finanzministerium die Höhe 
der Abschlagszahlung für einzelne Gemeinden gesondert 
festsetzen. Die Abschlagszahlungen werden nach der 
endgültigen Festsetzung mit der ersten ordentlichen 

Zahlung nach der Festsetzung aufgrund dieses Gesetzes 
verrechnet.

(5) Die Auszahlungstermine der Mittel für Zuweisungen 
nach § 19 werden vom Innenministerium und Finanzmi-
nisterium festgesetzt.

(6) Leistungen nach diesem Gesetz an die einzelnen Ge-
meinden und Kreise werden durch Bescheide der Bezirks-
regierungen festgesetzt. Das Innenministerium und das 
Finanzministerium können bestimmen, dass die Bescheide 
der Bezirksregierungen den Gemeinden und Kreisen un-
mittelbar durch das Landesamt für Datenverarbeitung 
und Statistik Nordrhein-Westfalen zuzuleiten sind.

Leistungen nach diesem Gesetz an die Landschaftsver-
bände werden für das jeweilige Haushaltsjahr durch Er-
lass des Innenministeriums und des Finanzministeriums 
festgesetzt.

(7) Nach näherer Bestimmung des Innenministeriums 
und des Finanzministeriums können im Haushaltsjahr 
2009 für Schlüsselzuweisungen, für pauschale Zuwei-
sungen zur Förderung investiver Maßnahmen, für die 
Schulpauschale/Bildungspauschale und für die Sport-
pauschale Abschlagszahlungen auf der Basis aktueller 
Proberechnungen des Landesamtes für Datenverarbei-
tung und Statistik Nordrhein-Westfalen zu den entspre-
chenden Terminen geleistet werden, wenn dies bereits 
vor Verkündung des für das Jahr 2009 geltenden Ge-
meindefinanzierungsgesetzes erforderlich ist. Die Ab-
schlagszahlungen sind mit der ersten ordentlichen Zah-
lung nach Verkündung des neuen Gemeindefinanzie-
rungsgesetzes und der Festsetzung der Zuweisungen aus 
dem Steuerverbund zu verrechnen.

§ 28 
Ausgleich fehlerhafter Zuweisungen 

aus dem Steuerverbund

(1) Stellen sich bis längstens drei Jahre nach Festsetzung 
der Schlüsselzuweisungen nach § 6 und der Schulpau-
schale/Bildungspauschale nach § 17 Unrichtigkeiten 
heraus, die nicht auf Daten aus amtlichen Statistiken 
zurückzuführen sind, so können diese auf Antrag der 
Zuweisungsempfänger berichtigt werden, wenn die 
Summe der Berichtigungen eines Jahres den Betrag von 
12 800 EUR übersteigt.

(2) Die für Berichtigungen erforderlichen Beträge wer-
den vorab mit den zur Verfügung gestellten Schlüsselzu-
weisungen nach § 6 und den Mitteln der Schulpauschale/
Bildungspauschale nach § 17 verrechnet.

(3) Berichtigungen nach Absatz 1 können mit allen Leis-
tungen aus dem Steuerverbund verrechnet werden.

§ 29 
Bewirtschaftung der Mittel des Steuerverbundes

(1) Die Bewirtschaftung der Mittel aus dem Steuerver-
bund nach den §§ 4 bis 19 regeln das Innenministerium 
und das Finanzministerium.

(2) Die Bewirtschaftung der im Steuerverbund verblie-
benen Reste bei den Zuweisungen

–  nach §§ 21 bis 27 GFG 2004/2005 regeln die jeweils 
fachlich zuständigen Ministerien;

–  nach § 28 GFG 2004/2005 und § 23 GFG 1992 regeln die 
jeweils fachlich zuständigen Ministerien im Einverneh-
men mit Innenministerium und Finanzministerium;

–  nach § 22 GFG 2001 regeln das Innenministerium und 
das Finanzministerium.

§ 30 
Förderungsgrundsätze 

für zweckgebundene Zuweisungen nach Maßgabe 
des Haushaltsplans des Landes

(1) Bei allen zweckgebundenen Zuweisungen an Ge-
meinden und Gemeindeverbände stellen die zuständigen 
Ministerien sicher, dass bei der Bewilligung der Zuwei-
sungen auch die finanzielle Leistungsfähigkeit der Ge-
bietskörperschaften und ihre Beteiligung am Finanz- 
und Lastenausgleich berücksichtigt werden.

Anlage 7
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(2) Förderprogramme bedürfen insoweit der Zustim-
mung des Innenministeriums, als sie Zuweisungen zu In-
vestitionsmaßnahmen von Gemeinden und Gemeinde-
verbänden enthalten, die zur Aufstellung eines Haus-
haltssicherungskonzeptes nach § 76 Gemeindeordnung 
oder § 53 Abs. 1 Kreisordnung i. V. m. § 76 Gemeindeord-
nung verpflichtet sind. Die Förderung von Einzelmaß-
nahmen der Gemeinden, die ihrer gesetzlichen Verpflich-
tung zum Haushaltsausgleich nicht nachkommen, bedarf 
der kommunalaufsichtlichen Zustimmung durch die 
 Bezirksregierung, soweit diese Maßnahmen nicht bereits 
in einem genehmigten Haushaltssicherungskonzept ent-
halten sind.

§ 31 
Kürzungsermächtigung

Das Innenministerium und das Finanzministerium wer-
den ermächtigt, Zuweisungen aus dem Steuerverbund 
um den Betrag solcher fälligen Forderungen zu kürzen, 
auf die das Land nach den zur Zeit geltenden Bestim-
mungen einen Anspruch hat.

Sechster Teil
Durchführungsvorschriften

§ 32 
Durchführungsvorschriften

Soweit in den vorstehenden Bestimmungen keine beson-
dere Regelung getroffen ist, erlassen das Innenministe-
rium und das Finanzministerium die zur Durchführung 
dieses Gesetzes erforderlichen Verwaltungsvorschriften.

§ 33 
Inkrafttreten und Geltungsdauer

Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2008 in Kraft und gilt 
bis zur Verkündung eines neuen Gemeindefinanzie-
rungsgesetzes.

Düsseldorf, den 20. Dezember 2007

Die Landesregierung 
Nordrhein-Westfalen 

Der Ministerpräsident 

(L. S.) Dr. Jürgen  R ü t t g e r s

Der Finanzminister 

Dr. Helmut  L i n s s e n

Der Innenminister 

Dr. Ingo  W o l f
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Anlage 1 zu § 2 Abs. 4 GFG 2008

EUR
Gemeinschaftssteuern
* Lohnsteuer 12.910.528.000 
* veranlagte Einkommensteuer 2.523.494.000 
* nicht veranlagte Steuern vom Ertrag 1.689.098.000 
* Körperschaftsteuer 2.564.384.000 
* Umsatzsteuer 9.318.006.000 
* Einfuhrumsatzsteuer 3.813.200.000 
* Zinsabschlag 1.158.876.000 
Summe Gemeinschaftssteuern 33.977.586.000 
Bereinigung Gemeinschaftssteuern (§ 2 Abs. 2 GFG)
* Länderfinanzausgleichausgleich - 9.759.000 
* Familienleistungsausgleich - 528.373.000 
* Entlastungsausgleich Ost + 220.000.000 
Verbundgrundlagen insgesamt 33.659.454.000 
Verbundsatz in Prozent (§ 2 Abs. 1 GFG) 23,0 
Originäre Finanzausgleichsmasse (§ 2 Abs. 1 und 2 GFG) 7.741.674.000 
Bereinigungen Finanzausgleichsmasse
* Befrachtungsvolumen (§ 2 Abs. 3 GFG) - 166.200.000 
Bereinigte Finanzausgleichsmasse (§ 2 Abs. 1 bis 3 GFG) 7.575.474.000 
Vorwegabzüge (§ 3 GFG)
* Tantiemen - 2.800.000 
Verteilbare Finanzausgleichsmasse 2008 (§ 2 Abs. 4 GFG) 7.572.674.000 

Ableitung der Finanzausgleichsmasse 2008
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 Anlage 2 zu § 8 Abs. 3 GFG 2008

Hauptansatzstaffel

Staffelklasse
(Einwohner)

Hauptansatz
%

 25 000 100,0

 37 500 103,0

 52 500 106,0

 70 500 109,0

 90 500 112,0

113 500 115,0

139 000 118,0

167 000 121,0

197 500 124,0

230 500 127,0

266 000 130,0

304 500 133,0

345 000 136,0

388 500 139,0

434 500 142,0

482 500 145,0

533 500 148,0

587 000 151,0

634 000 154,0

Für Gemeinden mit mehr als 634 000 Einwohnern be-
trägt der Ansatz 157,0 vom Hundert.

Anlage 3 zu § 8 Abs. 4 GFG 2008

Schüleransatzstaffel

Schüler der mit

Grundschulen 96 vom Hundert,

Hauptschulen 119 vom Hundert,

Realschulen 88 vom Hundert,

Gymnasien 96 vom Hundert,

Gesamtschulen 146 vom Hundert,

Berufskollegs 54 vom Hundert,

Förderschulen 346 vom Hundert.

Anlage 4 zu § 19 Abs. 2 Nr. 1 GFG 2008

KURORTEHILFE 2008

Gemeinden Betrag EUR

Aachen 127.107

Bad Berleburg 261.587

Bad Driburg 597.848

Bad Laasphe 115.687

Bad Lippspringe 259.966

Bad Münstereifel 95.330

Bad Oeynhausen 571.777

Bad Salzuflen 390.617

Bad Sassendorf 459.443

Bad Wünnenberg 95.330

Brakel 31.777

Brilon 63.553

Detmold 63.553

Erwitte 174.260

Eslohe 70.482

Freudenberg 31.777

Heimbach 31.777

Horn-Bad Meinberg 411.373

Höxter 31.777

Kirchhundem 31.777

Lage 31.777

Lennestadt 31.777

Lippstadt 127.107

Marienmünster 31.777

Monschau 79.350

Nieheim 107.521

Nümbrecht 132.848

Olsberg 115.532

Petershagen 31.777

Porta Westfalica 63.553

Preußisch Oldendorf 40.057

Reichshof 95.330

Röding hausen 31.777

Schieder-Schwalenberg 63.553

Schleiden 63.553

Schmallenberg 480.135

Sundern 31.777

Tecklenburg 134.157

Vlotho 54.960

Warburg 31.777

Willebadessen 31.777

Winterberg 625.330 

Summe 6.354.000
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Anlage 5 zu § 19 Abs. 2 Nr. 2 GFG 2008

ABWASSERGEBÜHRENHILFE 2008

Gemeinden Betrag EUR 

Barntrup 48.207

Dörentrup 73.749

Engelskirchen 181.395

Hellenthal 280.935

Jüchen 129.579

Kall 5.405

Königswinter 251.338

Leopoldshöhe 61.038

Lohmar 140.529

Mechernich 858.554

Monschau 97.103

Much 62.667

Neunkirchen-Seelscheid 297.433

Nümbrecht 309.121

Schleiden 263.725

Simmerath 404.086

Stemwede 28.771

Waldbröl 163.293

Windeck 329.131

Zülpich 57.941

Summe 4.044.000

Anlage 6 zu § 19 Abs. 2 Nr. 3 GFG 2008

Aufwendungshilfe Stationierung Gaststreitkräfte 2008

Gemeinden Betrag EUR 

Bad Lippspringe, Stadt 145.000

Gangelt 293.016

Geilenkirchen, Stadt 382.034

Gütersloh, Stadt 958.672

Harsewinkel, Stadt 145.000

Herford, Stadt 145.000

Kalkar, Stadt 145.000

Lotte 248.194

Mönchengladbach, krfr. Stadt 145.000

Niederkrüchten 335.753

Paderborn, Stadt 1.319.540

Selfkant 267.791

Wegberg, Stadt 145.000

Summe 4.675.000

Anlage 7 zu § 27 Abs. 3 GFG 2008

Anteile und Auszahlungstermine der Zuweisungen 
nach § 27 Abs. 3 im Haushaltsjahr 2008

Beschreibung Auszahlungstermin

ein Achtel der Zuweisungen 
nach § 27 Abs. 3 GFG

30. Januar

ein Viertel der Zuweisungen 
nach § 27 Abs. 3 GFG

28. März

ein Viertel der Zuweisungen 
nach § 27 Abs. 3 GFG

27. Juni

ein Viertel der Zuweisungen 
nach § 27 Abs. 3 GFG

29. September

ein Achtel der Zuweisungen 
nach § 27 Abs. 3 GFG

23. Dezember

– GV. NRW. 2007 S. 718

223

Verordnung zur Änderung 
der Verordnung 

über die Ausbildung und Prüfung 
in den Bildungsgängen des Berufskollegs 

(APO-BK)
Vom 8. Dezember 2007

Aufgrund des § 52 des Schulgesetzes für das Land Nord-
rhein-Westfalen (Schulgesetz NRW – SchulG) vom 15. 
Februar 2005 (GV. NRW. S. 102), zuletzt geändert durch 
das Gesetz zur Änderung des Personalvertretungsrechts 
und schulrechtlicher Vorschriften vom 9. Oktober 2007 
(GV. NRW. S. 394), wird mit Zustimmung des für Schu-
len zuständigen Ausschusses des Landtags verordnet:

Artikel 1

Die Verordnung über die Ausbildung und Prüfung in den 
Bildungsgängen des Berufskollegs (APO-BK) vom 26. 
Mai 1999 (GV. NRW. S. 240, ber. 2000 S. 563 und 2001 
S. 766), zuletzt geändert durch Verordnung vom 14. Juni 
2007 (GV. NRW. S. 288), wird wie folgt geändert:

§ 36 a (Europaklausel) der Anlage E erhält folgende 
 Fassung:

„§ 36 a 
Europaklausel

Den Abschlüssen als „Staatlich anerkannte Erzieherin/ 
Staatlich anerkannter Erzieher“ und „Staatlich aner-
kannte Heilpädagogin/ Staatlich anerkannter Heilpäda-
goge“ stehen die ihnen entsprechenden Abschlüsse 
gleich, die von Angehörigen eines Mitgliedstaates der 
Europäischen Gemeinschaft oder eines Vertragsstaates 
des Abkommens über den Europäischen Wirtschafts-
raum in einem Mitgliedsstaat oder Vertragsstaat mit 
einem Ausbildungsnachweis im Sinne der Richtlinie 
2005/36/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 7. September 2005 über die Anerkennung von Be-
rufsqualifikationen (ABl. EG Nr. L 255 S. 22) erworben 
wurden.“

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung in 
Kraft.
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Düsseldorf, den 8. Dezember 2007

Die Ministerin 
für Schule und Weiterbildung 

des Landes Nordrhein-Westfalen

Barbara  S o m m e r

– GV. NRW. 2007 S. 727

77

Änderung der Satzung für den Niersverband
Vom 14. Dezember 2007

Die Verbandsversammlung des Niersverbandes hat auf-
grund des § 10 Abs. 1 in Verbindung mit §§ 11 und 14 
Abs. 1 des Niersverbandsgesetzes vom 15. Dezember 
1992 (GV. NRW. 1993 S. 8), zuletzt geändert durch Arti-
kel 145 des Dritten Befristungsgesetzes vom 5. April 
2005 (GV. NRW. S. 306), am 13. Dezember 2007 be-
schlossen, die Niersverbandssatzung vom 8. September 
1994 (GV. NRW. S. 978, ber. S. 1070), zuletzt geändert 
durch Satzungsänderung vom 15. Dezember 2006 [Be-
schluss der Verbandsversammlung vom 14. Dezember 
2006 (GV. NRW. S. 629)], wie folgt zu ändern:

I. § 3 Abs. 2 Niersverbandssatzung erhält die folgende 
Fassung:

„Die Mindestbeiträge im Sinne von § 6 Abs. 2 Niersver-
bandsgesetz betragen je Beitragsgruppe 2.500 €.“

II. In § 14 Abs. 3 Satz 3 Niersverbandssatzung werden 
nach dem Wort „müssen“ die Wörter „mindestens zwei“ 
eingefügt.

III.1 In § 27 Niersverbandssatzung erhält Absatz 1 die 
folgende Fassung:

„(1) Die Mitglieder haben Vorauszahlungen auf den Jah-
resbeitrag (Vorauszahlungsbescheid) zu leisten. Den Mit-
gliedern gleichgestellt sind gewerbliche Unternehmen 
und die jeweiligen Eigentümer von Grundstücken, Ver-
kehrsanlagen und sonstigen Anlagen im Sinne von § 6 
Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 Niersverbandsgesetz sowie Gebiets-
körperschaften, Unternehmen oder Eigentümer im Sinne 
von § 6 Abs. 1 Satz 2 Niersverbandsgesetz, bei denen 
eine Kalkulation aufgrund des Bekanntwerdens neuer 
Tatsachen ergibt, dass sie im laufenden Veranlagungs-
jahr einen Mindestbeitrag im Sinne von § 3 Abs. 2 Niers-
verbandssatzung voraussichtlich erreichen werden. Die 
Last der Vorauszahlungen verteilt sich nach dem Bei-
tragsverhältnis der letzten festgesetzten Beitragsliste. 
Den Vorauszahlungen können nach Bekanntwerden 
neuer Tatsachen auch diese Beitragsverhältnisse zu-
grunde gelegt werden. Die Vorauszahlungen sind in vier 
Teilbeträgen am 15. Februar, 15. Mai, 15. August und 15. 
November eines jeden Jahres zu zahlen. Der Jahresbei-
trag wird nach Ablauf des Wirtschaftsjahres (= Veranla-
gungsjahr) unter Anrechnung geleisteter Vorauszah-
lungen auf der Basis der tatsächlichen Beitragsverhält-
nisse des Veranlagungsjahres festgesetzt und einen Mo-
nat nach Zustellung des Beitragsbescheides fällig.“

III.2 Der bisherige Absatz 2 des § 27 Niersverbandssat-
zung entfällt, der bisherige Absatz 3 des § 27 Niersver-
bandssatzung wird dessen neuer Absatz 2.

IV. Die vorstehenden Änderungen treten am 1. Januar 
2008 in Kraft.

Hinweis:

Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften 
des Niersverbandsgesetzes kann gegen diese Satzungs-
änderung nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkün-
dung nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn,

a)  eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt,

b)   die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich be-
kanntgemacht worden,

c)   der Vorstand hat den Beschluss der Verbandsver-
sammlung vorher beanstandet oder

d)   der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber dem 
Verband vorher gerügt und dabei die verletzte 
Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, 
die den Mangel ergibt.

Die vorstehende, mit Erlass des Ministeriums für Um-
welt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucher-
schutz des Landes Nordrhein-Westfalen vom 13. Dezem-
ber 2007, Aktenzeichen IV-1/IV-6-5.6.03, gemäß § 11 
Abs. 2 Niersverbandsgesetz genehmigte Änderung der 
Satzung sowie der Hinweis nach § 11 Abs. 5 Niers-
verbandsgesetz werden hiermit gemäß § 11 Abs. 4 Niers-
verbandsgesetz bekannt gemacht.

Viersen, den 14. Dezember 2007

Niersverband

Der Vorstand

Prof. Dr.-Ing. E.  h.  M e l s a

– GV. NRW. 2007 S. 728

Gesetz 
über die Feststellung des Haushaltsplans 

des Landes Nordrhein-Westfalen 
für das Haushaltsjahr 2008

(Haushaltsgesetz 2008)
Vom 20. Dezember 2007

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen, das 
hiermit verkündet wird:

Gesetz 
über die Feststellung des Haushaltsplans 

des Landes Nordrhein-Westfalen 
für das Haushaltsjahr 2008

(Haushaltsgesetz 2008)

Abschnitt 1 
Feststellung des Haushaltsplans

§ 1 
Feststellung des Haushaltsplans

Der diesem Gesetz als Anlage beigefügte Haushaltsplan 
des Landes Nordrhein-Westfalen für das Haushaltsjahr 
2008 wird in Einnahme und Ausgabe auf 51 234 554 400 
Euro festgestellt.

Abschnitt 2 
Besondere Regelungen zu den Einnahmen

§ 2 
Kreditmittel

(1) Kreditermächtigung

Das Finanzministerium wird ermächtigt, zur Deckung 
der Ausgaben des Haushaltsplans 2008 Kreditmittel bis 
zum Höchstbetrag von 1 954 550 000 Euro aufzunehmen. 
Der Zeitpunkt der Kreditaufnahme ist nach der Kassen-
lage, den jeweiligen Kapitalmarktverhältnissen und den 
gesamtwirtschaftlichen Erfordernissen zu bestimmen.

(2) Umfang der Kreditermächtigung

Der Kreditermächtigung nach Absatz 1 wachsen die Be-
träge zur Tilgung von im Haushaltsjahr 2008 fällig wer-
denden Krediten zu, deren Höhe sich aus Nummer 4.2 
der Finanzierungsübersicht ergibt. Außerdem darf das 
Finanzministerium über die Ermächtigung nach Absatz 1 
hinaus Kredite aufnehmen

1.   zur Anschlussfinanzierung vorzeitig getilgter Dar-
lehen und
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2.   zur Anschlussfinanzierung von im Haushaltsjahr 
2007 aufgenommenen kurzfristigen Krediten, die im 
Haushaltsjahr 2008 fällig werden,

soweit diese über die in der Finanzierungsübersicht aus-
gewiesenen Beträge hinausgehen.

(3) Umfang der Kreditermächtigung in besonderen 
Fällen

Die Kreditermächtigung nach Absatz 1 erhöht sich fer-
ner insoweit, als die Darlehen aus Mitteln des Bundes, 
der Bundesagentur für Arbeit und sonstiger Stellen die 
im Haushaltsplan veranschlagten Beträge überschreiten.

(4) Besondere Kreditgeschäfte

Im Rahmen der Kreditfinanzierung kann das Finanzmi-
nisterium auch ergänzende Vereinbarungen treffen, die 
der Steuerung von Zinsänderungsrisiken sowie der Er-
zielung günstiger Konditionen und ähnlichen Zwecken 
bei neuen Krediten und bestehenden Schulden dienen. 
Das Vertragsvolumen für das laufende Haushaltsjahr 
darf die Summe von 2 000 000 000 Euro nicht überschrei-
ten. Auf diese Grenze werden Verträge nicht angerech-
net, die Zins- oder Währungsrisiken verringern oder 
ganz ausschließen.

§ 3 
Kreditmittel zur Förderung der Stabilität 

und des Wachstums der Wirtschaft

Das Finanzministerium wird ermächtigt, für Ausgaben 
nach § 6 Abs. 2 in Verbindung mit § 14 Gesetz zur För-
derung der Stabilität und des Wachstums der Wirtschaft 
vom 8. Juni 1967 (BGBl. I S. 582), zuletzt geändert durch 
Artikel 135 der Verordnung vom 31. Oktober 2006 
(BGBl. I S. 2407), über den im § 2 dieses Gesetzes festge-
setzten Höchstbetrag hinaus weitere Kreditmittel mit 
einem Erlös bis zum Höchstbetrag von 255 000 000 Euro 
aufzunehmen oder entsprechende Einnahmereste zu bil-
den. Das Finanzministerium kann ferner zulassen, dass 
Ausgaben nach § 6 Abs. 2 in Verbindung mit § 14 dieses 
Gesetzes, die bis zum Schluss eines Haushaltsjahres 
nicht geleistet worden sind, als Ausgabereste auf das 
nächste Haushaltsjahr übertragen werden.

§ 4 
Kassenverstärkungskredite

Das Finanzministerium wird ermächtigt, Kassenverstär-
kungskredite bis zur Höhe von 8 vom Hundert des in § 1 
festgestellten Betrages aufzunehmen.

§ 5 
Ermächtigung zur Veräußerung

(1) Materialprüfungsamt

Das Ministerium für Wirtschaft, Mittelstand und Ener-
gie wird ermächtigt, mit Zustimmung des Finanzminis-
teriums das Materialprüfungsamt – Nordrhein-Westfalen 
– auch einschließlich des seinem Betrieb dienenden 
Grundvermögens – zu veräußern. Die Ermächtigung um-
fasst auch die Ausgliederung gemäß § 168 Umwand-
lungsgesetz. Für den Fall einer Rückkehr der Beschäf-
tigten in den Landesdienst nach einem Arbeitsplatzver-
lust infolge Insolvenz oder Betriebsschließung – auch bei 
nachgelagerter Veräußerung des aus dem Materialprü-
fungsamt entstandenen Betriebes oder Betriebsteils an 
Dritte – oder bei erheblicher räumlicher Verlagerung des 
Betriebes wird das Finanzministerium ermächtigt, die 
Beschäftigten über die Personalagentur in alle Ge-
schäftsbereiche des Landes auf freie und besetzbare 
Planstellen und Stellen zu vermitteln oder auf im Voll-
zug einzurichtende Leerstellen zu übernehmen.

(2) Kurklinik Eggeland

Das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales 
und der Bau- und Liegenschaftsbetrieb des Landes 
Nordrhein-Westfalen werden ermächtigt, mit Zustim-
mung des Finanzministeriums die Kurklinik Eggeland – 
auch einschließlich des ihrem Betrieb dienenden Grund-
vermögens – zu einem nach dem Ertragswertverfahren 
ermittelten Wert unter Berücksichtigung der vom Erwer-
ber zu übernehmenden Lasten zu veräußern.

Abschnitt 3 
Besondere Regelungen zu den Ausgaben und 

Verpflichtungsermächtigungen

§ 6 
Planstellen/Stellen

(1) Verbindlichkeit von Planstellen und Stellen für be-
amtete Hilfskräfte

Planstellen und Stellen für beamtete Hilfskräfte sind 
verbindlich. Von der Verbindlichkeit sind Stellen für 
 abgeordnete Beamtinnen/Beamte ausgenommen. Im Üb-
rigen können bis zu 10 vom Hundert der im Haushalts-
plan ausgebrachten Planstellen einer Besoldungsgruppe 
in Planstellen der nächsthöheren Wertigkeit derselben 
Laufbahngruppe umgewandelt werden, soweit andere 
rechtliche Regelungen dem nicht entgegenstehen.

(2) Verbindlichkeit von Stellen

Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wer-
den in den Erläuterungen abweichend von § 17 Abs. 6 
Landeshaushaltsordnung in Gruppen ausgewiesen. Die 
in den Erläuterungen zu den Titeln der Gruppe 428 aus-
gewiesenen Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer sind hinsichtlich ihrer Gesamtzahl verbindlich. 

(3) Verbindlichkeit von Stellen in ausgegliederten Be-
reichen

Die Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
der Landesbetriebe, Sondervermögen sowie in Global-
haushalten sind hinsichtlich ihrer Gesamtzahl verbind-
lich. Eine Überschreitung ist möglich, soweit dies nicht 
im Haushaltsvollzug zu einer Erhöhung des Zuführungs-
betrages oder Absenkung des Abführungsbetrages ge-
genüber dem im Haushaltsplan ausgewiesenen Betrag 
führt.

(4) Einrichtung zusätzlicher Planstellen/Stellen

Mit Einwilligung des Finanzministeriums können zu-
sätzliche Planstellen/Stellen mit dem Vermerk „künftig 
wegfallend“ (kw) eingerichtet werden, soweit die Mittel 
in voller Höhe von Dritten zur Verfügung gestellt wer-
den. Der kw-Vermerk wird wirksam, wenn die Kostener-
stattung durch Dritte entfällt. Mit Einwilligung des Fi-
nanzministeriums und des Haushalts- und Finanzaus-
schusses des Landtags können zusätzliche Stellen für 
beamtete Hilfskräfte, Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer eingerichtet werden.

(5) Leerstellen

Die Ressorts werden für ihren Geschäftsbereich ermäch-
tigt, Leerstellen einzurichten, soweit Beschäftigte

1.  ohne Dienstbezüge beurlaubt,

2.   zu Stellen außerhalb der Landesverwaltung abgeord-
net oder

3.   im Rahmen des Pilotprojekts Rotation versetzt wer-
den.

Leerstellen im Sinne von Satz 1 Nr. 3 dürfen nur mit 
Einwilligung des Finanzministeriums eingerichtet wer-
den.

(6) Einstellungszusagen

Mit Einwilligung des Finanzministeriums und des Haus-
halts- und Finanzausschusses des Landtags können Ein-
stellungszusagen in Anrechnung auf die nächstjährigen 
Einstellungsermächtigungen oder Ausbildungsstellen er-
teilt werden.

(7) Umsetzungen

Mit Einwilligung des Finanzministeriums können in be-
gründeten Einzelfällen abweichend von § 50 Abs. 2 Lan-
deshaushaltsordnung Planstellen, Stellen und Mittel von 
einer Verwaltung in eine andere umgesetzt werden.

(8) Stellenführung

Planstellen und Stellen können für Zeiträume, in denen 
Stelleninhaberinnen oder Stelleninhabern vorüberge-
hend keine oder keine vollen Bezüge zu gewähren sind, 
im Umfang der nicht in Anspruch genommenen Planstel-
len- oder Stellenanteile für die Beschäftigung von beam-
teten Hilfskräften und Aushilfskräften in Anspruch ge-
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nommen werden. Abweichend von § 17 Abs. 5 Satz 4 
Landeshaushaltsordnung können Landesbedienstete auf 
mehreren Planstellen geführt werden.

(9) Schulformübergreifende Inanspruchnahme von Plan-
stellen

Zur Sicherung der Unterrichtsversorgung können in den 
Kapiteln 05 300 bis 05 410 mit Einwilligung des Finanz-
ministeriums Planstellen der jeweiligen Eingangsämter 
schulformübergreifend in Anspruch genommen und auch 
in Planstellen der Eingangsämter der nächsthöheren 
Laufbahngruppe umgewandelt werden.

(10) Beschäftigung schwerbehinderter Menschen

Von den im Haushaltsjahr freiwerdenden Planstellen 
und Stellen sind 171 zur Förderung der Beschäftigung 
von schwerbehinderten Menschen im Sinne von § 2 
Abs. 2 Neuntes Buch Sozialgesetzbuch zu verwenden. 
Soweit die Einstellungsverpflichtung bis zum Ende des 
Haushaltsjahres nicht erfolgt ist, werden mit Zustim-
mung des Finanzministeriums in diesem Umfang Plan-
stellen und Stellen in den im Geschäftsbereich des In-
nenministeriums zu etatisierenden Stellenpool umgesetzt 
und gegebenenfalls umgewandelt. Die 171 Planstellen 
und Stellen teilen sich wie folgt auf die Ressorts auf:

Staatskanzlei: 1

Innenministerium: 40

Justizministerium: 20

Ministerium für Schule und Weiterbildung: 80

Ministerium für Innovation, Wissenschaft, Forschung 
und Technologie: 1

Ministerium für Wirtschaft, Mittelstand und Energie: 1

Ministerium für Umwelt und Naturschutz, Landwirt-
schaft und Verbraucherschutz: 3

Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales: 1

Finanzministerium: 19

Ministerium für Bauen und Verkehr: 4

Ministerium für Generationen, Familie, Frauen und In-
tegration: 1.

(11) Ermächtigung

Das Finanzministerium wird ermächtigt, haushaltsrecht-
liche Maßnahmen zu treffen, die sich aus der Anpassung 
an das Tarifvertragsrecht, an das Besoldungsrecht oder 
an andere den Personalhaushalt betreffende gesetzliche 
Bestimmungen ergeben, insbesondere Stellenpläne und 
Stellenübersichten zu ergänzen sowie Planstellen und 
Stellen umzuwandeln und Ausgaben zu sperren.

(12) Berichtspflicht

Das Finanzministerium unterrichtet den Landtag einzel-
planweise über den Stand und die Ergebnisse der An-
wendung der Absätze 4 und 5 zu den Stichtagen 30. Juni 
und 31. Dezember 2008.

§ 7 
Personalausgaben

(1) Deckungsfähigkeiten

Die Ausgaben der Gruppen 422, 427 und 428 sind inner-
halb der einzelnen Kapitel einschließlich der Titelgrup-
pen gegenseitig deckungsfähig. In Fällen des § 6 Abs. 9 
gilt die Deckungsfähigkeit des Satzes 1 mit Einwilligung 
des Finanzministeriums auch kapitelübergreifend inner-
halb des Einzelplans. Die Ausgaben der Gruppen 441 
und 446 sind innerhalb des Einzelplans gegenseitig de-
ckungsfähig. Die Ausgaben der Gruppen 412 und 443, 
der Obergruppe 45, der Obergruppen 51 bis 54 (ohne 
Gruppen 529 und 531) und der Obergruppe 81 dürfen bis 
zur Höhe der Einsparungen bei Ausgaben der Gruppen 
422, 427 und 428 innerhalb desselben Kapitels über-
schritten werden.

(2) Übertragbarkeit

Die Ausgaben der Gruppen 422, 427 und 428 sind über-
tragbar. In Höhe von 75 vom Hundert der Minderausga-
ben einschließlich der Verstärkungen für Besoldungs- 
und Tariferhöhungen können Ausgabereste gebildet 

werden. Sie sind abweichend von § 45 Abs. 2 Landes-
haushaltsordnung zeitlich unbeschränkt verfügbar.

(3) Verstärkungen

In den einzelnen Kapiteln fließen die Einnahmen aus

1.   Zuschüssen für die berufliche Eingliederung schwer-
behinderter Menschen,

2.   Zuweisungen im Rahmen von Maßnahmen zur Ar-
beitsbeschaffung und

3.   Erstattungen der Europäischen Union im Rahmen des 
PHARE Twinning-Programms

den Ausgaben bei Titeln der Gruppen 422, 427 oder 428 
zu.

(4) Berichtspflicht

Das Finanzministerium unterrichtet den Landtag einzel-
planweise über den Stand und die Ergebnisse der An-
wendung der Absätze 1 bis 3 zu den Stichtagen 30. Juni 
und 31. Dezember 2008.

§ 8 
Besondere Regelungen für das 
Personaleinsatzmanagement

(1) Umsetzungen

Zur Durchführung des Personaleinsatzmanagementge-
setzes NRW vom 19. Juni 2007 (GV. NRW. S. 242) kön-
nen Planstellen, Stellen, Mittel und kw-Vermerke abwei-
chend von § 50 Abs. 2 Landeshaushaltsordnung und § 6 
Abs. 7 dieses Gesetzes zum Landesamt für Personalein-
satzmanagement umgesetzt werden.

(2) Altersteilzeit

Für Landesbeschäftigte, die im Rahmen der Vereinba-
rungen nach § 7 Abs. 7 Personaleinsatzmanagementge-
setz NRW eine Altersteilzeitbeschäftigung in Anspruch 
nehmen, sind besondere Altersteilzeitplanstellen und 
 Altersteilzeitstellen einzurichten. Die jeweilige Alters-
teilzeitplanstelle oder -stelle fällt mit Beendigung der 
Altersteilzeit des jeweiligen Landesbeschäftigten weg.

(3) Ausnahmen von der Pflicht zur Realisierung von 
kw-Vermerken

Das Finanzministerium kann Ausnahmen von der Pflicht 
zur Realisierung von kw-Vermerken zulassen, soweit die 
Realisierung der kw-Vermerke und die Aufnahme von 
Beschäftigten des Landesamts für Personaleinsatzma-
nagement entsprechend der Vereinbarung nach § 7 
Abs. 7 Personaleinsatzmanagementgesetz NRW sicherge-
stellt ist.

(4) Besondere Regelungen für die Kunsthochschulen

§ 3 Satz 2 Personaleinsatzmanagementgesetz NRW gilt 
auch für die Kunsthochschulen.

§ 9 
EPOS.NRW

Das Finanzministerium wird ermächtigt, mit Zustim-
mung des Haushalts- und Finanzausschusses des Land-
tags Maßnahmen im Rahmen des Projekts EPOS.NRW, 
die das Land zur Leistung von Ausgaben in künftigen 
Haushaltsjahren verpflichten können, über die bereits in 
Kapitel 12 020 Titel 812 83 veranschlagte Summe der 
Verpflichtungsermächtigungen hinaus durchzuführen.

§ 10 
Allgemeine Vorschriften zur Bewirtschaftung von
Sachausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

(1) Gegenseitige Deckungsfähigkeit

Mit Einwilligung des Finanzministeriums sind innerhalb 
der einzelnen Kapitel die veranschlagten Ausgaben aller 
Titel der Gruppen 511 bis 527 und 546 sowie 547 der 
sächlichen Verwaltungsausgaben gegenseitig deckungs-
fähig.

(2) Erstattungen der Bundesagentur für Arbeit

Erstattungen der Bundesagentur für Arbeit im Zusam-
menhang mit der Einrichtung von Zusatzjobs im Sinne 
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von § 16 Abs. 3 Satz 2 Zweites Buch Sozialgesetzbuch 
fließen den Ausgaben bei Titeln der Gruppe 681 zu (§ 17 
Abs. 3 Landeshaushaltsordnung). Die Ausgaben dürfen 
vor Eingang der aufkommenden Einnahmen geleistet 
werden, wenn die Förderzusage der Bundesagentur für 
Arbeit vorliegt.

§ 11 
Umsetzung von Ausgaben und 
Verpflichtungsermächtigungen

(1) Strukturhilfegesetz

Soweit der Bund einzelne Maßnahmen von der Förde-
rung ausschließt oder vom Bund genehmigte Projekte 
nicht realisiert werden, kann das Finanzministerium 
aufgrund des Strukturhilfegesetzes vom 20. Dezember 
1988 (BGBl. I S. 2358) veranschlagte Ausgaben und Ver-
pflichtungsermächtigungen für andere förderungsfähige 
Zwecke umsetzen. Gemäß § 38 Abs. 1 Landeshaushalts-
ordnung wird zugelassen, dass Bewilligungen für Struk-
turhilfemaßnahmen mit Fälligkeiten in künftigen Haus-
haltsjahren aus den übertragenen Ausgaberesten ausge-
sprochen werden.

(2) Erwerb bebauter oder zu bebauender Immobilien

Das Finanzministerium wird für den Fall der Deckung 
des Raumbedarfs des Landes durch Erwerbsmaßnahmen 
von Bauträgern oder sonstigen Investoren, durch Immo-
bilienleasing oder durch Mietkauf ermächtigt, im Ein-
vernehmen mit dem Ministerium für Bauen und Verkehr 
Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen, die für 
Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten (Teilbeträge) 
in der Hauptgruppe 7 oder der Gruppe 891 veranschlagt 
sind, zu einem von ihm einzurichtenden Titel der Gruppe 
518 – bei Hochschulen im Sinne von § 1 Abs. 2 Hoch-
schulgesetz vom 31. Oktober 2006 (GV. NRW. S. 474) so-
wie Globalhaushalten im Bereich des Einzelplans 06 Ti-
tel 685 10 – oder 821 im selben Kapitel umzusetzen. Das-
selbe gilt für eine Umsetzung der bei Kapitel 20 020 Titel 
821 70 veranschlagten Ausgaben und Verpflichtungser-
mächtigungen zu einem im jeweiligen Einzelplan ausge-
brachten Titel der Hauptgruppe 7 oder Gruppe 891 für 
Generalübernehmer-/Generalunternehmermaßnahmen 
oder der Gruppe 518 – bei Hochschulen im Sinne von § 1 
Abs. 2 Hochschulgesetz vom 31. Oktober 2006 (GV. 
NRW. S. 474) sowie Globalhaushalten im Bereich des 
Einzelplans 06 Titel 685 10 – oder 821 für die in Satz 1 
genannten Erwerbsmaßnahmen.

(3) Neue Miet- und Baumaßnahmen

Das Finanzministerium wird zur Realisierung neuer 
Miet- und Baumaßnahmen zwecks Deckung des Raum-
bedarfs des Landes ermächtigt, die bei Kapitel 20 020 
 Titel 799 75 veranschlagten Ausgaben und Verpflich-
tungsermächtigungen zu einem im jeweiligen Einzelplan 
ausgebrachten oder dort von ihm noch einzurichtenden 
Titel der Gruppe 518 – bei Hochschulen im Sinne von § 1 
Abs. 2 Hochschulgesetz vom 31. Oktober 2006 (GV. 
NRW. S. 474) sowie Globalhaushalten im Bereich des 
Einzelplans 06 Titel 685 10 –, der Hauptgruppe 7 oder 
der Gruppe 891 umzusetzen. Bei der Inanspruchnahme 
der nach Satz 1 umgesetzten Verpflichtungsermächti-
gungen sind mit der Maßgabe der Einhaltung des Ge-
samtvolumens Abweichungen von den ursprünglich vor-
gesehenen Fälligkeiten zulässig.

(4) Public Private Partnerships

Das Finanzministerium wird zur Durchführung von Pu-
blic Private Partnerships (PPP-Projekten) ermächtigt, im 
Einvernehmen mit dem jeweiligen Ressort Ausgaben und 
Verpflichtungsermächtigungen zu einem von ihm einzu-
richtenden Titel der Gruppe 546 oder 823 im selben Ka-
pitel umzusetzen. Bei der Inanspruchnahme der nach 
Satz 1 umgesetzten Verpflichtungsermächtigungen sind 
mit der Maßgabe der Einhaltung des Gesamtvolumens 
Abweichungen von den ursprünglich vorgesehenen Fäl-
ligkeiten zulässig.

(5) Konzentration der Förderprogramme bei der NRW.
BANK

Das Finanzministerium wird zur Übertragung der finan-
ziellen Abwicklung bzw. Durchführung von Förderpro-
grammen auf die NRW.BANK ermächtigt, im Einver-

nehmen mit dem jeweiligen Ressort Ausgaben und Ver-
pflichtungsermächtigungen zu einem von ihm einzu-
richtenden Festtitel 546 05 im selben Einzelplan umzu-
setzen. Verpflichtungsermächtigungen können darüber 
hinaus auch aus dem Einzelplan 20 Kapitel 20 020 Titel 
546 05 in die Einzelpläne umgesetzt werden.

(6) Maßnahmen im Zusammenhang mit der Beseitigung 
von Sturmschäden

Das Finanzministerium wird ermächtigt, zur Durchfüh-
rung von Maßnahmen zur Beseitigung von Schäden 
durch den Sturm „Kyrill“ die bei Kapitel 20 020 Titel 
971 50 aus dem Solidaritätsfonds der Europäischen 
Union zufließenden Mittel zu den Titeln der jeweiligen 
Titelgruppe 99 in den Kapiteln 08 031, 10 090 und 14 150 
umzusetzen.

§ 12 
Ausgleichsabgabe

In den einzelnen Kapiteln fließen die Einnahmen aus den 
von den Hauptfürsorgestellen für die Einrichtung be-
hindertengerechter Arbeitsplätze aus Mitteln der Aus-
gleichsabgabe gezahlten Zuschüssen den Titeln der 
Hauptgruppen 5, 7 und 8 zu.

Abschnitt 4 
Besondere Festsetzungen und Bewirtschaftungs-

regelungen für den Haushaltsplan

§ 13 
Inanspruchnahme von Verpflichtungsermächtigungen

Beträgt die veranschlagte Verpflichtungsermächtigung 
5 000 000 Euro und mehr, bedarf jede Inanspruchnahme 
der Einwilligung des Finanzministeriums.

§ 14 
Über- und außerplanmäßige Ausgaben und 

Verpflichtungsermächtigungen

Der gemäß § 37 Abs. 1 Satz 2 Landeshaushaltsordnung 
zu bestimmende Betrag wird auf 5 000 000 Euro festge-
setzt, für Verpflichtungsermächtigungen gemäß § 38 
Abs. 1 Satz 2 in Verbindung mit § 37 Abs. 1 Satz 2 Lan-
deshaushaltsordnung als Jahresbetrag im Sinne von § 16 
Landeshaushaltsordnung. Für Verpflichtungsermächti-
gungen ist maßgeblich, dass der jeweilige voraussichtlich 
kassenwirksame Jahresbetrag in keinem Jahr den Betrag 
von 5 000 000 Euro überschreitet.

§ 15 
Veräußerung und Überlassung der Nutzung 

von Vermögensgegenständen

(1) Wasserstraßen

Die für den Ausbau von Wasserstraßen des westdeut-
schen Kanalnetzes des Bundes und der Weststrecke des 
Mittellandkanals benötigten Grundstücke sind aufgrund 
der zwischen der Bundesrepublik Deutschland und dem 
Land Nordrhein-Westfalen getroffenen Regierungsab-
kommen dem Bund unentgeltlich zur Verfügung zu stel-
len.

(2) Software

Gemäß § 63 Abs. 3 Satz 2 Landeshaushaltsordnung wird 
zugelassen, dass vom Land entwickelte oder in dessen 
Auftrag erstellte ADV-Betriebs- und Anwenderpro-
gramme (Software) unentgeltlich an juristische Personen 
des öffentlichen Rechts abgegeben werden, soweit Ge-
genseitigkeit besteht. Vertragliche Sondervereinba-
rungen im Rahmen einer Verbundentwicklung bleiben 
hiervon unberührt.

§ 16 
Weiterbildungsgesetz

(1) Durchschnittsbeträge für Unterrichtsstunden

Gemäß § 13 Abs. 3 Weiterbildungsgesetz in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 14. April 2000 (GV. NRW. 
S. 390), zuletzt geändert durch § 129 Nr. 4 Schulgesetz 
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NRW vom 15. Februar 2005 (GV. NRW. S. 102), werden 
folgende Durchschnittsbeträge festgesetzt:

1.   für eine pädagogisch hauptamtlich oder hauptberuf-
lich besetzte Stelle 51 130 Euro,

2.   für eine gemäß der Verordnung über die Prüfungen 
zum nachträglichen Erwerb schulischer Abschlüsse 
der Sekundarstufe I an Einrichtungen der Weiterbil-
dung vom 13. September 1984 (GV. NRW. S. 575), ge-
ändert durch Artikel 108 des Gesetzes vom 5. April 
2005 (GV. NRW. S. 274), hauptamtlich oder hauptbe-
ruflich durchgeführte Unterrichtsstunde 66,50 Euro 
und nebenamtlich bzw. nebenberuflich durchgeführte 
Unterrichtsstunde 23 Euro,

3.   für eine sonstige im Pflichtangebot durchgeführte 
Unterrichtsstunde 19,20 Euro.

(2) Durchschnittsbetrag für den Teilnehmertag

Gemäß § 16 Abs. 4 Satz 2 Weiterbildungsgesetz wird der 
Durchschnittsbetrag für den Teilnehmertag auf 16,90 
Euro festgesetzt.

(3) Zusammenfassung von Höchstförderbeträgen

Bei Zusammenschlüssen und vergleichbaren Kooperati-
onen von Einrichtungen werden die jeweiligen Höchst-
förderbeträge zusammengefasst.

(4) Konsolidierungsbeitrag

Der Gesamtbetrag der gemäß § 13 Abs. 4 Weiterbil-
dungsgesetz im Jahr 1999 der Volkshochschule gezahlten 
Landesmittel bzw. des gemäß § 16 Abs. 5 Weiterbil-
dungsgesetz für die Einrichtung möglichen Höchstför-
derbetrags umfasst den gemäß § 12 Abs. 3 Haushaltsge-
setz 2002 vom 19. Dezember 2001 (GV. NRW. S. 876) 
möglichen Höchstförderbetrag. Die gemäß § 13 Weiter-
bildungsgesetz zu zahlende Zuweisung und der gemäß 
§ 16 Abs. 5 Weiterbildungsgesetz maßgebliche Höchst-
förderbetrag werden um einen Konsolidierungsbeitrag 
von 28 vom Hundert reduziert. Abweichend von Satz 2 
beträgt der Konsolidierungsbeitrag für Einrichtungen 
der Weiterbildung, die am 31. Dezember 2006 nach ihrer 
Bezeichnung dem Bereich der Eltern- und Familienbil-
dung angehören und im Haushaltsjahr 2006 zumindest 
zu drei Vierteln ihres Lehrprogramms in diesem Bereich 
tätig sind, 20 vom Hundert.

§ 17 
Landesschuldbuch

Das Gesetz über die Errichtung eines Landesschuld-
buches für Nordrhein-Westfalen vom 5. November 1948 
(GV. NRW. S. 301) findet mit der Maßgabe Anwendung, 
dass lediglich Buchschulden in das Landesschuldbuch 
einzutragen sind.

Abschnitt 5 
Bürgschaften, Garantien, sonstige Gewährleistungen, 

Haftungsfreistellungen

§ 18 
Bürgschaften zur Wirtschaftsförderung

(1) Ermächtigung

Das Finanzministerium wird ermächtigt, Bürgschaften 
für Kredite an die Wirtschaft und die freien Berufe so-
wie die Land- und Forstwirtschaft bis zu 900 000 000 
Euro zu übernehmen.

(2) Einwilligung des Haushalts- und Finanzausschusses 
des Landtags

Zur Übernahme von Bürgschaften aufgrund der Er-
mächtigung in Absatz 1 bedarf es der Einwilligung des 
Haushalts- und Finanzausschusses des Landtags; sie gilt 
für Ausfallbürgschaften im Rahmen der vom Haushalts- 
und Finanzausschuss des Landtags gebilligten Bürg-
schaftsrichtlinien des Landes Nordrhein-Westfalen für 
die Wirtschaft und die freien Berufe sowie die Land- und 
Forstwirtschaft, RdErl. d. Finanzministers vom 11. Au-
gust 1988 (MBl. NRW. S. 1314), zuletzt geändert durch 
RdErl. d. Finanzministeriums vom 16. Januar 2002 (MBl. 
NRW. S. 335), als allgemein erteilt. Der Haushalts- und 
Finanzausschuss des Landtags ist zu informieren, wenn 

die Ablehnung eines Bürgschaftsantrags von über 
2 500 000 Euro beabsichtigt ist.

(3) Übernahme von Bürgschaften

Die Bürgschaften gemäß Absatz 1 dürfen nur für Kredite 
übernommen werden, deren Rückzahlung durch den 
Schuldner bei normalem wirtschaftlichem Ablauf inner-
halb der für den einzelnen Kredit vereinbarten Zah-
lungstermine erwartet werden kann. Das Finanzministe-
rium kann davon Ausnahmen zulassen, insbesondere zur 
Erhaltung von Arbeitsplätzen oder zur Stützung gewerb-
licher Unternehmen in strukturschwachen Gebieten. Der 
Haushalts- und Finanzausschuss des Landtags ist darü-
ber unverzüglich zu unterrichten.

§ 19 
Bürgschaften für Beteiligungen des Landes

Das Finanzministerium wird ermächtigt, im Zusammen-
hang mit der Finanzierung von Unternehmen, an denen 
das Land mittelbar oder unmittelbar beteiligt ist, und 
mit der Veräußerung von unmittelbaren oder mittelbaren 
Beteiligungen des Landes Bürgschaften, Garantien und 
sonstige Gewährleistungen bis zu einer Gesamthöhe von 
1 650 000 000 Euro zu übernehmen. Der vom Land ver-
bürgte Anteil an einer Finanzierung darf nicht höher 
sein als der unmittelbare oder mittelbare prozentuale 
Anteil der Beteiligung.

§ 20 
Besondere Bürgschaften, Garantien und 

sonstige Gewährleistungen

(1) Förderung des Sportstättenbaus

Das Innenministerium wird ermächtigt, im Einverneh-
men mit dem Finanzministerium zur Förderung des 
Sportstättenbaus in Nordrhein-Westfalen Bürgschaften 
und Gewährleistungen zugunsten der NRW.BANK für 
Darlehen an gemeinnützige Sportvereine und -verbände 
bis zu einer Gesamthöhe von 45 000 000 Euro je Haus-
haltsjahr zu übernehmen.

(2) Bürgschaften zur Ansiedlung von Industrieunter-
nehmen

Das Ministerium für Wirtschaft, Mittelstand und Ener-
gie wird ermächtigt, im Einvernehmen mit dem Finanz-
ministerium zur Sicherstellung der Finanzierung von 
Grundstücksankäufen, die der Ansiedlung von Indus-
trieunternehmen mit großflächigem Bedarf an Betriebs-
grundstücken dienen, Bürgschaften bis zu einer Höhe 
von 25 000 000 Euro zu übernehmen.

(3) Bürgschaftsbank für Sozialwirtschaft

Das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales 
wird ermächtigt, im Einvernehmen mit dem Finanzmi-
nisterium Rückbürgschaften zugunsten der Bürgschafts-
bank für Sozialwirtschaft GmbH, Köln, bis zu 5 000 000 
Euro zu übernehmen.

(4) Bürgschaftsbank Nordrhein-Westfalen

Das Finanzministerium wird ermächtigt, Gewährleis-
tungen und Rückbürgschaften zugunsten der Bürg-
schaftsbank Nordrhein-Westfalen GmbH – Kreditgaran-
tiegemeinschaft –, Neuss, bis zu 100 000 000 Euro zu 
übernehmen.

(5) Wohnungsbauförderung durch die NRW.BANK

Das Finanzministerium wird ermächtigt, Bürgschaften 
zugunsten der NRW.BANK gemäß § 11 Abs. 2 Woh-
nungsbauförderungsgesetz in der Fassung der Bekannt-
machung vom 27. November 2003 (GV. NRW. 2004 
S. 212), zuletzt geändert durch Gesetz vom 29. März 2007 
(GV. NRW. S. 146), für Darlehen zur Wohnungsbauförde-
rung bis zur Höhe von 5 000 000 Euro, zur Förderung von 
Eigentumsmaßnahmen im Wohnungsbau und zur Grün-
dung von Wohnungsbaugenossenschaften Bürgschaften 
bis zur Höhe von 230 000 000 Euro zu über nehmen.

(6) NRW.BANK; WestLB AG

Das Finanzministerium wird ermächtigt, gegenüber der 
NRW.BANK den Wert der Beteiligung der NRW.BANK 
an der WestLB AG, Düsseldorf und Münster, bis zu einer 
Höhe von 2 487 321 300 Euro zu garantieren.
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§ 21 
Gewährleistungen

(1) EU-Programm „Europäische territoriale Zusammen-
arbeit“

Das Ministerium für Wirtschaft, Mittelstand und Ener-
gie wird ermächtigt, sich im Einvernehmen mit dem 
 Finanzministerium im Rahmen einer Vereinbarung zum 
NL-NRW/Nds-EU-Programm „Europäische territoriale 
Zusammenarbeit“ zu verpflichten, für die Förderphase 
in den Jahren von 2007 bis 2015 Gewährleistungen ge-
genüber der EU-Kommission bis zu einem Betrag von 
20 000 000 Euro zu übernehmen.

(2) Atomrechtliche Deckungsvorsorge

Das Finanzministerium wird ermächtigt, Gewährleis-
tungsverpflichtungen des Landes nach § 14 Abs. 2 Atom-
gesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. Juli 
1985 (BGBl. I S. 1565), zuletzt geändert durch Artikel 
161 der Verordnung vom 31. Oktober 2006 (BGBl. I 
S. 2407), sowie nach § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 bis 6 
Atomrechtliche Deckungsvorsorge-Verordnung vom 25. 
Januar 1977 (BGBl. I S. 220), zuletzt geändert durch 
 Artikel 3 des Gesetzes vom 12. August 2005 (BGBl. I 
S. 2365, 2405, ber. S. 2976),

1.  zugunsten der Forschungszentrum Jülich GmbH, Jü-
lich, und zugunsten der Arbeitsgemeinschaft Ver-
suchs-Reaktor (AVR) GmbH, Jülich, zu übernehmen. 
Diese Gewährleistungsverpflichtungen sind gegen-
über der Forschungszentrum Jülich GmbH auf bis zu 
10 vom Hundert des zur Erfüllung der Deckungs-
vorsorge festgesetzten Betrages, höchstens bis zu 
201 000 000 Euro und gegenüber der AVR GmbH 
auf bis zu 30 vom Hundert des zur Erfüllung der 
 Deckungsvorsorge festgesetzten Betrages, höchstens 
jedoch bis 2 708 700 Euro begrenzt,

2.   zugunsten der Hochschulen im Sinne von § 1 Abs. 2 
Hochschulgesetz vom 31. Oktober 2006 (GV. NRW. 
S. 474) bis höchstens zu einem Betrag von insgesamt 
120 000 000 Euro zu übernehmen.

§ 22 
Garantien

(1) Kunstausstellungen

Der Ministerpräsident wird ermächtigt, Verpflichtungen 
zur Abdeckung von Ersatzansprüchen

1.   aus der Dauerleihgabe von Kunstwerken an die Stif-
tung Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen bis zur 
Höhe von insgesamt 77 000 000 Euro,

2.   aus wechselnden Ausstellungen mit Ausstellungsstü-
cken von privaten und öffentlichen Leihgebern aus 
dem In- und Ausland bei der Stiftung Kunstsamm-
lung Nordrhein-Westfalen bis zur Höhe von insge-
samt 700 000 000 Euro und

3.   aus der Leihgabe von Kunstwerken und Ausstel-
lungsstücken von privaten und öffentlichen Leihge-
bern aus dem In- und Ausland an das Westfälische 
Landesmuseum für Kunst- und Kulturgeschichte in 
Münster anlässlich der Ausstellung „Orte der Sehn-
sucht – Künstler unterwegs“ bis zur Höhe von 
450 000 000 Euro

zu übernehmen.

(2) Kunstakademie Düsseldorf; Deutsches Zentrum für 
Luft- und Raumfahrt

Das Ministerium für Innovation, Wissenschaft, For-
schung und Technologie wird ermächtigt,

1.   Verpflichtungen zur Abdeckung von Ersatzansprü-
chen aus wechselnden Ausstellungen mit Ausstel-
lungsstücken von privaten und öffentlichen Leihge-
bern aus dem In- und Ausland bei der Akademie-
 Galerie der Kunstakademie Düsseldorf bis zur Höhe 
von insgesamt 10 000 000 Euro zu übernehmen und

2.   mit Zustimmung des Finanzministeriums gegenüber 
der Bundesrepublik Deutschland eine Rückgarantie 
entsprechend dem Finanzierungsanteil des Landes an 
den Betriebskosten des Deutschen Zentrums für Luft- 
und Raumfahrt e. V., Köln, höchstens bis 500 000 

Euro, zu übernehmen, durch die der Bund bei Inan-
spruchnahme aus Schadensereignissen im Zusam-
menhang mit Raketen- und Ballonstarts der mobilen 
Raketenbasis des Deutschen Zentrums für Luft- und 
Raumfahrt im Ausland anteilig entlastet wird.

(3) Kapitalversorgung mittelständischer Unternehmen

Das Finanzministerium wird ermächtigt,

1.   im Interesse der Kapitalversorgung mittelständischer 
Unternehmen Garantien bis zu 50 000 000 Euro für 
die Übernahme von Kapitalbeteiligungen zu über-
nehmen. Diese Garantien können auch als Rückga-
rantien gegenüber der Bürgschaftsbank Nordrhein-
Westfalen GmbH – Kreditgarantiegemeinschaft –, 
Neuss, übernommen werden;

2.   im Interesse der Kapitalversorgung kleiner und mitt-
lerer Unternehmen mit Sitz in Nordrhein-Westfalen 
neue Finanzierungsformen zu unterstützen und Bürg-
schaften, Garantien und sonstige Gewährleistungen 
bis zu 150 000 000 Euro zur Risikoentlastung von 
Kreditinstituten, Fondsgesellschaften und sonstigen 
Kapitalsammelstellen zu übernehmen.

§ 23 
Haftungsfreistellungen für Existenzgründungshilfen

Das Finanzministerium wird ermächtigt, im Interesse 
der Existenzgründung und Existenzfestigung von klei-
nen und mittleren Unternehmen sowie im Interesse von 
örtlichen Beschäftigungsinitiativen und Selbsthilfegrup-
pen Haftungsfreistellungen bis zu einer Gesamthöhe von 
200 000 000 Euro zugunsten der NRW.BANK zur Haf-
tungsentlastung von Kreditinstituten für die Hergabe 
von Krediten zu übernehmen.

Abschnitt 6 
Weitere Ermächtigungen

§ 24 
Weitere Ermächtigungen

(1) Vertragsnaturschutz

Das Ministerium für Umwelt und Naturschutz, Land-
wirtschaft und Verbraucherschutz wird ermächtigt, zur 
Förderung des Naturschutzes in Gebieten gemäß § 48c 
Abs. 1 und 5 Landschaftsgesetz in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 21. Juli 2000 (GV. NRW. S. 568), zu-
letzt geändert durch Artikel I des Gesetzes vom 19. Juni 
2007 (GV. NRW. S. 226), sowie in Wäldern entsprechend 
den der Europäischen Union gemeldeten fachlichen Zie-
len Verträge mit privaten oder kommunalen Waldbesit-
zerinnen und Waldbesitzern im Haushaltsjahr 2008 ab-
zuschließen. Die Verträge haben eine maximale Laufzeit 
von 20 Jahren und dürfen über diesen Zeitraum ein 
Haushaltsmittelvolumen von insgesamt 25 000 000 Euro 
nicht überschreiten.

(2) Bergschäden

Das Finanzministerium wird ermächtigt, beim Erwerb 
von Grundstücken aus Haushaltsmitteln bei Kapitel 
14 500 Titel 821 10 die auf diesen Grundstücken ru-
henden Verpflichtungen zur Abdeckung von Bergschä-
den bis zur Höhe von 25 500 000 Euro zu übernehmen.

(3) Wohnungsbauförderung; Flughafen Essen/Mülheim

Das Ministerium für Bauen und Verkehr wird ermäch-
tigt,

1.   mit Einwilligung des Finanzministeriums gegenüber 
der Wohnungsbauförderungsanstalt Nordrhein-West-
falen – Anstalt der NRW.BANK – die Verpflichtung 
zur Bereitstellung von Haushaltsmitteln einzugehen, 
soweit die für aufzunehmende Darlehen zu entrich-
tenden Zinsaufwendungen die Zinserträge der Woh-
nungsbauförderungsanstalt übersteigen (negativer 
Zinssaldo – § 21 Abs. 4 Satz 1 Wohnungsbauförde-
rungsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 
27. November 2003 (GV. NRW. 2004 S. 212), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 29. März 2007 (GV. NRW. 
S. 146), und

2.   im Einvernehmen mit dem Finanzministerium das 
Land Nordrhein-Westfalen zu verpflichten, bilan-
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zielle Verluste bei der Flughafen Essen/Mülheim 
GmbH, Mülheim an der Ruhr, die sich aus der beab-
sichtigten Einstellung des motorisierten Flugbetriebs 
ergeben, seinem Gesellschaftsanteil entsprechend zu 
übernehmen.

Abschnitt 7 
Haushaltsentwicklung

§ 25 
Produkthaushalte

(1) Erprobung von Produkthaushalten

Die Landesregierung erprobt in von ihr zu bestim-
menden Bereichen Produkthaushalte auf der Basis einer 
Kosten- und Leistungsrechnung sowie einer Ergebnis-
Budgetierung.

(2) Gesamtausgabenbudgetierung

In den von der Landesregierung gemäß Absatz 1 be-
stimmten Bereichen sind die Ausgaben bei den Titeln der 
Hauptgruppen 4 und 5 mit Ausnahme der Gruppen 529 
und 531 sowohl innerhalb der Hauptgruppen als auch 
zwischen diesen Hauptgruppen gegenseitig deckungsfä-
hig. Die Ausgaben bei den Titeln der Obergruppe 81 dür-
fen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln der 
Hauptgruppen 4 und 5 überschritten werden. Mehraus-
gaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen geleistet 
werden. Die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppen 
4 und 5 sind übertragbar. In der Höhe von 75 vom Hun-
dert der nach Inanspruchnahme der Deckungsfähig-
keiten verbleibenden Minderausgaben dürfen Ausgabe-
reste bei den jeweiligen Titeln gebildet werden. Sie sind 
abweichend von § 45 Abs. 2 Landeshaushaltsordnung 
zeitlich unbeschränkt verfügbar.

Abschnitt 8 
Besondere Regelungen für landesunmittelbare 
juristische Personen des öffentlichen Rechts, 

Sondervermögen, Landesbetriebe und Beteiligungen

§ 26 
Bau- und Liegenschaftsbetrieb des 

Landes Nordrhein-Westfalen

(1) Kreditermächtigung

Der Bau- und Liegenschaftsbetrieb des Landes Nord-
rhein-Westfalen (BLB NRW) wird ermächtigt, zur De-
ckung der eigenfinanzierten Investitionen Kredite bis 
zur Höhe von 223 001 600 Euro aufzunehmen. Darüber 
hinaus wird das Finanzministerium ermächtigt, dem 
BLB NRW für Investitionen, die nicht zu einer über die 
veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen hinaus-
gehenden weiteren Mietbelastung im Landeshaushalt 
führen, und für Investitionsmaßnahmen, deren Abwick-
lung schneller als geplant verläuft, eine weitere Kredit-
aufnahme bis zur Höhe von 190 000 000 Euro zu gestat-
ten, soweit die Summe der Ausgaben für eigenfinanzierte 
Investitionen den im Finanzplan des BLB NRW vorgese-
henen Betrag überschreitet.

(2) Abschluss von Mietverträgen

Abweichend von § 38 Abs. 1 Landeshaushaltsordnung 
bedarf es zum Abschluss von Mietverträgen keiner Ver-
pflichtungsermächtigung, soweit die Summe der in dem 
jeweiligen Einzelplan bei den Festtiteln 518 01 und 
518 04 – bei Hochschulen im Sinne von § 1 Abs. 2 Hoch-
schulgesetz vom 31. Oktober 2006 (GV. NRW. S. 474) so-
wie Globalhaushalten im Bereich des Einzelplans 06 Ti-
tel 685 10 – veranschlagten Ausgabemittel ausreicht, um 
die Verpflichtung zur Leistung von Ausgaben in künf-
tigen Haushaltsjahren abzudecken. Weitergehende Aus-
nahmen bedürfen der Einwilligung des Finanzministe-
riums.

(3) Einnahmen aus Untervermietungen

Einnahmen aus Untervermietungen beim BLB NRW an-
gemieteter Gebäude, die über den im jeweiligen Haus-
halt veranschlagten Ansatz hinausgehen, dürfen für 
Mehrausgaben – mit Ausnahme von Personalausgaben – 
herangezogen werden.

(4) Erweiterung der Zweckbestimmung des Festtitels 
519 03

Die bei Festtitel 519 03 veranschlagten Ausgaben dürfen 
auch für Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten ein-
gesetzt werden.

§ 27 
Überlassung der Nutzung von Vermögensgegenständen 

im Hochschulbereich

Abweichend von § 63 Abs. 3 und 4 Landeshaushaltsord-
nung wird zugelassen, dass Vermögensgegenstände des 
Landes, die bisher den Medizinischen Einrichtungen der 
Hochschulen zugeordnet sind, unentgeltlich auf die in 
Anstalten des öffentlichen Rechts umgebildeten Klinika 
der Hochschulen übertragen oder diesen unentgeltlich 
zur Nutzung überlassen werden können.

Abschnitt 9 
Besondere Regelungen 

für Zuwendungen und die fachbezogene Pauschale

§ 28 
Zuwendungen

(1) Sperrung von Zuwendungen

Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen für Zu-
wendungen im Sinne von § 23 Landeshaushaltsordnung 
zur Deckung der gesamten Ausgaben oder eines nicht 
abgegrenzten Teils der Ausgaben einer Stelle außerhalb 
der Landesverwaltung (institutionelle Förderung) sind 
gesperrt, bis der Haushalts- oder Wirtschaftsplan der 
Zuwendungsempfängerin/des Zuwendungsempfängers 
von der Bewilligungsbehörde gebilligt worden ist. Ab-
weichungen von Haushalts- und Wirtschaftsplänen, die 
vom Finanzministerium der Veranschlagung der Aus-
gabe für die Zuwendung zugrunde gelegt worden sind, 
bedürfen vor Aufhebung der Sperre dessen Einwilli-
gung.

(2) Besserstellungsverbot

Die in Absatz 1 genannten Zuwendungen zur institutio-
nellen Förderung dürfen nur mit der Auflage bewilligt 
werden, dass die Zuwendungsempfängerin/der Zuwen-
dungsempfänger ihre/seine Beschäftigten nicht besser 
stellt als vergleichbare Arbeitnehmerinnen/Arbeitneh-
mer des Landes; vorbehaltlich einer abweichenden tarif-
vertraglichen Regelung dürfen keine günstigeren Ar-
beitsbedingungen vereinbart werden als sie für Arbeit-
nehmerinnen/Arbeitnehmer des Landes jeweils vorge-
sehen sind. Entsprechendes gilt bei Zuwendungen zur 
Projektförderung, wenn die Gesamtausgaben der 
 Zuwendungsempfängerin/des Zuwendungsempfängers 
überwiegend aus Zuwendungen der öffentlichen Hand 
bestritten werden. Das Finanzministerium kann bei 
 Vorliegen zwingender Gründe Ausnahmen zulassen. 
Sind vergleichbare Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer 
des Landes nicht vorhanden, ist die Zustimmung des 
 Finanzministeriums zum Abschluss des Anstellungs- oder 
Arbeitsvertrages erforderlich. Dieser Absatz gilt nicht 
für die in Anstalten des öffentlichen Rechts umgewan-
delten Medizinischen Einrichtungen der Hochschulen.

§ 29 
Fachbezogene Pauschale

(1) Fachbezogene Pauschale

Zum eigenverantwortlichen Mitteleinsatz für die kom-
munale Selbstverwaltung werden den Gemeinden und 
Gemeindeverbänden für die Durchführung bestimmter 
Aufgaben veranschlagte Mittel in pauschalierter Form 
zur Verfügung gestellt (fachbezogene Pauschale).

(2) Regelung im Haushaltsplan

Die fachbezogenen Pauschalen werden nach objektivier-
baren Kriterien, die im Haushaltsplan verbindlich fest-
gelegt sind, an die Gemeinden und Gemeindeverbände 
verteilt. § 41 Landeshaushaltsordnung bleibt unberührt.

(3) Auszahlung der fachbezogenen Pauschale

Die Pauschalmittel werden den Gemeinden und Gemein-
deverbänden ohne Antrag zu festgelegten Terminen aus-
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gezahlt. Die Gemeinden und Gemeindeverbände haben 
die gewährten Pauschalmittel in dem jeweiligen Aufga-
benbereich einzusetzen.

(4) Nachweis der Verwendung

Die Gemeinden oder Gemeindeverbände weisen den Ein-
satz der Pauschalmittel nach Abschluss des Haushalts-
jahres unverzüglich durch rechtsverbindliche Bestäti-
gung nach. Auf besondere Anforderung ist der Nachweis 
listenmäßig je Aufgabenbereich oder entsprechend der 
verbindlichen Gliederung des kommunalen Haushalts-
plans durch Auszug aus den betreffenden Abschnitten 
oder Unterabschnitten der Jahresrechnung zu führen.

(5) Rückzahlung

Die Gemeinden oder Gemeindeverbände haben nicht 
verbrauchte oder nicht nachgewiesene Pauschalmittel 
bis zum 31. März des Folgejahres unaufgefordert an die 
Landeskasse zurückzuzahlen. Nicht fristgemäß zurück-
gezahlte Beträge sind mit 3 vom Hundert über dem Ba-
siszinssatz zu verzinsen. Das Land kann seinen Rück-
zahlungsanspruch mit Forderungen der Gemeinde oder 
des Gemeindeverbandes aufrechnen. Die aus der Feuer-
schutzsteuer gewährte Investitionspauschale und die 
Ausgaben für Zuweisungen an Gemeinden und Gemein-
deverbände zur Beweiserhebung in Versorgungs- und 
Schwerbehindertenangelegenheiten (Kapitel 11 320 Titel 
633 10) sind abweichend von Satz 1 nicht zurückzuzah-
len. Nicht verbrauchte Pauschalmittel sind entsprechend 
der Zweckbestimmung in den Folgejahren zu verwen-
den.

(6) Vorrang der fachbezogenen Pauschale

Werden Landesmittel als fachbezogene Pauschale ge-
währt, treten alle insoweit bisher geltenden Förderre-
gelungen außer Kraft.

(7) Prüfungsrecht des Landesrechnungshofes

Der Landesrechnungshof ist berechtigt, bei den Gemein-
den und Gemeindeverbänden zu prüfen, ob die fachbe-
zogenen Pauschalen bestimmungsgemäß verwendet wur-
den. Leiten die Gemeinden oder Gemeindeverbände die 
fachbezogenen Pauschalen an Dritte weiter, so kann der 
Landesrechnungshof auch bei diesen prüfen, ob die Mit-
tel bestimmungsgemäß verwendet wurden.

(8) Träger der freien Jugendhilfe

Zur Erfüllung von Aufgaben in der Kinder- und Jugend-
politik können fachbezogene Pauschalen auch den nach 
§ 75 Achtes Buch Sozialgesetzbuch anerkannten Trägern 
der freien Jugendhilfe gewährt werden. Die Absätze 1 
bis 4, 5 Satz 1 bis 3, 6 und 7 sind entsprechend anzuwen-
den.

§ 30 
Förderung gemeinnütziger Zwecke durch Lotterie- 

und Wetteinnahmen

(1) Zweckgebundene Verausgabung von Lotterie- und 
Wetteinnahmen

Einnahmen aus der Losbrieflotterie mit sofortigem Ge-
winnentscheid, der Lotterie KENO, der Zusatzlotterie 
„Spiel 77“ und aus Sportwetten (Oddset-Wetten und 
Lotterie TOTO) werden für Zwecke im Sinne von § 10 
Glücksspielstaatsvertrag Ausführungsgesetz NRW vom 
30. Oktober 2007 (GV. NRW. S. 445) zweckgebunden 
verausgabt.

(2) Regelung im Haushaltsplan

In den Erläuterungen zu den jeweiligen Einnahmentiteln 
sind die jeweils geförderten Zwecke, die Destinatäre so-
wie der Verteilungsschlüssel verbindlich festzulegen.

(3) Verweisung

Die Ausgaben können entsprechend § 29 Abs. 3, 4, 5 
Satz 4 und 5, 6 sowie 7 zur Verfügung gestellt werden.

(4) Eigenmittel

Die Ausgaben gelten bei den Destinatären als Eigen-
mittel.

Abschnitt 10 
Schlussvorschriften

§ 31 
Weitergeltung

Die Abschnitte 2 bis 9 gelten nach Ablauf des 31. De-
zember 2008 bis zur Verkündung des Haushaltsgesetzes 
2009 weiter.

§ 32 
Inkrafttreten

Das Gesetz tritt am 1. Januar 2008 in Kraft.

Düsseldorf, den 20. Dezember 2007

Die Landesregierung 
Nordrhein-Westfalen

Der Ministerpräsident

(L. S.) Dr. Jürgen  R ü t t g e r s

Der Minister 
für Innovation, Wissenschaft, 
Forschung und Technologie

Prof. Dr. Andreas  P i n k w a r t

Der Finanzminister 

Dr. Helmut  L i n s s e n

Die Ministerin
 für Wirtschaft, Mittelstand und Energie

Christa  T h o b e n

Der Innenminister 

Dr. Ingo  W o l f

Die Ministerin 
für Schule und Weiterbildung

Barbara  S o m m e r

Der Minister 
für Bauen und Verkehr 

Oliver  W i t t k e

Die Justizministerin

Roswitha  M ü l l e r - P i e p e n k ö t t e r

Der Minister 
für Umwelt und Naturschutz, 

Landwirtschaft und Verbraucherschutz 
zugleich für den

Minister für Arbeit, Gesundheit und Soziales

Eckhard  U h l e n b e r g

Der Minister 
für Generationen, Familie, 

Frauen und Integration 

Armin  L a s c h e t

Der Minister 
für Bundes- und Europaangelegenheiten 

Andreas  K r a u t s c h e i d 
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Anlage zum
Haushaltsgesetz

Haushaltsplan
des Landes Nordrhein-Westfalen
für das Haushaltsjahr

2008

Gesamtplan

Haushaltsübersicht (§ 13 Abs. 4 Nr. 1 LHO)

Finanzierungsübersicht (§ 13 Abs. 4 Nr. 2 LHO)

Kreditfinanzierungsplan (§ 13 Abs. 4 Nr. 3 LHO)
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Einzelplan Einnahmen Einnahmen Ausgaben Verpflich- Ausgaben
tungsermäch-

tigungen
2008 2007* 2008 2008 2007*

(TEUR) (TEUR) (TEUR) (TEUR) (TEUR)

01 Landtag 1.570,5 1.567,0 92.487,3 430,0 92.806,4

02 Ministerpräsident 3.750,4 1.943,8 287.289,6 148.331,6 266.237,0

03 Innenministerium 257.232,7 263.980,1 4.388.134,5 291.376,1 4.250.285,2

04 Justizministerium 1.061.857,6 1.083.311,0 3.298.862,4 266.923,6 3.195.513,1

05 Ministerium für Schule und Weiterbildung 149.312,5 316.333,1 12.676.419,7 144.397,6 12.627.442,5

06 Ministerium für Innovation, Wissenschaft, 
Forschung und Technologie

468.153,1 455.630,8 5.330.822,2 348.049,2 5.191.985,3

08 Ministerium für Wirtschaft, Mittelstand und 
Energie

323.761,7 229.624,6 1.157.946,4 463.455,0 980.224,2

10 Ministerium für Umwelt und Naturschutz, 
Landwirtschaft und Verbraucherschutz

339.488,6 305.570,4 786.622,3 273.860,5 765.737,4

11 Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales 1.646.193,9 1.606.176,7 3.092.648,6 169.364,9 3.115.305,4

12 Finanzministerium 775.084,7 778.934,9 1.778.745,3 111.375,0 1.765.009,7

13 Landesrechnungshof 302,0 271,0 36.591,8 0,0 36.167,8

14 Ministerium für Bauen und Verkehr 1.797.576,0 1.821.544,3 2.873.989,0 611.790,0 2.902.572,9

15 Ministerium für Generationen, Familie, Frauen 
und Integration

193.114,5 104.325,0 1.450.425,4 120.796,0 1.291.010,4

20 Allgemeine Finanzverwaltung 44.217.156,2 43.385.549,3 13.983.569,9 288.552,0 13.874.464,7

Zusammen 51.234.554,4 50.354.762,0 51.234.554,4 3.238.701,5 50.354.762,0

Haushaltsübersicht

Die Abweichungen in den Summen ergeben sich durch kaufmännisches Runden.
Hinweis:
*Stand: 2. Nachtragshaushaltsgesetzentwurf 2007
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( Mio EUR )

I. 51.234,6

II.
1. Ausgaben 51.137,1

(ohne Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt,
Zuführungen an Rücklagen und für Fehlbeträge aus Vorjahren
und haushaltstechnische Verrechnungen)

2. Einnahmen 49.275,3
(ohne Einnahmen aus Kreditmarktmitteln,

Entnahmen aus Rücklagen und Überschüssen aus Vorjahren

und haushaltstechnische Verrechnungen)

3. Finanzierungssaldo -1.861,9

III.
4. Nettoneuverschuldung am Kreditmarkt
4.1 Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt (brutto) 18.352,3
4.2 abzüglich Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt 16.397,7
4.3 Nettoneuverschuldung am Kreditmarkt 1.954,6
5. zuzüglich Entnahmen aus Rücklagen 0,0
6. abzüglich Zuführung an Rücklagen 92,8
7. zuzüglich Überschüsse aus Vorjahren 0,1
8. abzüglich Fehlbeträge aus Vorjahren 0,0
9. Finanzierungssaldo -1.861,9

IV.

1.954,6
16.397,7
18.352,3

( Mio EUR )

I.
0,0

18.352,3

18.352,3

II.
178,4

16.397,7

16.576,1

III.
-178,4

1.954,6

1.776,1

Hinweis: Etwaige Abweichungen in den Summen ergeben sich durch kaufmännisches Runden. 

F I N A N Z I E R U N G S Ü B E R S I C H T

ZUSAMMENSETZUNG DES FINANZIERUNGSSALDOS

HAUSHALTSVOLUMEN

ERMITTLUNG DES FINANZIERUNGSSALDOS

NACHRICHTLICH
ERMITTLUNG DER KREDITERMÄCHTIGUNG FÜR KREDITMARKTMITTEL
Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt (netto)
zuzüglich Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt
Kreditermächtigung (brutto)

NETTO-NEUVERSCHULDUNG insgesamt

am Kreditmarkt
bei Gebietskörperschaften, Sondervermögen usw.

K R E D I T F I N A N Z I E R U N G S P L A N

EINNAHMEN AUS KREDITEN

Zusammen

Zusammen

am Kreditmarkt
bei Gebietskörperschaften, Sondervermögen usw.
TILGUNGSAUSGABEN FÜR KREDITE

Zusammen

vom Kreditmarkt (brutto)
bei Gebietskörperschaften, Sondervermögen usw.

– GV. NRW. 2007 S. 728
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Verordnung 
über das Verwaltungsverfahren zur Gewährung 

der Landeszuschüsse 
und zum Prüfungsrecht des Landesrechnungshofes 

nach dem Gesetz zur frühen Bildung und
Förderung von Kindern

(Kinderbildungsgesetz KiBiz)
(Verfahrensverordnung KiBiz VerfVO KiBiz)

Vom 18. Dezember 2007

Aufgrund des § 26 Abs. 1 Nr. 3 des Kinderbildungsge-
setzes KiBiz vom 30. Oktober 2007 (GV. NRW. S. 426) 
wird mit Zustimmung des Finanzministeriums des 
Landes Nordrhein-Westfalen verordnet:

§ 1
Antrag auf Gewährung der Landesmittel

(1) Der örtliche Träger der öffentlichen Jugendhilfe (Ju-
gendamt) beantragt bis zum 15. März nach vorgege-
benem Muster beim überörtlichen Träger der öffent-
lichen Jugendhilfe (Landesjugendamt) die Landesmittel

a)   nach § 21 Abs. 1 Kinderbildungsgesetz auf der 
Grundlage der Entscheidung der örtlichen Jugendhil-
feplanung nach § 19 Abs. 3 Kinderbildungsgesetz,

b)   nach § 21 Abs. 3 Kinderbildungsgesetz,

c)  nach § 21 Abs. 4 Kinderbildungsgesetz sowie

d)  nach § 22 Abs. 1 Kinderbildungsgesetz.

(2) Der Antrag ist auf elektronischem Datenträger zu er-
stellen.

(3) Zum 15. Dezember meldet das Jugendamt dem 
Landesjugendamt auf der Grundlage der Belegungs-
zahlen am 1. Dezember die zu erwartenden Abwei-
chungen für das laufende Kindergartenjahr im Sinne des 
§ 19 Abs. 3 Satz 4 Kinderbildungsgesetz. Das Landes-
jugendamt legt der Obersten Landesjugendbehörde die 
zusammengefassten Meldungen bis zum 20. Dezember 
vor.

(4) Das Landesjugendamt legt der Obersten Landes-
jugendbehörde die zusammengefassten Anträge nach 
Absatz 1 zum 25. März desselben Jahres vor.

(5) Das Jugendamt beantragt die Landesmittel nach § 21 
Abs. 2 Kinderbildungsgesetz nach vorgegebenem Muster 
beim Landesjugendamt. Das Landesjugendamt legt der 
Obersten Landesjugendbehörde die zusammengefassten 
Anträge vor. Die Frist für die Vorlage der Anträge wird 
von der Obersten Landesjugendbehörde im Einverneh-
men mit dem für Schule zuständigen Ministerium jähr-
lich bekanntgegeben.

(6) Verspätet gestellte Anträge nach Absatz 1 können 
nur berücksichtigt werden, wenn dem Jugendamt nach 
§ 27 Sozialgesetzbuch X – Verwaltungsverfahren – Wie-
dereinsetzung in den vorigen Stand zu gewähren ist.

§ 2
Bewilligung der Landesmittel

(1) Aus der auch für das Land verbindlichen Entschei-
dung der örtlichen Jugendhilfeplanung nach § 19 Abs. 3 
Kinderbildungsgesetz ergeben sich bis zum 15. März für 
das in dem gleichen Kalenderjahr beginnende Kinder-
gartenjahr Höhe und Anzahl der zu zahlenden Kindpau-
schalen. Sofern sich Einschränkungen für den schritt-
weisen Ausbau von Plätzen für unterdreijährige Kinder 
ergeben, teilt die Oberste Landesjugendbehörde den 
 Jugendämtern diese regelmäßig bis zum 1. Januar, spä-
testens bis zum 1. Februar, mit.

Das Landesjugendamt bewilligt durch Leistungsbescheid 
zum 10. April die Landesmittel nach § 1 Abs. 1 für das in 
dem gleichen Kalenderjahr beginnende Kindergarten-
jahr.

(2) Das Landesjugendamt bewilligt die Mittel nach § 1 
Abs. 5 zu einem jährlich von der Obersten Landes-
jugendbehörde bekanntgegebenen Termin durch Leis-
tungsbescheid.

§ 3
Abrechnung der Landesmittel

(1) Das Jugendamt stellt für das am 31. Juli endende 
Kindergartenjahr Abweichungen nach § 19 Abs. 3 Satz 4 
Kinderbildungsgesetz sowie die Summe der nach § 20 
Abs. 5 Satz 1 Kinderbildungsgesetz zurückgeforderten 
Mittel fest und meldet dem Landesjugendamt das Ergeb-
nis nach vorgegebenem Muster zum 15. September.

(2) Das Landesjugendamt legt die zusammengefassten 
Meldungen nach Absatz 1 der Obersten Landesjugend-
behörde zum 30. September vor.

§ 4
Zahlung der Landesmittel

(1) Das Land leistet auf der Grundlage der Bescheide 
nach § 2 Abs. 1 Zahlungen für das jeweils in demselben 
Kalenderjahr beginnende Kindergartenjahr.

(2) Landesmittel im Sinne des § 21 Abs. 1 und 4 Kinder-
bildungsgesetz werden jeweils im Voraus zu Beginn eines 
Monats in der Höhe ausgezahlt, die sich aus den Beschei-
den nach § 2 Abs. 1 ergibt.

(3) Landesmittel nach den §§ 21 Abs. 2, 3 und 22 Abs. 1 
Kinderbildungsgesetz werden zu 50 v. H. im ersten Mo-
nat des Kindergartenjahres und zu 50 v. H. im Februar 
des Folgejahres ausgezahlt.

(4) Die sich aus der Abrechnung der Landesmittel nach 
§ 3 ergebenden Nach- oder Überzahlungen von Landes-
mitteln sind mit der Zahlung für den Monat Februar des 
auf die Abrechnung folgenden Kalenderjahres über die 
Änderung des Leistungsbescheides nach § 2 Abs. 1 zu 
verrechnen.

§ 5
Prüfungsrecht des Landesrechnungshofes

Der Landesrechnungshof prüft das Vorliegen der Vor-
aussetzungen für die Gewährung der Landesmittel und 
deren ordnungsgemäße Verwendung. Zu diesem Zweck 
ist er berechtigt, auch örtliche Erhebungen bei dem Ju-
gendamt und den übrigen Leistungsempfängern vorzu-
nehmen.

§ 6
Die Muster des jeweiligen Antrags- bzw. Abrechnungs-
formulars werden durch Erlass der Obersten Landesju-
gendbehörde bekanntgegeben.

§ 7
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Diese Verordnung tritt am 1. August 2008 in Kraft und 
am 31. Juli 2013 außer Kraft.

Düsseldorf, den 18. Dezember 2007

Der Minister
für Generationen, Familie,

Frauen und Integration des Landes
Nordrhein-Westfalen

Armin  L a s c h e t

– GV. NRW. 2007 S. 739
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Verordnung
zur Errichtung einer integrierten 

Untersuchungsanstalt
im Regierungsbezirk Detmold

Vom 20. Dezember 2007

Auf Grund des § 3 Abs. 1 sowie des § 5 Satz 1 des Ge-
setzes zur Bildung integrierter Untersuchungsanstalten 
für Bereiche des Verbraucherschutzes (IUAG NRW) vom 
11. Dezember 2007 (GV. NRW. S. 662) wird verordnet:

§ 1
Errichtung

(1) Im Regierungsbezirk Detmold wird aus dem Staatli-
chen Veterinäruntersuchungsamt Detmold und den kom-
munalen Untersuchungsämtern der Stadt Bielefeld und 
des Kreises Paderborn eine integrierte Untersuchungs-
anstalt für Bereiche des Verbraucherschutzes (Untersu-
chungsanstalt) gebildet und als rechtsfähige Anstalt des 
öffentlichen Rechts zum 1. Januar 2008 errichtet.

(2) Die Untersuchungsanstalt führt den Namen „Che-
misches und Veterinäruntersuchungsamt Ostwestfalen – 
Lippe“ (CVUA – OWL) mit dem Zusatz „Anstalt des öf-
fentlichen Rechts“.

(3) Der Einzugsbereich der Untersuchungsanstalt um-
fasst den Regierungsbezirk Detmold.

§ 2
Träger der Untersuchungsanstalt

Träger der Untersuchungsanstalt sind das Land NRW 
sowie die Stadt Bielefeld und die Kreise Gütersloh, Her-
ford, Höxter, Lippe, Minden-Lübbecke und Paderborn 
(Kommunen).

§ 3
Verwaltungsrat

(1) Der Verwaltungsrat wird aus zwei Vertreterinnen 
oder Vertretern des Landes und jeweils einer Vertreterin 
oder einem Vertreter jeder Kommune gebildet.

(2) Die Vertretung des Landes hat insgesamt sieben 
Stimmen. Jede Vertreterin oder jeder Vertreter einer 
Kommune hat eine Stimme.

(3) Den Vorsitz führt eine Vertreterin oder ein Vertreter 
des Landes. Die Stellvertretung wird von den kommu-
nalen Vertreterinnen und Vertretern mit einfacher Mehr-
heit gewählt.

§ 4
Vorstand

Der Vorstand besteht aus einer oder einem Vorstands-
vorsitzenden und mindestens einem weiteren Vorstands-
mitglied. Der Leiter des Staatlichen Veterinäruntersu-
chungsamtes wird zum Vorstandsvorsitzenden, die Lei-
ter der Chemischen Untersuchungsämter der Stadt 
Bielefeld und des Kreises Paderborn werden zu weiteren 
Vorstandsmitgliedern bestellt. Das Recht des Verwal-
tungsrates, nach § 8 Abs. 3 Nr. 3 IUAG NRW die in 
Satz 2 geregelte Besetzung des Vorstandes zu ändern, 
bleibt unberührt.

§ 5
Stammkapital

Das Stammkapital der Untersuchungsanstalt beträgt 
250.000 Euro.

§ 6
Aufgaben der Untersuchungsanstalt

Über die in § 4 IUAG NRW bestimmten Aufgaben hin-
aus werden der Untersuchungsanstalt die Durchführung 
vergleichbarer Aufgaben auf dem Gebiet des Gentech-
nikrechts, der Strahlenschutzvorsorge und der Untersu-
chung von Tierarzneimitteln, mit Ausnahme der Unter-
suchung von Fertigarzneimitteln, übertragen.

§ 7
Personal

(1) Die bei Errichtung der Untersuchungsanstalt in den 
in § 1 Abs. 1 genannten Untersuchungsämtern

1.  beschäftigten Beamten werden entsprechend § 17 
Abs. 7 IUAG NRW in den Dienst der Untersuchungs-
anstalt übergeleitet,

2.  bestehenden Ausbildungsverhältnisse gehen entspre-
chend § 17 Abs. 2 IUAG NRW auf die Untersuchungs-
anstalt über.

(2) Die bei Errichtung der Untersuchungsanstalt in den 
in § 1 Abs. 1 genannten Untersuchungsämtern tariflich 
Beschäftigten sollen der Untersuchungsanstalt im Wege 
der Personalgestellung zur Verfügung gestellt werden.

§ 8
Inkrafttreten; Berichtspflicht

Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung in 
Kraft. Das Ministerium für Umwelt und Naturschutz, 
Landwirtschaft und Verbraucherschutz berichtet der 
Landesregierung bis zum 31. Dezember 2012 über die 
Notwendigkeit des Fortbestehens dieser Verordnung.

Düsseldorf, den 20. Dezember 2007

Der Minister
für Umwelt und Naturschutz,

Landwirtschaft und Verbraucherschutz
des Landes Nordrhein-Westfalen

Eckhard  U h l e n b e r g

– GV. NRW. 2007 S. 740

83
Verordnung

über die Zuständigkeiten im Bereich des 
Sozialen Entschädigungsrechts

(ZuständigkeitsVO Soziales Entschädigungs -
recht – ZustVO SER)
Vom 18. Dezember 2007

Auf Grund 

–  § 5 Abs. 4 des Landesorganisationsgesetzes (LOG 
NRW) vom 10. Juli 1962 (GV. NRW. S. 421), zuletzt ge-
ändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 19. Juni 2007 
(GV. NRW. S. 242) und

–  § 6 Abs. 2 des Opferentschädigungsgesetzes (OEG) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 7. Januar 1985 
(BGBl. I S. 1)

wird verordnet:

§ 1

Die Bezirksregierung Münster ist zuständig für die

a)  Entscheidungen über Anträge auf Gewährung von 
Badekuren und Heilstättenbehandlungen sowie über 
die Durchführung von Versehrtenleibesübungen,

b)  Entscheidungen über Kapitalabfindungen (§§ 72 bis 
80 des Bundesversorgungsgesetzes),

c)  Geltendmachung der in § 81a des Bundesversor-
gungsgesetzes genannten Ansprüche und der im Zu-
sammenhang mit der Durchführung der Versorgung 
stehenden bürgerlich-rechtlichen Ansprüche.

§ 2

(1) Örtlich zuständig für die Versorgung, die den Ver-
waltungsbehörden der Kriegsopferversorgung des Lan-
des nach § 4 Abs. 1 und § 6 Abs. 1 Opferentschädigungs-
gesetz obliegt, ist vorbehaltlich des § 3 der Landschafts-
verband, in dessen Bezirk der Antragsteller zur Zeit der 
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Stellung des Antrages seinen Wohnsitz oder gewöhn-
lichen Aufenthalt hat.

(2) Der Landschaftsverband Westfalen-Lippe ist örtlich 
zuständig, wenn

a)    der Wohnsitz oder der gewöhnliche Aufenthalt des 
Antragstellers zur Zeit der Stellung des Antrages au-
ßerhalb des Landes Nordrhein-Westfalen liegt,

b)   nicht feststeht, ob oder wo der Antragsteller einen 
Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt hat,

c)   die Schädigung auf einem deutschen Schiff oder 
Luftfahrzeug eingetreten ist.

(3) § 3 Abs. 2 bis Abs. 4 Satz 1 und § 4 des Gesetzes über 
das Verwaltungsverfahren der Kriegsopferversorgung in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 6. Mai 1976 
(BGBl. I S. 1169), geändert durch Gesetz vom 18. August 
1980 (BGBl. I S. 1469), gelten entsprechend.

§ 3

(1) Örtlich zuständig für die Versorgung entsprechend 
den §§ 25 bis 27g und 27i des Bundesversorgungsgesetzes 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 22. Januar 
1982 (BGBl. I S. 21), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
11. Juli 1985 (BGBl. I S. 1450), die den Trägern der 
Kriegsopferfürsorge des Landes nach § 4 Abs. 1 und § 6 
Abs. 1 Opferentschädigungsgesetz obliegt, ist der sach-
lich zuständige Träger der Kriegsopferfürsorge, in des-
sen Bezirk der Geschädigte oder Hinterbliebene eines 
Geschädigten seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Auf-
enthalt hat.

(2) Der Landschaftsverband Westfalen-Lippe ist örtlich 
zuständig, wenn

a)   der Wohnsitz oder der gewöhnliche Aufenthalt des 
Geschädigten oder Hinterbliebenen eines Geschä-
digten außerhalb des Landes Nordrhein-Westfalen 
liegt,

b)   die Schädigung auf einem deutschen Schiff oder 
Luftfahrzeug eingetreten ist.

(3) Steht nicht fest, ob oder wo der Geschädigte oder 
Hinterbliebene eines Geschädigten einen Wohnsitz oder 
gewöhnlichen Aufenthalt hat, ist örtlich zuständig der 
Träger der Kriegsopferfürsorge, in dessen Bezirk sich der 
Geschädigte oder Hinterbliebene eines Geschädigten tat-
sächlich aufhält.

§ 4

Diese Verordnung tritt am 1. Januar 2008 in Kraft. 
Gleichzeitig tritt die Verordnung über die örtliche Zu-
ständigkeit nach dem Opferentschädigungsgesetz vom 
18. Oktober 1985 (GV. NRW. S. 609) außer Kraft.

Das zuständige Ministerium berichtet der Landesregie-
rung bis zum 31. Oktober 2010 über die Auswirkungen 
und die Notwendigkeit des Fortbestehens dieser Verord-
nung.

Düsseldorf, den 18. Dezember 2007

Die Landesregierung
Nordrhein-Westfalen

Der Ministerpräsident

(L. S.) Dr. Jürgen  R ü t t g e r s

Der Finanzminister

Dr. Helmut  L i n s s e n

Der Innenminister

Dr. Ingo  W o l f

Der Minister

für Arbeit, Gesundheit und Soziales

Karl-Josef  L a u m a n n

– GV. NRW. 2007 S. 740
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Viertes Gesetz 
zur Änderung des Abgeordnetengesetzes

Vom 20. Dezember 2007

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen, das 
hiermit verkündet wird:

Viertes Gesetz 
zur Änderung des Abgeordnetengesetzes

Artikel I

Das Abgeordnetengesetz des Landes Nordrhein-Westfa-
len (AbgG NRW) vom 5. April 2005 (GV. NRW. S. 252), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 20. November 2007 
(GV. NRW. S. 572), wird wie folgt geändert:

1.   In § 5 Abs. 1 wird die Zahl „9.633“ durch die Zahl 
„9.756“ ersetzt.

2.   In § 6 Abs. 3 wird die Zahl „3.500“ durch die Zahl 
„3.602“ ersetzt.

Artikel II

1.   Artikel I Nr. 1 tritt mit Wirkung zum 1. Juli 2008 in 
Kraft.

2.  Artikel I Nr. 2 tritt am 1. Januar 2008 in Kraft.

Düsseldorf, den 20. Dezember 2007 

Die Landesregierung 
Nordrhein-Westfalen

Der Ministerpräsident

(L. S.) Dr. Jürgen  R ü t t g e r s

Der Innenminister

Dr. Ingo  W o l f

– GV. NRW. 2007 S. 741
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Gesetz 
zur Verbesserung des Nichtraucherschutzes in 

Nordrhein-Westfalen
Vom 20. Dezember 2007

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen, das 
hiermit verkündet wird:

Gesetz 
zur Verbesserung des Nichtraucherschutzes 

in Nordrhein-Westfalen

2128

Artikel I
Gesetz 

zum Schutz von Nichtraucherinnen und Nichtrauchern 
in Nordrhein-Westfalen 

(Nichtraucherschutzgesetz NRW – NiSchG NRW)

§ 1
Grundsätze

(1) Die in diesem Gesetz aufgeführten Rauchverbote gel-
ten in Gebäuden und sonstigen vollständig umschlos-
senen Räumen. Die Rauchverbote gelten nicht in Räum-
lichkeiten, die ausschließlich der privaten Nutzung vor-
behalten sind.

(2) Weitergehende Rauchverbote in anderen Vorschriften 
oder aufgrund von Befugnissen, die mit dem Eigentum 
oder dem Besitzrecht verbunden sind, bleiben unbe-
rührt.

§ 2
Begriffsbestimmungen

Im Sinne dieses Gesetzes sind

1.  Öffentliche Einrichtungen:

 a)  Behörden der Landes- und Kommunalverwaltung,

 b)   Gerichte und andere Organe der Rechtspflege des 
Landes,

 c)   alle sonstigen Einrichtungen von Trägern öffent-
licher Verwaltung des Landes, unabhängig von ih-
rer Rechtsform;

2.  Gesundheits- und Sozialeinrichtungen:

  unabhängig von ihrer Trägerschaft Krankenhäuser, 
Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen nach 
§ 107 des Fünften Buches des Sozialgesetzbuches und 
vergleichbare stationäre Einrichtungen, die der Heil-
fürsorge oder der Wiederherstellung der Gesundheit 
Kranker dienen, sowie Heime im Sinne des Heimge-
setzes und Studierendenwohnheime;

3.  Erziehungs- und Bildungseinrichtungen:

 a)  Schulen im Sinne des § 6 Abs. 1 Schulgesetz,

 b)   Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe nach 
dem Achten Buch des Sozialgesetzbuches,

 c)   Einrichtungen der Erwachsenenbildung unabhän-
gig von ihrer Trägerschaft sowie

 d)   Universitäten und Fachhochschulen, Kunst- und 
Musikhochschulen;

4.  Sporteinrichtungen:

  dauerhaft geschlossene Räume bei öffentlich zugäng-
lichem Sportbetrieb;

5.  Kultur- und Freizeiteinrichtungen:

  Einrichtungen, die der Bewahrung, Vermittlung, Auf-
führung und Ausstellung künstlerischer, unterhalten-
der, Freizeit gestaltender oder historischer Inhalte 
oder Werke dienen, unabhängig von ihrer Träger-
schaft;

6.  Flughäfen:

 öffentlich zugängliche Flächen an Flughäfen;

7.  Gaststätten:

  Schank- und Speisewirtschaften, unabhängig von der 
Betriebsart, Größe und Anzahl der Räume.

§ 3
Rauchverbot

(1) Das Rauchen ist nach Maßgabe dieses Gesetzes in 
den Einrichtungen nach § 2 Nrn. 1 bis 6 verboten. Für 
Erziehungs- und Bildungseinrichtungen im Sinne von 
§ 2 Nr. 3 Buchstaben a) und b) gilt das Rauchverbot, ab-
weichend von § 1 Abs. 1 Satz 1, auf dem gesamten 
Grundstück im Zusammenhang mit einrichtungsbezo-
genen Veranstaltungen. Für Schulen im Sinne von § 2 
Nr. 3 Buchstabe a) gilt das Rauchverbot überdies für 
schulische Veranstaltungen außerhalb des Schulgrund-
stücks.

(2) Davon abweichend können in den Einrichtungen 
nach Absatz 1 abgeschlossene Räume eingerichtet wer-
den, in denen das Rauchen gestattet ist. Voraussetzung 
hierfür ist, dass

1.   eine ausreichende Anzahl von Räumen zur Verfügung 
steht,

2.   die in Satz 1 genannten Räume ausdrücklich als Rau-
cherräume gekennzeichnet werden.

In stationären Einrichtungen der Pflege, der Behinder-
tenhilfe sowie der Wohnungslosen-/Gefährdetenhilfe ist 
die Einrichtung von Raucherräumen zuzulassen. Satz 1 
gilt vorbehaltlich der in Satz 3 getroffenen Regelung 
nicht in Gesundheitseinrichtungen im Sinne von § 2 
Nr. 2 sowie in Erziehungs- und Bildungseinrichtungen 
im Sinne von § 2 Nr. 3 Buchstabe a) und b). Ein An-
spruch auf die Einrichtung von Raucherräumen besteht 
nicht.

(3) Rauchverbote gelten nicht

a)   in für nur vorübergehende Zwecke aufgestellten Fest-
zelten sowie

b)   bei im Allgemeinen regelmäßig wiederkehrenden, 
zeitlich begrenzten Veranstaltungen, soweit es sich 
um im Brauchtum verankerte regional typische Feste 
handelt.

(4) Abweichend von Absatz 1 können Ausnahmen für 
solche Personen zugelassen werden,

a)   die sich in palliativmedizinischer oder psychiatrischer 
Behandlung befinden,

b)   die sich aufgrund einer gerichtlich angeordneten Un-
terbringung in einer geschlossenen Abteilung des 
Krankenhauses aufhalten oder 

c)   bei denen die Untersagung des Rauchens dem Thera-
pieziel entgegensteht. 

Die Entscheidung, ob im Einzelfall das Rauchen erlaubt 
werden kann, trifft die Leitung der Einrichtung in Ab-
stimmung mit der behandelnden Ärztin oder dem behan-
delnden Arzt. Soweit die Leitung der Einrichtung für die 
in Satz 1 genannten Personen entsprechende Räumlich-
keiten zur Verfügung stellt, sollen diese so gelegen und 
beschaffen sein, dass sie den Zweck dieses Gesetzes nicht 
beeinträchtigen.

(5) Abweichend von Absatz 1 ist in Justizvollzugsanstal-
ten das Rauchen in den Hafträumen gestattet. Bei der 
Belegung eines Haftraumes mit mehr als einer Person ist 
das Rauchen in diesem Haftraum nicht zulässig, wenn 
eine der in diesem Haftraum untergebrachten Personen 
Nichtraucherin oder Nichtraucher ist.

(6) Die Leitung der jeweiligen Einrichtung hat bei allen 
Ausnahmeentscheidungen nach diesem Gesetz Vorkeh-
rungen zu treffen, um die Rauchfreiheit und den gesund-
heitlichen Schutz der übrigen sich in der Einrichtung 
aufhaltenden Personen soweit wie möglich zu gewähr-
leisten.

(7) Ausgenommen von Absatz 1 sind Räumlichkeiten von 
Vereinen und Gesellschaften, deren ausschließlicher 
Zweck der gemeinschaftliche Konsum von Tabakwaren 
ist.

(8) Durch Rechtsverordnung des für das Gesundheitswe-
sen zuständigen Ministeriums können weitere Ausnah-
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men zugelassen werden, wenn durch technische Vorkeh-
rungen ein dem Rauchverbot gleichwertiger Schutz vor 
den Gefahren des Passivrauchens gewährleistet werden 
kann.

§ 4
Nichtraucherschutz in Gaststätten

In Gaststätten gilt Rauchverbot. Die Einrichtung abge-
schlossener Räume, in denen das Rauchen gestattet ist, 
ist unter den Voraussetzungen nach § 3 Abs. 2 Satz 2 
möglich. Dabei dürfen die als Raucherraum genutzten 
Flächen nur einen untergeordneten Teil der Betriebsflä-
che in Anspruch nehmen. § 3 Abs. 3 Buchstabe b) und 
die Absätze 6 bis 8 gelten entsprechend. Die Rauchver-
bote gelten nicht, soweit Gaststätten im Einzelfall aus-
schließlich für geschlossene Gesellschaften zur Verfü-
gung stehen.

§ 5
Hinweispflichten, Verantwortlichkeit für die 

Umsetzung der Rauchverbote

(1) Orte, für die nach diesem Gesetz ein Rauchverbot be-
steht, sind deutlich sichtbar im Eingangsbereich kennt-
lich zu machen. Hierfür ist das Warnzeichen „Rauchen 
verboten“ nach Nummer 3.1 des Anhangs II der Richtli-
nie 92/58/EWG des Rates über Mindestvorschriften für 
die Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung 
am Arbeitsplatz (neunte Einzelrichtlinie im Sinne von 
Artikel 16 Abs. 1 der Richtlinie 89/391/EWG) vom 24. 
Juni 1992 (ABl. EG Nr. L 245 S. 23) zu verwenden.

(2) Verantwortlich für die Einhaltung der Rauchverbote 
nach den §§ 3 und 4 sowie für die Erfüllung der Hin-
weispflichten nach Absatz 1 sind im Rahmen ihrer Be-
fugnisse

a)   die Leitung der Einrichtung im Sinne von § 2 Nrn. 1 
bis 6,

b)   die Betreiberin oder der Betreiber der Gaststätte im 
Sinne von § 2 Nr. 7.

Soweit den Verantwortlichen nach Satz 1 ein Verstoß ge-
gen das Rauchverbot bekannt wird, haben sie die erfor-
derlichen Maßnahmen zu ergreifen, um eine Fortsetzung 
des Verstoßes oder einen neuen Verstoß gegen das 
Rauchverbot zu verhindern.

§ 6
Ordnungswidrigkeiten

(1) Mit Geldbuße kann belegt werden, wer entgegen 
einem Rauchverbot nach § 3 oder § 4 raucht.

(2) Mit Geldbuße kann belegt werden, wer entgegen der 
Verpflichtung nach § 5 Abs. 2 Satz 2 nicht die erforder-
lichen Maßnahmen ergreift, um eine Fortsetzung des 
Verstoßes oder einen neuen Verstoß gegen das Rauchver-
bot zu verhindern, oder eine Kennzeichnungspflicht 
nach § 3 Abs. 2 Satz 2 Nr. 2 nicht erfüllt.

(3) Verwaltungsbehörde im Sinne des § 36 Abs. 1 Nr. 1 
des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten sind die ört-
lichen Ordnungsbehörden. Unbeschadet dessen sind 
auch zuständig für die Verfolgung und Ahndung von 
Ordnungswidrigkeiten nach den Absätzen 1 und 2 die je-
weiligen Sonderordnungsbehörden im Rahmen ihrer Zu-
ständigkeit.

§ 7
Inkrafttreten, Berichtspflicht

Das Gesetz tritt zum 1. Januar 2008 in Kraft. Davon ab-
weichend tritt § 4 zum 1. Juli 2008 in Kraft. Die Auswir-
kungen dieses Gesetzes werden nach einem Erfahrungs-
zeitraum von drei Jahren durch die Landesregierung un-
ter Mitwirkung der kommunalen Spitzenverbände über-
prüft. Die Landesregierung unterrichtet den Landtag 
über das Ergebnis der Überprüfung.

223

Artikel II
Änderung des Schulgesetzes für das Land Nordrhein-

Westfalen

Das Schulgesetz NRW vom 15. Februar 2005 (GV. NRW. 
S. 102), zuletzt geändert durch Artikel II des Gesetzes 
vom 9. Oktober 2007 (GV. NRW. S. 394), wird wie folgt 
geändert:

1.  § 54 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 5 wird wie folgt gefasst:

   „(5) Der Verkauf, der Ausschank und der Genuss 
alkoholischer Getränke im Zusammenhang mit 
schulischen Veranstaltungen sind auf dem Schul-
grundstück sowie außerhalb des Schulgrundstücks 
untersagt. Über Ausnahmen von Satz 1 entschei-
det die Schulkonferenz, die bei ihrer Entscheidung 
insbesondere die Vorbildwirkung zu berücksichti-
gen hat. Für branntweinhaltige Getränke und 
sonstige Rauschmittel ist keine Ausnahme mög-
lich.“

 b)  Absatz 6 wird wie folgt gefasst:

   „(6) Das Rauchverbot an Schulen bestimmt sich 
nach den Vorschriften des Nichtraucherschutzge-
setzes NRW.“

 c)   Nach Absatz 6 wird folgender Absatz 7 neu ange-
fügt:

   „(7) Die Absätze 1 bis 4 gelten auch für Ersatz-
schulen; die Absätze 5 und 6 gelten auch für Er-
satzschulen und Ergänzungsschulen.“

2.  § 65 Abs. 2 Nr. 24 erhält die folgende Fassung:

 „24. Ausnahmen vom Alkoholverbot (§ 54 Abs. 5),“.

Artikel III

Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2008 in Kraft.

Düsseldorf, den 20. Dezember 2007

Die Landesregierung 
Nordrhein-Westfalen

Der Ministerpräsident

(L. S.) Dr. Jürgen  R ü t t g e r s

Der Minister 
für Innovation, Wissenschaft, 
Forschung und Technologie

Prof. Dr. Andreas  P i n k w a r t

Der Finanzminister 

Dr. Helmut  L i n s s e n

Die Ministerin
 für Wirtschaft, Mittelstand und Energie

Christa  T h o b e n

Der Innenminister 

Dr. Ingo  W o l f

Die Ministerin 
für Schule und Weiterbildung

Barbara  S o m m e r

Der Minister 
für Bauen und Verkehr 

Oliver  W i t t k e
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Die Justizministerin

Roswitha  M ü l l e r - P i e p e n k ö t t e r

Der Minister 
für Umwelt und Naturschutz, 

Landwirtschaft und Verbraucherschutz 
zugleich für den

Minister für Arbeit, Gesundheit und Soziales

Eckhard  U h l e n b e r g

Der Minister 
für Generationen, Familie, 

Frauen und Integration 

Armin  L a s c h e t

Der Minister 
für Bundes- und Europaangelegenheiten 

Andreas  K r a u t s c h e i d 

– GV. NRW. 2007 S. 742
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Hochschulmedizingesetz (HMG)
Vom 20. Dezember 2007

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen, das 
hiermit verkündet wird:

Hochschulmedizingesetz (HMG)

Inhaltsübersicht

Artikel 1  Änderung des Gesetzes über die Hochschulen 
des Landes Nordrhein-Westfalen 

Artikel 2 Änderung des Landesbesoldungsgesetzes

Artikel 3  Rechtsverordnung für die Universitätskli-
niken Aachen, Bonn, Düsseldorf, Essen, Köln 
und Münster

Artikel 4  Änderung der Hochschul-Leistungsbezüge-
verordnung

Artikel 5  Übergangsregelungen, Inkrafttreten, Außer-
krafttreten
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Artikel 1

Änderung des Gesetzes über die Hochschulen des 
Landes Nordrhein-Westfalen

(Hochschulgesetz – HG)

Das Gesetz über die Hochschulen des Landes Nordrhein-
Westfalen (Hochschulgesetz – HG) vom 31. Oktober 2006 
(GV. NRW S. 474) wird wie folgt geändert:

1.  Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert:

 a)  Die Überschrift zu § 31 wird wie folgt gefasst:

  „§ 31 Fachbereich Medizin“.

 b)   Nach § 31 wird folgende neue Überschrift zu § 31 a 
eingefügt:

  „§ 31 a Universitätsklinikum“.

 c)   Nach der neuen Überschrift zu § 31 a wird die fol-
gende neue Überschrift  zu § 31 b eingefügt

  „§ 31 b Finanzierung“.

2.  § 31 wird wie folgt neu gefasst:

 „§ 31
 Fachbereich Medizin

  (1) Der Fachbereich Medizin erfüllt seine Aufgaben 
in enger Zusammenarbeit mit dem Universitätsklini-

kum. Entscheidungen in Berufungsverfahren und in 
anderen Angelegenheiten von Forschung, Lehre und 
Studium erfolgen im Einvernehmen mit dem Univer-
sitätsklinikum, soweit die Krankenversorgung und 
das öffentliche Gesundheitswesen betroffen sind. Das 
Einvernehmen in Berufungsverfahren darf nur ver-
weigert werden, wenn begründete Zweifel an der Eig-
nung der oder des Vorgeschlagenen für die im Uni-
versitätsklinikum zu erfüllenden Aufgaben bestehen.

  (2) Der Fachbereich wird durch ein Dekanat geleitet. 
Das Universitätsklinikum schafft hierfür die perso-
nellen Voraussetzungen im nichtwissenschaftlichen 
Bereich. Der Dekan ist insoweit Fachvorgesetzter des 
Personals. Dem Dekanat obliegen alle Angelegen-
heiten und Entscheidungen des Fachbereichs, für die 
in diesem Gesetz oder der nach § 31 a zu erlassenden 
Rechtverordnung nicht ausdrücklich eine andere Zu-
ständigkeit festgelegt ist. Mitglieder des Dekanats 
sind auch die Ärztliche Direktorin oder der Ärztliche 
Direktor und die Kaufmännische Direktorin oder der 
Kaufmännische Direktor des Universitätsklinikums 
mit beratender Stimme; ist die Ärztliche Direktorin 
oder der Ärztliche Direktor Mitglied der Universität, 
so ist sie oder er stimmberechtigtes Mitglied des De-
kanats. Die Dekanin oder der Dekan ist Vorsitzende 
oder Vorsitzender des Fachbereichsrats. Die Dekanin 
oder der Dekan soll hauptberuflich tätig sein. Bei 
Stimmengleichheit im Dekanat gibt ihre oder seine 
Stimme den Ausschlag.

  (3) Der Fachbereichsrat des Fachbereichs Medizin ist 
für die nachfolgend aufgeführten Angelegenheiten 
zuständig:

 1.   Zustimmung zur Stellungnahme des Dekanats zur 
Kooperationsvereinbarung mit dem Universitäts-
klinikum,

 2.   Beschlussfassung über die Fachbereichsordnung 
und die sonstigen Ordnungen für den Fachbereich 
sowie über den Beitrag zum Lagebericht des Uni-
versitätsklinikums,

 3.   Stellungnahme zum Entwicklungsplan des Fach-
bereichs sowie zu den Grundsätzen für die Vertei-
lung und Verwendung der Mittel des Landes ein-
schließlich der Kriterien für die leistungsorien-
tierte Mittelverteilung,

 4.   Empfehlungen und Stellungnahmen in sonstigen 
Angelegenheiten des Fachbereichs Medizin von 
grundsätzlicher Bedeutung.

  Die Ärztliche Direktorin oder der Ärztliche Direktor 
und die Kaufmännische Direktorin oder der Kauf-
männische Direktor des Universitätsklinikums neh-
men an den Sitzungen des Fachbereichsrats mit bera-
tender Stimme teil.

  (4) Der Fachbereich Medizin der Universität Bochum 
bildet zusammen mit den zentralen Dienstleistungs-
einrichtungen und den technischen Betrieben die Me-
dizinischen Einrichtungen der Universität Bochum; 
sie dienen der Forschung und Lehre sowie der Kran-
kenversorgung und besonderen Aufgaben des öffent-
lichen Gesundheitswesens. Die Medizinischen Ein-
richtungen sind eine besondere Betriebseinheit der 
Universität und haben eine einheitliche Personal- 
und Wirtschaftsverwaltung. Sie werden von den Or-
ganen des Fachbereichs Medizin nach Maßgabe der 
§§ 27 und 28 geleitet. Die in den Medizinischen Ein-
richtungen tätigen Bediensteten sind Mitglieder des 
Fachbereichs Medizin nach Maßgabe des § 26 Abs. 4. 
Die Zulässigkeit der Bildung einer gemeinsamen Ein-
heit nach § 77 Abs. 2 bleibt unberührt. An der Erfül-
lung der Aufgaben des Fachbereichs Medizin in For-
schung und Lehre wirken auf vertraglicher Grund-
lage besonders qualifizierte Krankenhäuser der Re-
gion mit, die zum Klinikum der Universität Bochum 
zusammengefasst sind.“

3.   Nach § 31 wird der folgende § 31a eingefügt:

 „§ 31 a Universitätsklinikum

  (1) Das Universitätsklinikum dient dem Fachbereich 
Medizin zur Erfüllung seiner Aufgaben in Forschung 
und Lehre. Es nimmt Aufgaben in der Krankenver-
sorgung einschließlich der Hochleistungsmedizin und 
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im öffentlichen Gesundheitswesen wahr. Es gewähr-
leistet die Verbindung der Krankenversorgung mit 
Forschung und Lehre. Es dient der ärztlichen Fort- 
und Weiterbildung und der Aus-, Fort- und Weiter-
bildung des Personals. Es stellt sicher, dass die Mit-
glieder der Universität die ihnen durch Artikel 5 
Abs. 3 Satz 1 des Grundgesetzes und durch das Hoch-
schulgesetz verbürgten Rechte wahrnehmen können.

  (2) Die Universitätskliniken sind Anstalten des öf-
fentlichen Rechts mit eigener Rechtspersönlichkeit; 
für sie gilt § 34 Abs. 1 entsprechend. Das Nähere re-
gelt das für Innovation, Wissenschaft und Forschung 
zuständige Ministerium durch Rechtsverordnung. 
Durch die Rechtsverordnung können die Universi-
tätskliniken auch in anderer Rechtsform errichtet 
oder in eine andere Rechtsform umgewandelt werden. 
Die Rechtsverordnung bedarf des Einvernehmens mit 
dem Finanzministerium und dem Innenministerium 
und der Zustimmung des für Innovation, Wissen-
schaft und Forschung zuständigen Ausschusses des 
Landtags. 

  (3) Organe des Universitätsklinikums sind der Auf-
sichtsrat und der Vorstand. Der Aufsichtsrat berät 
den Vorstand, überwacht dessen Geschäftsführung 
und entscheidet nach Maßgabe der Rechtsverordnung 
nach Absatz 2 Satz 2. Der Vorstand leitet das Univer-
sitätsklinikum.

 (4) Dem Aufsichtsrat gehören an:

 1.   je eine Vertreterin oder ein Vertreter des für Inno-
vation, Wissenschaft und Forschung zuständigen 
Ministeriums und des Finanzministeriums,

 2.   die Präsidentin oder der Präsident und die Vize-
präsidentin oder der Vizepräsident für den Bereich 
der Wirtschafts- und Personalverwaltung der Uni-
versität,

 3.   zwei externe Sachverständige aus dem Bereich der 
Wirtschaft,

 4.   zwei externe Sachverständige aus dem Bereich der 
medizinischen Wissenschaft,

 5.   eine Professorin oder ein Professor aus dem Fach-
bereich Medizin, die Leiterin oder der Leiter einer 
klinischen oder medizinisch-theoretischen Abtei-
lung ist,

 6.   eine Vertreterin oder ein Vertreter des wissen-
schaftlichen Personals,

 7.   eine Vertreterin oder ein Vertreter des Personals 
des Universitätsklinikums,

 8.   die Gleichstellungsbeauftragte mit beratender 
Stimme.

  Ist eine gemeinsame Einrichtung nach § 77 Abs. 2 ge-
bildet, gehören dem Aufsichtsrat auch Vertreterinnen 
oder Vertreter nach Nummer 2 der jeweils anderen 
Universität an. In diesem Fall bleibt es bei insgesamt 
zwei Stimmen für diese Vertreterinnen oder Vertre-
ter; der Kooperationsvertrag nach § 77 Abs. 2 legt 
fest, wie diese Stimmen ausgeübt werden.

 (5) Dem Vorstand gehören an:

 1.   die Ärztliche Direktorin oder der Ärztliche Direk-
tor,

 2.   die Kaufmännische Direktorin oder der Kaufmän-
nische Direktor,

 3.   die Dekanin oder der Dekan des Fachbereichs Me-
dizin und

 4.  die Pflegedirektorin oder der Pflegedirektor.

  Die Satzung kann vorsehen, dass die Stellvertretende 
Ärztliche Direk torin oder der Stellvertretende Ärzt-
liche Direktor als stimmberechtigtes Mitglied dem 
Vorstand angehört.“

  (6) In der Rechtsverordnung sind insbesondere Rege-
lungen zu treffen über

 1.  Aufgaben und Bestellung der Organe,

 2.   die Wirtschaftsführung nach kaufmännischen 
Grundsätzen,

 3.   die Rechtsnachfolge und den Vermögensübergang 
im Falle einer Umwandlung in eine andere Rechts-
form nach Absatz 2 Satz 3,

 4.   die Dienstherrenfähigkeit, soweit die Universi-
tätskliniken in öffentlich-rechtlicher Rechtform 
betrieben werden und die Rechtsverhältnisse der 
Beschäftigten,

 5.   die Grundzüge des Zusammenwirkens zwischen 
dem Universitätsklinikum und der Universität.“

4.   Nach dem neuen § 31a wird der folgende § 31b einge-
fügt:

 „§31 b Finanzierung

  (1) Das Land stellt der Universität für Forschung und 
Lehre im Fachbereich Medizin einen gesonderten Zu-
schuss für den laufenden Betrieb zur Verfügung. Das 
Universitätsklinikum erhält für Investitionen ein-
schließlich der Bauunterhaltung und für betriebsnot-
wendige Kosten Zuschüsse nach Maßgabe des Landes-
haushaltes.  Die haushaltsrechtliche Behandlung der 
Zuschüsse an das Universitätsklinikum richtet sich 
ausschließlich nach den aufgrund dieses Gesetzes er-
lassenen Vorschriften. § 6 Abs. 2 findet Anwendung.

  (2) Über die Verwendung des Zuschusses für For-
schung und Lehre entscheidet der Fachbereich Medi-
zin im Rahmen der Festlegungen des Hochschulent-
wicklungsplanes; § 19 Abs. 2 gilt entsprechend.

5.  § 48 Abs. 3 Satz 2 wird wie folgt gefasst:

  „Wird zwischen Hochschulen ein gemeinsamer Studi-
engang im Sinne des § 77 Abs. 1 Satz 3 vereinbart, so 
werden die Studienbewerberinnen und Studienbe-
werber entsprechend der Vereinbarung nach § 77 
Abs. 1 Satz 3 eingeschrieben.“

6.  § 52 Abs. 2 wird wie folgt gefasst:

  „(2) Zweithörerinnen oder Zweithörer können bei 
Vorliegen der Voraussetzungen des § 48 Abs. 1 und 2 
für das Studium eines weiteren Studienganges zugel-
assen werden. Die Zulassung zu mehreren Studien-
gängen ist im Rahmen des § 77 Abs. 1 Satz 3 möglich. 
In den Fällen des § 77 Abs. 1 Satz 3 ist die Zulassung 
zum Studium des gemeinsamen Studienganges nach 
Maßgabe der Hochschulvereinbarung auch bei der 
Hochschule von Amts wegen zulässig, bei der die Stu-
dierenden nicht eingeschrieben sind.“

7.  § 77 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 1 Satz 3 wird wie folgt gefasst:

   „Wird zwischen Hochschulen ein gemeinsamer 
Studiengang vereinbart, so regeln die beteiligten 
Hochschulen insbesondere die mitgliedschaftliche 
Zuordnung der Studierenden des Studiengangs zu 
einer der Hochschulen oder zu den beteiligten 
Hochschulen; im Falle der Einschreibung an meh-
reren Hochschulen muss eine der beteiligten Hoch-
schulen als Hochschule der Ersteinschreibung ge-
kennzeichnet sein.“

 b)  Absatz 2 wird wie folgt gefasst:

   „(2) Mehrere Hochschulen können durch Verein-
barung gemeinsame Fachbereiche, Organisations-
einheiten im Sinne des § 26 Abs. 5, wissenschaft-
liche Einrichtungen und Betriebseinheiten sowie 
Verwaltungseinrichtungen (gemeinsame Ein-
heiten) bei einer oder mehreren der beteiligten 
Hochschulen errichten oder Verwaltungsverbünde 
bilden, wenn es mit Rücksicht auf die Aufgaben, 
Größe und Ausstattung dieser Einrichtungen 
zweckmäßig ist. Werden die gemeinsamen Ein-
heiten bei mehreren der beteiligten Hochschulen 
errichtet, sind in der Vereinbarung darüber hinaus 
die erforderlichen Regelungen über die Aufgaben 
und Befugnisse der Präsidien, bei gemeinsamen 
Fachbereichen oder Organisationseinheiten nach 
§ 26 Abs. 5 zudem über die Mitwirkung in der 
Selbstverwaltung sowie über die mitgliedschafts-
rechtliche Zuordnung der Studierenden zu einer 
oder zu den beteiligten Hochschulen zu treffen; 
hinsichtlich der Beschäftigten arbeiten die Dienst-
stellenleitungen und die Personalvertretungen 
vertrauensvoll zusammen. Staatliche Mitwir-
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kungsrechte bleiben unberührt. Nehmen der Ver-
waltungsverbund oder die gemeinsame Einheit 
Aufgaben der Personalverwaltung oder der Perso-
nalwirtschaft wahr, gilt hierfür Absatz 3 Satz 3 
entsprechend.“

20320
Artikel 2

Änderung des Landesbesoldungsgesetzes 
(Landesbesoldungsgesetz – LBesG)

§ 12 Besoldungsgesetz für das Land Nordrhein-West-
falen (Landesbesoldungsgesetz – LBesG) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 17. Februar 2005 (GV. NRW. 
S. 154), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes 
vom 29. Juni 2007 (GV. NRW. S. 242), wird wie folgt ge-
ändert:

a)   In Absatz 1 wird Satz 5 gestrichen. Der bisherige Satz 
6 wird Satz 5.

b)   In Absatz 2 wird Satz 2 gestrichen. Der bisherige 
Satz 3 wird Satz 2. An diesen neuen Satz 2 werden 
die folgenden neuen Sätze 3 bis 5 angefügt:

  „Im Falle einer wiederholten Vergabe können lau-
fende besondere Leistungsbezüge unbefristet verge-
ben werden. Unbefristete monatliche Bezüge sind mit 
einem Widerrufsvorbehalt für den Fall des erheb-
lichen Leistungsabfalls zu versehen. Es kann verein-
bart werden, dass unbefristet gewährte besondere 
Leistungsbezüge an den regelmäßigen Besoldungsan-
passungen teilnehmen.“

221
Artikel 3

Rechtsverordnung für die Universitätskliniken Aachen, 
Bonn, Düsseldorf, Essen, Köln und Münster 
(Universitätsklinikum-Verordnung – UKVO)

Aufgrund des § 31 a Abs. 2 des Gesetzes über die Hoch-
schulen des Landes Nordrhein-Westfalen (Hochschulge-
setz – HG) vom 31. Oktober 2006 (GV. NRW. S. 474), ge-
ändert durch Artikel 1 des Hochschulmedizingesetzes 
vom 20. Dezember 2007 (GV. NRW. S. 744), wird im Ein-
vernehmen mit dem Finanzministerium und dem Innen-
ministerium und mit Zustimmung des für Innovation, 
Wissenschaft und Forschung zuständigen Ausschusses 
des Landtags verordnet:

§ 1
Rechtsform, Dienstsiegel

(1) Das Klinikum Aachen der Technischen Hochschule 
Aachen (Universitätsklinikum Aachen) mit Sitz in Aa-
chen, das Klinikum Bonn der Universität Bonn (Univer-
sitätsklinikum Bonn) mit Sitz in Bonn, das Klinikum 
Düsseldorf der Universität Düsseldorf (Universitätskli-
nikum Düsseldorf) mit Sitz in Düsseldorf, das Klinikum 
Essen der Universität Duisburg-Essen (Universitätskli-
nikum Essen) mit Sitz in Essen, das Klinikum Köln der 
Universität Köln (Universitätsklinikum Köln) mit Sitz in 
Köln und das Klinikum Münster der Universität Müns-
ter (Universitätsklinikum Münster) mit Sitz in Münster 
sind rechtsfähige Anstalten des öffentlichen Rechts. Die 
Universitätskliniken führen jeweils ein Dienstsiegel.

(2) Das Land stellt den Universitätskliniken die betriebs-
notwendigen Grundstücke und grundstücksgleichen 
Rechte zur unentgeltlichen Nutzung zur Verfügung.

§ 2 
Aufgaben

(1) Das Universitätsklinikum dient dem Fachbereich 
Medizin der Universität zur Erfüllung seiner Aufgaben 
in Forschung und Lehre. Es nimmt Aufgaben in der 
Krankenversorgung einschließlich der Hochleistungsme-
dizin und im öffentlichen Gesundheitswesen wahr. Es 
gewährleistet die Verbindung der Krankenversorgung 
mit Forschung und Lehre und dient der ärztlichen Fort- 
und Weiterbildung sowie der Aus-, Fort- und Weiterbil-
dung des Personals. Es nimmt diese Aufgaben als eigene 
hoheitliche Aufgaben wahr.

(2) Das Universitätsklinikum verfolgt ausschließlich und 
unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne der Ab-

gabenordnung. Es ist dabei selbstlos im Sinne der Ab-
gabenordnung tätig und verfolgt nicht in erster Linie 
 eigenwirtschaftliche Zwecke.

(3) Das Universitätsklinikum arbeitet eng mit der Uni-
versität auf der Grundlage einer Kooperationsvereinba-
rung (§ 15) zusammen und unterstützt sie in der Wahr-
nehmung ihrer Aufgaben nach § 3 Hochschulgesetz. Es 
stellt sicher, dass die Mitglieder der Universität die ihnen 
durch Artikel 5 Abs. 3 Satz 1 des Grundgesetzes und 
durch das Hochschulgesetz verbürgten Rechte wahrneh-
men können. Entscheidungen des Universitätsklinikums 
erfolgen unbeschadet der Gesamtverantwortung der Uni-
versität (§ 26 Abs. 2 Satz 1 Hochschulgesetz) im Einver-
nehmen mit dem Fachbereich Medizin, soweit der Bereich 
von Forschung und Lehre betroffen ist. Kommt das Ein-
vernehmen nicht zustande, so entscheidet der Aufsichts-
rat, wenn die Dekanin oder der Dekan dies beantragt.

(4) Die den Fachbereich Medizin betreffenden Verwal-
tungsaufgaben einschließlich der Personal- und Wirt-
schaftsverwaltung werden vom Universitätsklinikum 
wahrgenommen. Das Nähere regelt die Kooperationsver-
einbarung (§ 15).

(5) Das Universitätsklinikum kann weitere Aufgaben 
wahrnehmen, soweit diese mit seinen Aufgaben nach 
Absatz 1 bis 4 im Zusammenhang stehen und die Finan-
zierung sichergestellt ist.

(6) Das Universitätsklinikum Aachen ist bis zum Ablauf 
des Jahres 2012 verpflichtet, sich für die Planung und 
Durchführung seiner Bauvorhaben des Bau- und Liegen-
schaftsbetriebes des Landes Nordrhein-Westfalen zu be-
dienen. 

(7) Zur Erfüllung seiner Aufgaben kann sich das Uni-
versitätsklinikum Dritter bedienen, sich an Unterneh-
men beteiligen und Unternehmen gründen. Dabei ist 
durch Vereinbarung sicherzustellen, dass dem Landes-
rechnungshof die sich aus § 111 Landeshaushaltsord-
nung ergebenden Prüfungsrechte eingeräumt werden.

§ 3 
Organe

Organe des Universitätsklinikums sind der Aufsichtsrat 
und der Vorstand. Ihre Zusammensetzung ist in § 31 a 
Abs. 4 Hochschulgesetz festgelegt.

§ 4
Aufsichtsrat

(1) Der Aufsichtsrat berät den Vorstand und überwacht 
dessen Geschäftsführung. Er entscheidet in folgenden 
Angelegenheiten:

1.  Erlass und Änderung der Satzung,

2.   Bestellung der Mitglieder des Vorstands, mit Aus-
nahme der Dekanin oder des Dekans des Fachbe-
reichs Medizin, sowie Wahl und Bestellung des Vor-
standsvorsitzenden,

3.   Beschlussfassung über die Verträge für die Mitglieder 
des Vorstands,

4.  Beschlussfassung über den Wirtschaftsplan,

5.   Bestellung der Wirtschaftsprüferin oder des Wirt-
schaftsprüfers,

6.   Feststellung des Jahresabschlusses und Beschlussfas-
sung über die Verwendung des Jahresergebnisses,

7.   Entlastung des Vorstands.

Zu den vom Vorstand festgelegten betrieblichen Zielen 
nimmt der Aufsichtsrat Stellung.

(2) Außergewöhnliche, über den Rahmen des laufenden 
Geschäftsbetriebs hinausgehende Rechtsgeschäfte, Maß-
nahmen und Regelungen bedürfen der Zustimmung 
durch den Aufsichtsrat. Dazu gehören insbesondere:

1.   der Erwerb, die Veräußerung und die Belastung von 
Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten ab 
einer von ihm bestimmten Wertgrenze,

2.   große Investitions-, Bau- und Unterhaltungsmaß-
nahmen ab einer von ihm bestimmten Wertgrenze,
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3.   der Abschluss, die Änderung und die Aufhebung von 
Miet- und Pachtverträgen ab einer von ihm bestimm-
ten Zeitdauer und Wertgrenze,

4.   die Aufnahme von Krediten und die Gewährung von 
Darlehen ab einer von ihm bestimmten Wertgrenze,

5.   die Übernahme von Bürgschaften, Garantien und 
sonstigen Verpflichtungen zum Einstehen für fremde 
Verbindlichkeiten ab einer von ihm bestimmten 
Wertgrenze,

6.   die Gründung von und die Beteiligung an anderen Un-
ternehmen, die Kooperationsvereinbarung nach § 15.

(3) Die Mitglieder gemäß § 31 a Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 und 4 
werden von dem für Innovation, Wissenschaft und For-
schung zuständigen Ministerium bestellt. Ihre Bestellung 
erfolgt auf Vorschlag des Präsidiums der Universität, das 
dazu das Benehmen mit dem Fachbereich Medizin und 
dem Vorstand herstellt. Das der Gruppe der Hochschul-
lehrerinnen und Hochschullehrer angehörende Personal 
wählt aus seiner Mitte das Mitglied nach § 31 a Abs. 4 
Satz 1 Nr. 5 Hochschulgesetz. Das unter § 13 dieser Ver-
ordnung fallende Personal mit Ausnahme des dem Kreis 
der Professorinnen und Professoren innerhalb der 
Gruppe der Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer 
angehörenden Personals wählt aus seiner Mitte das Mit-
glied nach § 31 a Abs. 4 Satz 1 Nr. 6 Hochschulgesetz. 
Das Personal des Universitätsklinikums wählt aus seiner 
Mitte das Mitglied nach § 31 a Abs. 4 Satz 1 Nr. 7 Hoch-
schulgesetz. Für die Wahl der Mitglieder nach § 31 a 
Abs. 4 Satz 1 Nr. 5 bis 7 Hochschulgesetz  und ihre Stell-
vertreterinnen oder Stellvertreter erlässt der Aufsichts-
rat eine Wahlordnung.

(4) Den Vorsitz führt ein Mitglied nach § 31 a Abs. 4 Satz 
1 Nr. 3 oder 4 Hochschulgesetz. Die oder der Vorsitzende 
wird für die Dauer ihrer oder seiner Amtszeit als Auf-
sichtsratsmitglied gewählt. Gewählt ist, wer die Mehr-
heit der Stimmen aller stimmberechtigten Mitglieder auf 
sich vereinigt.

(5) Der Vorstand nimmt beratend an den Sitzungen des 
Aufsichtsrats teil, sofern dieser nicht im Einzelfall etwas 
anderes beschließt.

(6) Jedes Mitglied des Aufsichtsrats hat eine Stimme. Bei 
Stimmengleichheit gibt die Stimme der oder des Vorsit-
zenden den Ausschlag. Entscheidungen über den Erwerb 
und die Veräußerung von Grundstücken und grund-
stücksgleichen Rechten bedürfen der Zustimmung des 
Finanzministeriums. Bei Entscheidungen nach Absatz 1 
Nr. 4 und 6 und Absatz 2 Nr. 4 und 5 haben die Vertreter 
des für Innovation, Wissenschaft und Forschung zustän-
digen Ministeriums und des Finanzministeriums jeweils 
ein Vetorecht.

(7) Für die Mitglieder gemäß § 31 a Abs. 4 Nr. 3 und 4 
Hochschulgesetz gilt § 21 Abs. 5 Satz 3 und Abs. 6 Sätze 
4 bis 6 Hochschulgesetz entsprechend.

§ 5 
Vorstand

(1) Der Vorstand leitet das Universitätsklinikum und legt 
die betrieblichen Ziele fest. Er vertritt das Universitäts-
klinikum gerichtlich und außergerichtlich. Ihm obliegt 
die Entscheidung in allen Angelegenheiten des Universi-
tätsklinikums, die nicht nach dieser Verordnung oder der 
Satzung dem Aufsichtsrat zugewiesen sind.

(2) Die Vorstandsvorsitzende oder der Vorstandsvorsit-
zende wird vom Aufsichtsrat aus den Mitgliedern nach 
§ 31 a Abs. 5 Satz 1 Hochschulgesetz gewählt und be-
stellt. Wird das Mitglied nach § 31 a Abs. 5 Satz 1 Nr. 3 
Hochschulgesetz zum Vorstandsvorsitzenden bestellt, so 
ist dieses neben den in § 27 Abs. 1 Hochschulgesetz 
 genannten Aufgaben für den Fachbereich auch den Auf-
gaben und der Wirtschaftlichkeit des Universitätsklini-
kums verpflichtet.

(3) Die Mitglieder des Vorstandes sind unbeschadet ih-
rer jeweiligen Zuständigkeit für bestimmte Geschäftsbe-
reiche für den Geschäftsbetrieb des Universitätsklini-
kums gemeinsam verantwortlich.

(4) Die Ärztliche Direktorin oder der Ärztliche Direktor 
ist hauptberuflich tätig.

§ 6
Klinikumskonferenz

Zur Beratung des Vorstandes in grundsätzlichen Angele-
genheiten kann eine Klinikumskonferenz gebildet wer-
den. Ihr gehören an:

1.   die Leiterinnen und Leiter und die geschäftsführen-
den Leiterin nen und Leiter der klinischen und medi-
zinisch-theoretischen Abteilungen und zentralen 
Diensteinrichtungen des Universitätsklinikums,

2.   aus dem Kreis der nicht unter Nummer 1 fallenden 
Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer vier von 
diesen gewählte Vertreterinnen und Vertreter.

Das Nähere regelt die Satzung.

§ 7
Satzung

In der Satzung des Universitätsklinikums wird im Rah-
men der Gesetze und dieser Verordnung insbesondere 
Näheres bestimmt über:

1.  die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen,

2.   Aufgaben und Zuständigkeiten der Organe sowie de-
ren Bestellung und Wahl einschließlich des Verfah-
rens,

3.   die Gliederung und weitere Untergliederung der Ab-
teilungen und sonstigen Einrichtungen, ihre Aufga-
ben und ihre Nutzung,

4.   die Errichtung, Änderung, Aufhebung und Leitung 
von Abteilungen und sonstigen Einrichtungen.

Regelungen der Satzung nach Satz 1 Nr. 1 und 2 bedür-
fen der Genehmigung durch das für Innovation, Wissen-
schaft und Forschung zuständige Ministerium. Die Ge-
nehmigung kann nur aus rechtlichen Gründen versagt 
werden. Vor der Genehmigung ist der Universität und 
dem Vorstand Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben.

§ 8
Wirtschaftsführung und Rechnungswesen

(1) Wirtschaftsführung und Rechnungswesen des Uni-
versitätsklinikums richten sich nach kaufmännischen 
Grundsätzen. Die Landeshaushaltsordnung findet mit 
Ausnahme des Prüfungsrechts des Landesrechnungs-
hofes (§ 111 Landeshaushaltsordnung) keine Anwen-
dung.

(2) Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. Für jedes Ge-
schäftsjahr ist vor Beginn ein Wirtschaftsplan aufzustel-
len.

(3) Auf den Lagebericht und den Jahresabschluss finden 
die Vorschriften des Dritten Buches des Handelsgesetz-
buches für große Kapitalgesellschaften sowie des Einfüh-
rungsgesetzes zum Handelsgesetzbuch entsprechende 
Anwendung. Für den Jahresabschluss gelten ergänzend 
die Rechtsvorschriften für die Buchführung von Kran-
kenhäusern. Der Lagebericht und der Jahresabschluss 
werden innerhalb der ersten drei Monate nach Ende des 
Geschäftsjahres aufgestellt, nach Absatz 4 geprüft und 
sodann dem Aufsichtsrat zur Beschlussfassung vorgelegt.

(4) Der Jahresabschluss, der Lagebericht und die Wirt-
schaftsführung werden von einer Wirtschaftsprüferin 
oder einem Wirtschaftsprüfer geprüft. Die Prüfung er-
folgt auch nach den für die Beteiligung der Gebietskör-
perschaften an privatrechtlichen Unternehmen gelten-
den besonderen Prüfungsbestimmungen des § 53 des 
Haushaltsgrundsätzegesetzes.

§ 9
Finanzierung, Gewährträgerschaft

(1) Das Universitätsklinikum deckt seine Kosten mit den 
für seine Leistungen vereinbarten oder festgelegten Ver-
gütungen, soweit nicht nach Maßgabe des Landeshaus-
halts Zuschüsse als Festbeträge nach Satz 3 gewährt 
werden. Es erhält Mittel für seine Aufwendungen in For-
schung und Lehre vom Fachbereich Medizin; das Nähere 
regelt die Kooperationsvereinbarung (§ 15). Das Land 
gewährt dem Universitätsklinikum Zuschüsse für Inves-
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titionen einschließlich der Bauunterhaltung und für be-
triebsnotwendige Kosten.

(2) Die haushaltsrechtliche Behandlung der Zuschüsse 
nach Absatz 1 Satz 3 richtet sich ausschließlich nach 
dieser Verordnung. Als Nachweis der Verwendung der 
Mittel nach Absatz 1 Satz 2 und 3 gegenüber dem für In-
novation, Wissenschaft und Forschung zuständigen Mi-
nisterium und dem Landesrechnungshof dient der nach 
§ 8 Abs. 4 geprüfte Abschluss. Das für Innovation, Wis-
senschaft und Forschung zuständige Ministerium prüft 
die sachgerechte Verwendung im Rahmen seiner Rechts-
aufsicht.

(3) Für die Verbindlichkeiten des Universitätsklinikums 
haftet neben diesem das Land unbeschränkt, soweit die 
Befriedigung aus dem Vermögen des Universitätsklini-
kums nicht erlangt werden kann (Gewährträgerschaft).

(4) Nimmt das Universitätsklinikum zur Deckung seiner 
Ausgaben insbesondere für Investitionen oder Investiti-
onsfördermaßnahmen Kredite auf, so dürfen diese insge-
samt den von dem für Innovation, Wissenschaft und For-
schung zuständigen Ministerium und dem Finanzminis-
terium festgelegten Kreditrahmen nicht überschreiten; 
der Kreditrahmen soll eine angemessene Wirtschaftsfüh-
rung ermöglichen. Kassenverstärkungskredite zur Erfül-
lung laufender Zahlungsverpflichtungen dürfen ein 
Zehntel der im Wirtschaftsplan des Universitätsklini-
kums veranschlagten Erträge aus der Krankenversor-
gung nicht überschreiten und nicht später als sechs 
 Monate nach Ablauf des Geschäftsjahres, für das sie auf-
genommen worden sind, fällig sein; das Finanzministe-
rium kann eine höhere Kreditaufnahme zulassen.

§ 10
Förderung öffentlich-privater Partnerschaft

Bauinvestitionen mit einem Investitionsvolumen von 
mehr als 15 Millionen Euro, die für eine Realisierung in 
öffentlich-privater Partnerschaft geeignet sind, dürfen 
nur auf der Grundlage einer Wirtschaftlichkeitsuntersu-
chung zwischen der Realisierung in öffentlich-privater 
Partnerschaft und anderen in Betracht kommenden Rea-
lisierungsvarianten vorgenommen werden. Mit der Wirt-
schaftlichkeitsuntersuchung ist sicherzustellen, dass die 
voraussichtlich wirtschaftlichste Variante zum Zuge 
kommt. Das Prüfungsrecht des Landesrechnungshofs 
gem. § 111 Landeshaushaltsordnung ist sicherzustellen.

§ 11
Gemeinsame Serviceeinrichtungen

Soweit dies zweckmäßig ist, fassen die Universitätskli-
niken Aufgaben in gemeinsamen Serviceeinrichtungen 
zusammen oder kooperieren mit diesen; § 77 Abs. 3 Satz 
3 Hochschulgesetz gilt entsprechend. § 5 des Gesetzes 
über weitere dienstrechtliche und sonstige Regelungen 
im Hochschulbereich vom 31. Oktober 2006 (GV. NRW. 
S. 474) bleibt unberührt.

§ 12
Beschäftigte

(1) Der Aufsichtsrat trifft für die Mitglieder des Vor-
stands, die Kaufmännische Direktorin oder der Kauf-
männische Direktor für die Beschäftigten des Universi-
tätsklinikums die arbeits- und tarifrechtlichen Entschei-
dungen.

(2) Die beim Universitätsklinikum in einem Beamten-, 
Arbeits- oder Ausbildungsverhältnis zurückgelegten 
Zeiten werden bei einer Neueinstellung in den Hoch-
schul- oder Landesdienst so angerechnet, wie wenn sie 
beim Land zurückgelegt worden wären. Die beim Land, 
bei einer anderen nordrhein-westfälischen Universität 
oder einem anderen in der Rechtsform einer Anstalt des 
öffentlichen Rechts geführten nordrhein-westfälischen 
Universitätsklinikum in einem Beamten-, Arbeits- oder 
Ausbildungsverhältnis zurückgelegten Zeiten werden bei 
einer Neueinstellung in den Dienst des Universitätskli-
nikums so angerechnet, wie wenn sie beim Universitäts-
klinikum zurückgelegt worden wären.

(3) Beschäftigte des Universitätsklinikums dürfen Ein-
richtungen und Angebote der Universität und des 

Landes im gleichen Umfang und zu den gleichen Bedin-
gungen in Anspruch nehmen wie bei der Universität Be-
schäftigte. Für die Inanspruchnahme von Einrichtungen 
und Angeboten des Universitätsklinikums durch bei der 
Universität Beschäftigte gilt Satz 1 entsprechend.

§ 13 
Beamtinnen und Beamte

(1) Das Universitätsklinikum besitzt das Recht, Beamte 
zu haben (Dienstherrenfähigkeit).

(2) Oberste Dienstbehörde im Sinne von § 3 Abs. 1 Lan-
desbeamtengesetz ist der Aufsichtsrat. Dienstvorgesetz-
ter nach dem Landesbeamtengesetz und nach dem Diszi-
plinargesetz für das Land Nordrhein-Westfalen ist die 
oder der Vorstandsvorsitzende. Sie oder er trifft die be-
amtenrechtlichen Entscheidungen über die persönlichen 
Angelegenheiten der Beamtinnen und Beamten.

(3) § 12 Abs. 3 gilt für die Beamtinnen und Beamten des 
Universitätsklinikums und der Universität entsprechend.

§ 14

Personal der Universität mit Aufgaben 
im Universitätsklinikum

Das wissenschaftliche Personal der Universität ist nach 
näherer Ausgestaltung des Dienstverhältnisses und der 
Widmung oder Funktionsbeschreibung der Stelle ver-
pflichtet, im Universitätsklinikum Aufgaben in der 
Krankenversorgung und im öffentlichen Gesundheitswe-
sen, in der Fort- und Weiterbildung der Ärztinnen und 
Ärzte sowie in der Aus- und Weiterbildung von Angehö-
rigen sonstiger Fachberufe des Gesundheitswesens zu er-
füllen.

§ 15
Zusammenarbeit mit der Universität 

(Kooperationsvereinbarung)

Das Universitätsklinikum und die Universität regeln das 
Nähere über die Zusammenarbeit durch Vereinbarung. 
Darin sind insbesondere Bestimmungen über die Erfül-
lung der Ziele nach § 2, über das Zusammenwirken der 
Verwaltungen der Universität und des Universitätsklini-
kums sowie über den Ausgleich der Aufwendungen für 
Lehre, Forschung und Krankenversorgung zu treffen. 
Die Vereinbarung bedarf der Genehmigung durch das 
für Innovation, Wissenschaft und Forschung zuständige 
Ministerium. Die Genehmigung darf nur aus Rechts-
gründen versagt werden.

§ 16 
Aufsicht

(1) Das Universitätsklinikum steht unter der Rechtsauf-
sicht des für Innovation, Wissenschaft und Forschung 
zuständigen Ministeriums. § 76 Abs. 2 und 3 Hochschul-
gesetz findet entsprechende Anwendung. Das für Inno-
vation, Wissenschaft und Forschung zuständige Ministe-
rium kann jederzeit, auch über Beauftragte, Auskünfte, 
Informationen und die Vorlage von Unterlagen und Be-
richten verlangen.

(2) Das Universitätsklinikum ist bei der Durchführung 
von Bundesgesetzen, die das Land im Auftrag des 
Bundes ausführt, an die Weisungen des Fachministeri-
ums gebunden. § 13 Abs. 1 und 3 des Landesorganisati-
onsgesetzes und Absatz 1 Satz 2 und 3 gelten entspre-
chend.

§ 17
Verwaltungsvorschriften

Zur Ausführung dieser Verordnung erforderliche Ver-
waltungsvorschriften erlässt das für Innovation, Wissen-
schaft und Forschung zuständige Ministerium.

§ 18
Übergangsbestimmungen

(1) Die amtierenden Vorstands- und Aufsichtsratsmit-
glieder bleiben bis zum Ablauf ihrer Amtszeit als Mit-
glieder des Vorstandes bzw. des Aufsichtsrats im Amt. 
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Entsprechendes gilt für die stellvertretenden Vorstands-
mitglieder.

(2) Die Wahl der oder des Aufsichtsratsvorsitzenden er-
folgt bis spätestens 31. Dezember 2008.

(3) Bis zur Wahl des Mitglieds nach § 31a Abs. 4 Nr. 5 
Hochschulgesetz nimmt die oder der Vorsitzende der bis-
herigen Klinikumskonferenz innerhalb des Aufsichtsrats 
diese Stellung ein.

(4) Die Versorgungslasten der zum 1. Januar 2001 vom 
Universitätsklinikum übernommenen Beamtinnen und 
Beamte werden unabhängig von der Altersgrenze ent-
sprechend § 107 b des Beamtenversorgungsgesetzes zwi-
schen dem Land und dem Universitätsklinikum verteilt 
und vom Land anteilig erstattet.

(5) Die Personalvertretungen, die Jugend- und Auszubil-
dendenvertretung und die Schwerbehindertenvertretung 
bestehen bis zum Ablauf ihrer regelmäßigen Amtszeit 
fort; § 24 Abs. 1 Landespersonalvertretungsgesetz bleibt 
unberührt. Satz 1 gilt für Ersatzmitglieder entsprechend.

§ 19 
Inkrafttreten

(1) Diese Verordnung tritt am 1. Januar 2008 in Kraft.

(2) Das für Innovation, Wissenschaft und Forschung zu-
ständige Ministerium berichtet dem Ausschuss für Inno-
vation, Wissenschaft, Forschung und Technologie bis 
zum Ende des Jahres 2013 über die Notwendigkeit des 
Fortbestehens der Verordnung.

(3) Mit Ablauf des 31. Dezember 2007 treten die Verord-
nungen über die Errichtung des Klinikums Aachen der 
Technischen Hochschule Aachen (Universitätsklinikum 
Aachen), vom 1. Dezember 2000 (GV. NRW. S. 738), zu-
letzt geändert durch Artikel 6 Nr. 5 des Hochschulfrei-
heitsgesetzes vom 31. Oktober 2006 (GV. NRW. S. 474), 
des Klinikums Bonn der Universität Bonn (Universitäts-
klinikum Bonn) vom 1. Dezember 2000 (GV. NRW. 
S. 734), zuletzt geändert durch Artikel 6 Nr. 5 des Hoch-
schulfreiheitsgesetzes vom 31. Oktober 2006 (GV. NRW. 
S. 474), des Klinikums Düsseldorf der Universität Düs-
seldorf (Universitätsklinikum Düsseldorf) vom 1. De-
zember 2000 (GV. NRW. S. 729), zuletzt geändert durch 
Artikel 6 Nr. 5 des Hochschulfreiheitsgesetzes vom 31. 
Oktober 2006 (GV. NRW. S. 474), des Klinikums Essen 
der Universität-Gesamthochschule Essen (Universitäts-
klinikum Essen) vom 1. Dezember 2000 (GV. NRW. 
S. 725), zuletzt geändert durch Artikel 6 Nr. 5 des Hoch-
schulfreiheitsgesetzes vom 31. Oktober 2006 (GV. NRW. 
S. 474), des Klinikums Köln der Universität Köln (Uni-
versitätsklinikum Köln) vom 1. Dezember 2000 (GV. 
NRW. S. 721), zuletzt geändert durch Artikel 6 Nr. 5 des 
Hochschulfreiheitsgesetzes vom 31. Oktober 2006 (GV. 
NRW. S. 474) und des Klinikums Münster der Universi-
tät Münster (Universitätsklinikum Münster) vom 1. De-
zember 2000 (GV. NRW. S. 716), zuletzt geändert durch 
Artikel 6 Nr. 5 des Hochschulfreiheitsgesetzes vom 31. 
Oktober 2006 (GV. NRW. S. 474), als Anstalten des 
 öffentlichen Rechts außer Kraft. Die durch die aufgeho-
benen Rechtsverordnungen eingetretenen Rechtswir-
kungen und erworbenen Rechte bleiben unberührt.

20320
Artikel 4

Änderung der Hochschul-Leistungsbezügeverordnung 
(HLeistBVO)

§ 5 Satz 4 der Verordnung über die Gewährung und Be-
messung von Leistungsbezügen sowie über die Gewäh-
rung von Forschungs- und Lehrzulagen für Hochschul-
bedienstete (Hochschul-Leistungsbezügeverordnung – 
HLeistBVO) vom 17. Dezember 2004 (GV. NRW. S. 790), 
geändert durch Artikel 6 Nr. 1 des Hochschulfreiheitsge-
setzes vom 31. Oktober 2006 (GV. NRW. S. 474), wird 
wie folgt gefasst:

„Die besonderen Leistungsbezüge werden als laufende 
monatliche Zahlung, in begründeten Ausnahmefällen 
auch als Einmalzahlung gewährt.“

Die auf Artikel 3 bis Artikel 4 beruhenden Teile der dort 
erlassenen oder geänderten Rechtsverordnungen können 

auf Grund der jeweils einschlägigen Rechtsgrundlage 
durch Rechtsverordnung geändert werden.

Artikel 5
Übergangsregelungen, Inkrafttreten, Außerkrafttreten

1.   Werden auf der Grundlage einer Vereinbarung nach 
§ 77 Abs. 2 Hochschulgesetz in der geltenden Fassung 
gemeinsame Medizinische Fachbereiche gebildet, gilt 
bis zu einer Übergangszeit von fünf Jahren seit In-
Kraft-Treten dieses Gesetzes folgendes:

 a)   Die Vereinbarung kann vorsehen, dass der ge-
meinsame Fachbereich von einem Dekanat geleitet 
wird, dem Dekaninnen oder Dekane in der Anzahl 
der beteiligten Universitäten angehören.

 b)   Das Nähere, insbesondere zum Vorsitz im Fachbe-
reichsrat und zur Behandlung einer Stimmen-
gleichheit im Dekanat, regelt die Vereinbarung 
nach § 77 Abs. 2 Hochschulgesetz in der geltenden 
Fassung.

 c)   Die Vereinbarung regelt des Weiteren, in welcher 
Weise die Funktion der Dekanin oder des Dekans 
im Vorstand der beteiligten Universitätsklinik 
oder Universitätskliniken oder in der Leitung der 
Medizinischen Einrichtungen wahrgenommen 
wird.

2.   Artikel 5 Nr. 1 tritt mit Ablauf des 31. Dezember 2012 
außer Kraft.

3.  Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2008 in Kraft.

Düsseldorf, den 20. Dezember 2007

Die Landesregierung 
Nordrhein-Westfalen

Der Ministerpräsident

(L. S.) Dr. Jürgen  R ü t t g e r s

Der Minister 
für Innovation, Wissenschaft, 
Forschung und Technologie

Prof. Dr. Andreas  P i n k w a r t

Der Finanzminister

Dr. Helmut  L i n s s e n

Der Innenminister

Dr. Ingo  W o l f

Der Minister 
für Umwelt und Naturschutz, 

Landwirtschaft und Verbraucherschutz 
für den

Minister für Arbeit, Gesundheit 
und Soziales

Eckhard  U h l e n b e r g

– GV. NRW. 2007 S. 744
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Gesetz 
zur Anpassung der Besoldungs- und 

Versorgungsbezüge 
sowie zur Änderung besoldungs-, versorgungs- 

und dienstrechtlicher Vorschriften im 
Land Nordrhein-Westfalen

Vom 20. Dezember 2007

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen, das 
hiermit verkündet wird:

20320

Artikel 1
Gesetz über die Anpassung

der Besoldungs- und Versorgungsbezüge 2008 
im Land Nordrhein-Westfalen

(Besoldungs- und Versorgungsanpassungsgesetz 2008 
Nordrhein-Westfalen – BesVersAnpG 2008 NRW)

§ 1
Geltungsbereich

Dieses Gesetz gilt für die

1.  Beamtinnen und Beamten des Landes, der Gemein-
den, der Gemeindeverbände sowie der sonstigen der 
Aufsicht des Landes unterstehenden Körperschaften, 
Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts; 
ausgenommen sind die Ehrenbeamten und die Beam-
ten auf Widerruf, die nebenbei verwendet werden,

2.   Richterinnen und Richter des Landes; ausgenommen 
sind die ehrenamtlichen Richter,

3.   Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsemp-
fänger des Landes, der Gemeinden, der Gemeindever-
bände und der sonstigen der Aufsicht des Landes un-
terstehenden Körperschaften, Anstalten und Stif-
tungen des öffentlichen Rechts.

§ 2 
Anpassung der Besoldung

Für die Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und 
Richter werden ab 1. Juli 2008 die folgenden Besol-
dungsbezüge erhöht:

1.  um 2,9 vom Hundert 

 a)   die Grundgehaltssätze der Besoldungsordnungen 
A, B, R und W,

 b)  der Familienzuschlag,

 c)   der Anrechnungsbetrag nach § 4 des Landesbesol-
dungsgesetzes,

 d)   die Amtszulagen sowie die allgemeine Stellenzu-
lage nach Vorbemerkung Nr. 27 der Bundesbesol-
dungsordnungen A und B des Bundesbesoldungs-
gesetzes in der am 31. August 2006 geltenden Fas-
sung (Fassung der Bekanntmachung vom 6. Au-
gust 2002 – BGBl. I S. 3020 –, zuletzt geändert 
durch Artikel 3 des Gesetzes vom 12. Juli 2006 – 
BGBl. I S. 1466 –),

 e)  die Anwärtergrundbeträge,

 f)   die Grundgehaltsätze, die Zuschüsse und Sonder-
zuschüsse nach den Vorbemerkungen Nr. 1 und 
Nr. 2 und die allgemeine Stellenzulage nach Vor-
bemerkung Nr. 2 b der weiter geltenden Besol-
dungsordnung C,

 g)   die Grundgehaltssätze, die Höchstbeträge für Son-
dergrundgehälter und Zuschüsse zum Grundge-
halt sowie festgesetzte Sondergrundgehälter und 
Zuschüsse der fortgeltenden Landesbesoldungs-
ordnung H,

 h)   die Bemessungsgrundlagen der Zulagen, Auf-
wandsentschädigungen und anderer Bezüge nach 
Artikel 14 § 5 des Reformgesetzes vom 24. Februar 
1997 (BGBl. I S. 322)

 i)   die Amtszulagen von Richterinnen und Richtern 
nach Anlage 2 der Verordnung zur Überleitung in 
die im Zweiten Gesetz zur Vereinheitlichung und 
Neuregelung des Besoldungsrechts in Bund und 
Ländern geregelten Ämter und über die künftig 
wegfallenden Ämter vom 1. Oktober 1975 (BGBl. I 
S. 2608), zuletzt geändert durch Artikel 9 des 
 Gesetzes vom 24. März 1997 (BGBl. I S. 590)

 j)   die Beträge nach § 4 der Mehrarbeitsvergütungs-
verordnung in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 3. Dezember 1998 (BGBl. I S. 3494), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 9. November 2004 
(BGBl. I S. 2774),

2.   um 2,47 vom Hundert der Auslandszuschlag und der 
Auslandskinderzuschlag.

Die sich bei der Berechnung der erhöhten Beträge erge-
benden Bruchteile eines Cents sind hinsichtlich der Be-
träge des Familienzuschlags der Stufe 1 auf den nächs-
ten durch zwei teilbaren Centbetrag aufzurunden und im 
Übrigen kaufmännisch zu runden.

§ 3 
Anpassung der Versorgung

(1) Für die Versorgungsempfängerinnen und Versor-
gungsempfänger gilt die Erhöhung nach § 2 entspre-
chend für die in Artikel 2 § 2 Abs. 1 bis 5 des Bundesbe-
soldungs- und -versorgungsanpassungsgesetzes 1995 
vom 18. Dezember 1995 (BGBl. I S. 1942) genannten Be-
zügebestandteile sowie für die in § 14 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 
und § 84 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4, 5 und 7 des Bundesbesol-
dungsgesetzes aufgeführten Stellenzulagen und Bezüge. 
Satz 1 gilt für Empfängerinnen und Empfänger von Ver-
sorgungsbezügen der weggefallenen Besoldungsgruppe 
A 1 entsprechend.

(2) Versorgungsbezüge, deren Berechnung ein Ortszu-
schlag nach dem Bundesbesoldungsgesetz in der bis zum 
30. Juni 1997 geltenden Fassung nicht zugrunde liegt, 
werden ab 1. Juli 2008 um 2,8 vom Hundert erhöht, wenn 
der Versorgungsfall vor dem 1. Juli 1997 eingetreten ist. 
Satz 1 gilt entsprechend für

1.   Hinterbliebene von vor dem 1. Juli 1997 vorhandenen 
Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsemp-
fängern,

2.   Versorgungsbezüge, die in festen Beträgen festgesetzt 
sind,

3.   den Betrag nach Artikel 13 § 2 Abs. 4 des Fünften 
Gesetzes zur Änderung besoldungsrechtlicher Vor-
schriften vom 28. Mai 1990 (BGBl. I S. 967).

(3) Bei Versorgungsempfängerinnen und Versorgungs-
empfängern, deren Versorgungsbezügen ein Grundgehalt 
der Besoldungsgruppe A 1 bis A 8 zugrunde liegt, ver-
mindert sich das Grundgehalt ab 1. Juli 2008 um 49,09 
Euro, wenn ihren ruhegehaltfähigen Dienstbezügen die 
Stellenzulage nach Vorbemerkung Nr. 27 Abs. 1 Buch-
stabe a) oder b) der Bundesbesoldungsordnungen A und 
B bei Eintritt in den Ruhestand nicht zugrunde gelegen 
hat.

§ 4 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Das Gesetz tritt am 1. Januar 2008 in Kraft. Es tritt mit 
Ablauf des 31. Dezember 2012 außer Kraft.

1102

Artikel 2
Änderung des Landesministergesetzes

Das Landesministergesetz in der Fassung der Bekannt-
machung vom 2. Juli 1999 (GV. NRW. S. 218), zuletzt ge-
ändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 5. April 2005 
(GV. NRW. S. 332), wird wie folgt geändert:
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1.   In § 7 Abs. 1 Satz 1 Buchstabe a wird das Wort „Bun-
desbesoldungsgesetzes“ durch das Wort „Landesbe-
soldungsrechts“ ersetzt.

2.  § 7 Abs. 1 Satz 2 wird gestrichen.

2005
Artikel 3

Änderung des Gesetzes über das Amt eines Parlamenta-
rischen Staatssekretärs für besondere Regierungsaufga-

ben im Lande Nordrhein-Westfalen

Das Gesetz über das Amt eines Parlamentarischen 
Staatssekretärs für besondere Regierungsaufgaben im 
Lande Nordrhein-Westfalen vom 11. März 1986 (GV. 
NRW. S. 109), geändert durch Artikel II des Gesetzes 
vom 18. Dezember 2002 (GV. NRW. S. 638), wird wie 
folgt geändert:

1.   In § 5 Abs. 1 Satz 2 wird das Wort „Bundesbesol-
dungsgesetzes“ durch das Wort „Landesbesoldungs-
rechts“ ersetzt.

2.   In § 9 wird folgender Satz 2 angefügt:

  „Die Landesregierung überprüft bis zum Ablauf des 
Jahres 2011 die Auswirkungen dieses Gesetzes und 
unterrichtet den Landtag.“

20320
Artikel 4

Änderung des Landesbesoldungsgesetzes

Das Landesbesoldungsgesetz in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 17. Februar 2005 (GV. NRW. S. 154), 
zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 19. 
Juni 2007 ( GV. NRW. S. 242), wird wie folgt geändert:

1.   In § 1 wird das Wort „gelten“ durch das Wort „fort-
gelten“ ersetzt.

2.   In Abschnitt 3 wird das Datum „31. Dezember 2009“ 
durch das Datum „31. Dezember 2012“ ersetzt.

3.   In der Anlage 1 – Landesbesoldungsordnungen – wer-
den

 a)   in der Vorbemerkung Nr. 1.3 Abs. 1 das Wort 
„Sonderschulen“ durch das Wort „Förderschulen“ 
ersetzt,

 b)   nach der Vorbemerkung Nr. 1.9 die folgende Num-
mer 1.10 angefügt:

  „1.10 

   Die besoldungsrechtliche Einstufung der Leiterin 
oder des Leiters einer Förderschule mit Förder-
schwerpunkt Lernen, die im Verbund mit einer 
Förderschule mit anderem Förderschwerpunkt ge-
führt wird, richtet sich nach der Schülerzahl des 
Förderschwerpunktes, in dem überwiegend unter-
richtet wird.“,

 c)   in der Besoldungsgruppe A 12 bei der Amtsbe-
zeichnung „Sportlehrer“ in dem Zusatz das Wort 
„Sonderschule“ durch das Wort „Förderschule“ 
ersetzt,

 d)   in der Besoldungsgruppe A 13 bei der Amtsbe-
zeichnung „Konrektor“ der Zusatz „– an dem 
Landesinstitut für Schule –„ gestrichen,

 e)  in der Besoldungsgruppe A 14

  aa)  bei den Amtsbezeichnungen „Realschulkon-
rektor 3)“, „Realschulrektor 3)“ und „Sonder-
schulkonrektor“ jeweils in den Zusätzen das 
Wort „Sonderschule“ durch das Wort „För-
derschule“ ersetzt,

  bb)   bei der Amtsbezeichnung „Sonderschulrek-
tor“ jeweils in den Zusätzen das Wort „Son-
derschule“ durch das Wort „Förderschule“ 
und die Wörter „für Lernbehinderte“ durch 
die Wörter „mit Förderschwerpunkt Lernen“ 
ersetzt,

  cc)   bei den Amtsbezeichnungen „Sonderschul-
konrektor“, „Realschulkonrektor“ und „Rek-
tor“ jeweils der Zusatz „– an dem Landesins-
titut für Schule –„ gestrichen,

  dd)  bei der Amtsbezeichnung „Schulrat“ der Zu-
satz „- an dem Landesinstitut für Schule -2)“ 
durch den Zusatz „ – bei der Justizvollzugs-
schule Nordrhein-Westfalen -2)“ ersetzt,

 f)  in der Besoldungsgruppe A 15

  aa)   bei der Amtsbezeichnung „Realschulrektor“ 
im zweiten Spiegelstrich das Wort „Sonder-
schule“ durch das Wort „Förderschule“ er-
setzt,

  bb)   bei der Amtsbezeichnung „Regierungsschuldi-
rektor“ 

   –  die Zusätze „ – als hauptamtlicher Ge-
schäftsführer an einem Prüfungsamt für 
Erste oder Zweite Staatsprüfungen für 
Lehrämter an Schulen -3)“ und „- an dem 
Landesinstitut für Schule -“ gestrichen,

   –  die Zusätze „– als Leiter einer Geschäfts-
stelle des Landesprüfungsamtes für Erste 
Staatsprüfungen für Lehrämter an Schulen 
3)“, „- als Leiter eines Dienstbereichs des 
Landesprüfungsamtes für Zweite Staats-
prüfungen für Lehrämter an Schulen 3)“ 
und „- in der Schulaufsicht“ angefügt,

  cc)   bei der Amtsbezeichnung „Sonderschulrek-
tor“ jeweils in den Zusätzen das Wort „Son-
derschule“ durch das Wort „Förderschule“ 
und die Wörter „für Lernbehinderte“ durch 
die Wörter „mit Förderschwerpunkt Lernen“ 
ersetzt,

  dd)   bei der Amtsbezeichnung „Studiendirektor 
5)“ in den Zusätzen jeweils das Wort „Sonder-
schule“ durch das Wort „Förderschule“ er-
setzt,

 g)  in der Besoldungsgruppe A 16

  aa)   vor der Amtsbezeichnung „Direktor der Zen-
tralstelle der Länder für Gesundheitsschutz 
bei Medizinprodukten“ die Amtsbezeichnung 
„Direktor – als Mitglied der Geschäftsführung 
der Unfallkasse Nordrhein-Westfalen (soweit 
nicht in den Besoldungsgruppen B 2, B 3 oder 
B 4)“ eingefügt,

  bb)   nach der Amtsbezeichnung „Direktor des Ins-
tituts der Feuerwehr“ die Amtsbezeichnung 
„Direktor des Landesprüfungsamtes für 
Zweite Staatsprüfungen für Lehrämter an 
Schulen“ eingefügt,

  cc)   die Amtsbezeichnung „Geschäftsführer der 
Landesunfallkasse Nordrhein-Westfalen (so-
weit nicht in der Besoldungsgruppe B 2)“ ge-
strichen,

  dd)   die Amtsbezeichnung „Leitender Regierungs-
schuldirektor“ gestrichen,

  ee)   bei der Amtsbezeichnung „Oberstudiendirek-
tor 1)“ in den Zusätzen jeweils das Wort 
„Sonderschule“ durch das Wort „Förder-
schule“ ersetzt,

 h)  in der Besoldungsgruppe B 2

  aa)   die Amtsbezeichnungen „Direktor des Ge-
meindeunfallversicherungsverbandes Westfa-
len-Lippe (soweit nicht in der Besoldungs-
gruppe B 3)“, „Direktor des Landesinstituts 
für Schule“, „Direktor des Rheinischen Ge-
meindeunfallversicherungsverbandes (soweit 
nicht in der Besoldungsgruppe B 3)“, „Ge-
schäftsführer der Landesunfallkasse Nord-
rhein-Westfalen 3)“ sowie die Fußnote 3) ge-
strichen,

  bb)   vor der Amtsbezeichnung „Direktor der Aka-
demie für öffentliches Gesundheitswesen“ die 
Amtsbezeichnung „Direktor – als Mitglied der 
Geschäftsführung der Unfallkasse Nordrhein-
Westfalen (soweit nicht in den Besoldungs-
gruppen A 16, B 3 oder B 4)“ eingefügt,

  cc)   nach der Amtsbezeichnung „Direktor des 
Landesmuseums für Kunst und Kulturge-
schichte in Münster 2)“ die Amtsbezeichnung 
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„Direktor des Landesprüfungsamtes für Erste 
Staatsprüfungen für Lehrämter an Schulen“ 
eingefügt,

 i)  in der Besoldungsgruppe B 3

  aa)   in der Amtsbezeichnung „Abteilungsdirektor 
der Landwirtschaftskammer Rheinland, West-
falen-Lippe – als der ständige Vertreter des 
Direktors der Landwirtschaftskammer –„ die 
Wörter „Rheinland, Westfalen-Lippe“ durch 
das Wort „Nordrhein-Westfalen“ ersetzt,

  bb)   die Amtsbezeichnungen „Direktor des Lan-
desvermessungsamts“, „Direktor des Gemein-
deunfallversicherungsverbandes Westfalen-
Lippe 2)“, „Direktor des Rheinischen Gemein-
deunfallversicherungsverbandes 2)“, „Vize-
präsident des Landesjustizvollzugsamts Nord-
rhein-Westfalen“ sowie die Fußnote 2) gestri-
chen,

  cc)   vor der Amtsbezeichnung „Direktor der Fach-
hochschule für Finanzen“ die Amtsbezeich-
nung „Direktor – als Mitglied der Geschäfts-
führung der Unfallkasse Nordrhein-Westfalen 
(soweit nicht in den Besoldungsgruppen A 16, 
B 2 oder B 4)“ eingefügt,

  dd)   die Amtsbezeichnung „Stellvertreter des Prä-
sidenten der Gemeindeprüfungsanstalt“ wird 
gestrichen.

 j)  in der Besoldungsgruppe B 4

  aa)   nach der Amtsbezeichnung „Direktor/Direk-
torin des Landesamtes für Personaleinsatzma-
nagement“ die Amtsbezeichnung „Direktor – 
als Mitlied der Geschäftsführung der Unfall-
kasse Nordrhein-Westfalen (soweit nicht in 
den Besoldungsgruppen A 16, B 2 oder B 3)“ 
eingefügt,

  bb)   nach der Amtsbezeichnung „Direktor des Ma-
terialprüfungsamts“ die Amtsbezeichnung 
„Erster Direktor – als Geschäftsführer der 
Unfallkasse Nordrhein-Westfalen (soweit 
nicht in der Besoldungsgruppe B 5)1)“ einge-
fügt,

  cc)   folgende Fußnote 1) eingefügt: „Soweit ein 
Punktwert von mindestens 100 nach Maßgabe 
der Verordnung zur Festlegung von Höchst-
grenzen für die besoldungsrechtliche Einstu-
fung der Dienstposten in der Geschäftsfüh-
rung bundesunmittelbarer Körperschaften im 
Bereich der gesetzlichen Unfallversicherung 
und der landwirtschaftlichen Sozialversiche-
rung sowie von Obergrenzen für die Zahl der 
Beförderungsämter wirksam festgelegt wor-
den ist.“,

  dd)   die Amtsbezeichnung „Stellvertreter des Prä-
sidenten der Gemeindeprüfungsanstalt“ wird 
eingefügt.

  ee)   hinter der Amtsbezeichnung „Polizeipräsident 
– im Polizeibereich mit mehr als 300 000 Ein-
wohnern –„ wird eingefügt: „oder mit 1 000 
bis 3 500 Mitarbeitern“

 k)  in der Besoldungsgruppe B 5

  aa)   nach der Amtsbezeichnung „Direktor der 
Landwirtschaftskammer“ die Amtsbezeich-
nung „Erster Direktor – als Geschäftsführer 
der Unfallkasse Nordrhein-Westfalen (soweit 
nicht in der Besoldungsgruppe B 4)2)“ einge-
fügt,

  bb)   die Amtsbezeichnung „Präsident des Landes-
justizvollzugsamts Nordrhein-Westfalen“ ge-
strichen,

  cc)   folgende Fußnote 2) eingefügt: „Soweit ein 
Punktwert von mindestens 150 nach Maßgabe 
der Verordnung zur Festlegung von Höchst-
grenzen für die besoldungsrechtliche Einstu-
fung der Dienstposten in der Geschäftsfüh-
rung bundesunmittelbarer Körperschaften im 
Bereich der gesetzlichen Unfallversicherung 
und der landwirtschaftlichen Sozialversiche-

rung sowie von Obergrenzen für die Zahl der 
Beförderungsämter wirksam festgelegt wor-
den ist.“,

  dd)   die Amtsbezeichnung „Präsident der Gemein-
deprüfungsanstalt“ wird gestrichen.

  ee)   die Fußnote 1 wird wie folgt neu formuliert: 
„Im Falle der unmittelbaren Wiederwahl nach 
einer achtjährigen Amtszeit.“

  ff)   die Amtsbezeichnung „Polizeipräsident – in 
einem Polizeibereich mit mehr als 300 000 
Einwohnern und mit mehr als 3 500 Mitarbei-
tern“ wird eingefügt.

 l)   in der Besoldungsgruppe B 7 wird die Amtsbe-
zeichnung „Präsident der Gemeindeprüfungsan-
stalt“ eingefügt,

 m)  in dem Abschnitt „Künftig wegfallende Ämter“ in

  aa)   Besoldungsgruppe A 15 nach der Amtsbe-
zeichnung „Realschulrektor – als Leiter eines 
Studienseminars für das Lehramt für die Se-
kundarstufe I“ die Amtsbezeichnung „Regie-
rungsschuldirektor – als hauptamtlicher Ge-
schäftsführer an einem Prüfungsamt für Erste 
oder Zweite Staatsprüfungen für Lehrämter 
an Schulen -3)“ eingefügt,

  bb)   Besoldungsgruppe A 16 nach der Amtsbe-
zeichnung „Kanzler – einer Fachhochschule – 
(soweit nicht in den Besoldungsgruppen A 15, 
B 2)“ die Amtsbezeichnung „Leitender Regie-
rungsschuldirektor – als Leiter eines Prü-
fungsamtes für Erste oder Zweite Staatsprü-
fungen für Lehrämter an Schulen –“ einge-
fügt.

20320

Artikel 5
Gesetz zur Anpassung des Familienzuschlags für dritte 

und weitere Kinder

§ 1 
Erhöhung des Familienzuschlags

Für die Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und 
Richter im Geltungsbereich des Landesbesoldungsge-
setzes sowie für die Versorgungsempfängerinnen und 
Versorgungsempfänger des Landes, der Gemeinden, der 
Gemeindeverbände und der sonstigen der Aufsicht des 
Landes unterstehenden Körperschaften, Anstalten und 
Stiftungen des öffentlichen Rechts tritt an die Stelle der 
Zahl „230,58“ im ersten Satz nach der Tabelle für den 
Familienzuschlag in Anlage V des Bundesbesoldungsge-
setzes in der am 31. August 2006 geltenden Fassung 
(Fassung der Bekanntmachung vom 6. August 2002 – 
BGBl. I S. 3020 –, zuletzt geändert durch Artikel 3 des 
Gesetzes vom 12. Juli 2006 – BGBl. I S. 1466 –), die Zahl 
„280,58“.

§ 2 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Das Gesetz tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2007 in 
Kraft. Es tritt mit Ablauf des 31. Dezember 2011 außer 
Kraft.

20323

Artikel 6
Änderung des Versorgungsfondsgesetzes

Das Gesetz zur Errichtung von Fonds für die Versorgung 
in Nordrhein-Westfalen (Versorgungsfondsgesetz – 
EFoG) vom 20. April 1999 (GV. NRW. S. 174), zuletzt ge-
ändert durch Artikel 5 Nr. 3 des Hochschulfreiheitsge-
setzes vom 31. Oktober 2006 (GV. NRW. S. 474), wird 
wie folgt geändert:

1.   In der Überschrift des ersten Abschnitts werden die 
Angaben „nach § 14 a Bundesbesoldungsgesetz“ 
durch die Wörter „des Landes Nordrhein-Westfalen“ 
er setzt.



Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen – Nr. 34 vom 28. Dezember 2007 753

2.   In § 1 Abs. 1 Satz 1 werden die Wörter „seiner je-
weils gültigen Fassung“ durch die Angaben „der am 
31. August 2006 geltenden Fassung (Fassung der 
 Bekanntmachung vom 6. August 2002 – BGBl. I. 
S. 3020 –, zuletzt geändert durch Artikel 3 des Ge-
setzes vom 12. Juli 2006 – BGBl. I. S. 1466 –)“ ersetzt.

3.   In § 6 Abs. 1 erhalten die Sätze 2 und 3 folgende Fas-
sung:

  „Es kann diese Aufgaben der Deutschen Bundesbank 
mit deren Einverständnis im Rahmen einer zu tref-
fenden Vereinbarung überantworten; eine Übertra-
gung auf Kreditinstitute nach § 1 Abs. 1 des Kredit-
wesengesetzes ist zulässig. Die mit der Anlage und 
Verwaltung Beauftragten legen dem Finanzministe-
rium mindestens vierteljährlich einen Bericht vor.“

4.  In § 6 Abs. 2 erhält Satz 2 folgende Fassung:

  „Sie können auch in Pfandbriefen und Kommunalob-
ligationen oder nach Maßgabe des § 54 Abs. 1 und 2 
Nr. 6 des Versicherungsaufsichtsgesetzes angelegt 
werden.“

5.  § 14 Satz 2 erhält folgende Fassung:

  „Dies gilt auch für die Beamtinnen und Beamten der 
Hochschulen im Sinne des § 1 Abs. 2 Hochschulge-
setz, für die nach Artikel 7 Abschnitt 1 § 1 Hoch-
schulfreiheitsgesetz übernommenen Beamtinnen und 
Beamten jedoch nur, wenn sie zum Personenkreis des 
Satzes 1 gehört haben.“

6.  § 15 Abs. 1 wird wie folgt geändert:

 a)  Satz 1 Halbsatz 1 erhält folgende Fassung:

   „Dem Sondervermögen wird für jede Angehörige 
und jeden Angehörigen des in § 14 genannten Per-
sonenkreises ein Betrag in Höhe von 500 € pro Mo-
nat zugeführt.“;

 b)   in Satz 2 wird das Wort „Bundesbesoldungsge-
setz“ durch das Wort „Landesbesoldungsrecht“ 
ersetzt;

 c)  es wird folgender Satz 3 angefügt:

   „Die Zuführung erfolgt jeweils zum 1. April und 
1. Oktober eines Jahres für das vorangegangene 
Kalenderhalbjahr.“

7.  § 15 Abs. 2 Satz 1 wird wie folgt geändert:

  Hinter dem Wort „Land“ werden die Angaben „und 
den Hochschulen im Sinne des § 1 Abs. 2 Hochschul-
gesetz“ eingefügt.

20320

Artikel 7
Änderung des Gesetzes über die Anwendung beamten- 
und besoldungsrechtlicher Vorschriften auf nichtbeam-

tete Angehörige des öffentlichen Dienstes

Das Gesetz über die Anwendung beamten- und besol-
dungsrechtlicher Vorschriften auf nichtbeamtete Ange-
hörige des öffentlichen Dienstes (AbubesVG) vom 6. Ok-
tober 1987 (GV. NRW. S. 342), zuletzt geändert durch 
Artikel 39 des Gesetzes vom 5. April 2005 (GV. NRW. 
S. 306), wird wie folgt geändert:

1.  In § 1 werden

 a)   in der Überschrift sowie in den Absätzen 1 und 3 
jeweils das Wort „Angestellten“ durch die Wörter 
„Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer“ ersetzt;

 b)  in Absatz 1

  aa)  die Nummer 1 wie folgt gefasst:

    „1. den für die Beamtinnen und Beamten des 
Landes geltenden Rahmen, insbesondere das 
Besoldungs- und Stellengefüge, einzuhalten,“

  bb)   in Nummer 2 vor dem Wort „Beamten“ die 
Wörter „Beamtinnen und“ eingefügt.

2.  In § 2 werden ersetzt

 a)   in der Überschrift und in Satz 1 jeweils das Wort 
„Angestellten“ durch die Wörter „Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer“

 b)   in Satz 1 die Wörter „in denen eine die höchste 
Vergütungsgruppe des Bundes-Angestelltentarif-
vertrages überschreitende Vergütung“ durch die 
Wörter „in denen ein die höchste Entgeltgruppe 
des Tarifvertrages des öffentlichen Dienstes 
(TVöD) überschreitendes Entgelt“.

3.  § 3 erhält folgende Fassung:

 „§ 3 
 Fürsorge und Schutz

  (1) Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Dienst 
des Landes, der Gemeinden, der Gemeindeverbände 
und der sonstigen der Aufsicht des Landes unterste-
henden Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des 
öffentlichen Rechts, deren Beschäftigungsverhältnis 
vor dem 1. Januar 1999 begründet wurde, haben An-
spruch auf Beihilfen in Krankheits- und Geburtsfäl-
len nach den für Beamtinnen und Beamte geltenden 
Grundsätzen unter Berücksichtigung der Besonder-
heiten ihres Beschäftigungsverhältnisses.

  (2) In einer gesetzlichen Krankenversicherung versi-
cherte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und 
ihre berücksichtigungsfähigen Angehörigen sind aus-
schließlich auf die ihnen zustehenden Sach- oder 
Dienstleistungen angewiesen. Aufwendungen die da-
durch entstehen, dass diese Leistungen nicht in An-
spruch genommen werden, Kostenerstattungen ge-
wählt werden oder die Krankenkasse die Kosten bis 
zur Höhe eines Festbetrages übernimmt, sind nicht 
beihilfefähig. Dies gilt entsprechend für Geldleistun-
gen der gesetzlichen Krankenversicherungen, die an 
Stelle einer Sach- oder Dienstleistung gewährt wer-
den. Soweit Ansprüche auf Zuschüsse seitens der ge-
setzlichen Krankenversicherungen bestehen, sind die 
beihilfefähigen Aufwendungen um diese zu kürzen.

  (3) Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die mit 
weniger als der regelmäßigen wöchentlichen Arbeits-
zeit beschäftigt sind, erhalten Beihilfen anteilig ent-
sprechend ihrer arbeitsvertraglich vereinbarten 
durchschnittlichen wöchentlichen Arbeitszeit. 

  (4) Die näheren Bestimmungen trifft das Finanzmi-
nisterium im Einvernehmen mit dem Innenministe-
rium durch Rechtsverordnung; sie gelten vorbehalt-
lich einer tarifvertraglichen Regelung. An Kranken-
versicherungen, deren Mitglieder beihilfeberechtigt 
sind, dürfen Zuschüsse von öffentlich-rechtlichen Ar-
beitgebern nicht gewährt werden.

  (5) § 91 des Landesbeamtengesetzes (LBG) und Ab-
schnitt V des Beamtenversorgungsgesetzes (BeamtVG) 
gelten sinngemäß für die in einem öffentlich-recht-
lichen Ausbildungsverhältnis stehenden Verwal-
tungslehrlinge, Verwaltungspraktikantinnen und 
-prak tikanten sowie Schulpraktikantinnen und 
-praktikanten einer der in Absatz 1 genannten juris-
tischen Personen des öffentlichen Rechts.“

4.   In § 4 Abs. 1 wird das Wort „Angestellte“ durch die 
Wörter „Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer“ er-
setzt.

5.   In § 5 wird das Datum „31. Dezember 2009“ durch 
das Datum „31. Dezember 2012“ ersetzt.

20320

Artikel 8
Änderung des Sonderzahlungsgesetzes – NRW

Das Sonderzahlungsgesetz – NRW vom 20. November 
2003 (GV. NRW. S. 696), zuletzt geändert durch Artikel 2 
Nr. 1 des Gesetzes vom 23. Mai 2006 (GV. NRW. S. 197), 
wird wie folgt geändert:

1.   In § 6 Abs. 3 wird folgender Satz 7 angefügt:

  „Anstelle des Zeitraums bis zur Vollendung des 
zwölften Lebensmonats eines leiblichen Kindes tritt 
bei Pflegekindern und bei adoptierten Kindern ein 
zwölfmonatiger Zeitraum ab dem Tag der tatsäch-
lichen Inobhutnahme des Kindes.“.

2.   In § 11 Satz 2 wird das Datum „31. Dezember 2009“ 
durch das Datum „31. Dezember 2012“ ersetzt.
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Artikel 9
Änderung des Gesetzes über den Landesverband Lippe

Das Gesetz über den Landesverband  Lippe vom 5. No-
vember 1948 (GV. NRW. 1949 S. 269), zuletzt geändert 
durch Artikel 2 d. RBG 84 NW vom 18. Dezember 1984 
(GV. NRW. S. 806), wird wie folgt geändert:

1.   § 4 erhält die Überschrift „Die Verbandsversamm-
lung“.

2.  In § 4 wird der letzte Satz gestrichen.

3.  § 7 wird wie folgt gefasst:

 „§ 7 
 Der Verbandsvorsteher

  (1) Der Verbandsvorsteher ist Wahlbeamter auf Zeit. 
Er muss die Befähigung zum höheren Verwaltungs-
dienst oder einen Hochschulabschluss in dem Bereich 
Wirtschafts- und Kulturwissenschaften sowie die zur 
Erfüllung seiner Aufgaben erforderliche mehrjährige 
Erfahrung in einer Führungsposition in Wirtschaft, 
Verwaltung oder Kulturmanagement besitzen.

  (2) Der Verbandsvorsteher wird von der Verbands-
versammlung für die Dauer von 8 Jahren gewählt und 
durch das Innenministerium des Landes Nordrhein-
Westfalen ernannt. Im Falle der Wiederwahl schließt 
sich die neue Amtszeit an das Ende der vorangegan-
genen an.

  (3) Der Verbandsvorsteher ist verpflichtet, eine erste 
und zweite Wiederwahl anzunehmen, wenn sie je-
weils spätestens drei Monate vor Ablauf der Amtszeit 
erfolgt. Lehnt der Verbandsvorsteher eine Wieder-
wahl ohne wichtigen Grund ab, so ist er mit Ablauf 
der Amtszeit zu entlassen. Ob ein wichtiger Grund 
vorliegt, entscheidet das Innenministerium. Ein wich-
tiger Grund liegt vor, wenn die Anstellungsbedin-
gungen gegenüber denen der davorliegenden Amtszeit 
verschlechtert werden.

  (4) Die Stelle des Verbandsvorstehers ist auszuschrei-
ben. Bei einer Wiederwahl kann hiervon abgesehen 
werden. Die Wahl oder Wiederwahl darf frühestens 
sechs Monate vor Freiwerden der Stelle erfolgen.

  (5) Die Verbandsversammlung kann den Verbands-
vorsteher abberufen. Der Antrag kann nur von der 
Mehrheit der gesetzlichen Zahl der Mitglieder gestellt 
werden. Zwischen dem Eingang des Antrags und der 
Sitzung der Verbandsversammlung muss eine Frist 
von mindestens sechs Wochen liegen. Über den An-
trag ist ohne Aussprache abzustimmen. Die Abberu-
fung bedarf einer Mehrheit von zwei Dritteln der ge-
setzlichen Zahl de Mitglieder. Der Verbandsvorsteher 
ist nicht stimmberechtigt. Er wird in diesem Fall 
durch seinen Stellvertreter (§ 8 Abs. 1 dieses Ge-
setzes) mit Stimmrecht vertreten.

  (6) Das Innenministerium nimmt für den Verbands-
vorsteher die Aufgaben der obersten Dienstbehörde 
und des Dienstvorgesetzten wahr.

  (7) Der Verbandsvorsteher führt die laufenden Ge-
schäfte des Landesverbandes. Er hat die Beschlüsse 
der Verbandsversammlung und etwaiger anderer Or-
gane vorzubereiten. Er vertritt den Landesverband 
nach außen. Zur rechtsgeschäftlichen Verpflichtung 
des Verbandes über Grundstücke sowie zur Ausstel-
lung von Vollmachten ist die Aufnahme einer Ur-
kunde erforderlich, die vom Verbandsvorsteher und 
einem weiteren Mitglied der Verbandsversammlung 
unterzeichnet werden muss.

  Der Verbandsvorsteher hat in der Verbandsversamm-
lung das gleiche Stimmrecht wie die Verbandsabge-
ordneten. Bei den gesetzlichen Anforderungen an die 
Beschlussfähigkeit, die Antragsvoraussetzungen und 
bei der Mehrheitsbildung ist der Verbandsvorsteher 
wie ein Verbandsabgeordneter zu berücksichtigen. Im 
Fall des § 7 Abs. 5 dieses Gesetzes (Abberufung) 
stimmt er nicht mit.“

4.  Nach § 7 wird folgender neuer § 8 eingefügt:

 „§ 8 

 Vertretung des Verbandsvorstehers

  (1) Die Verbandsversammlung wählt für die Dauer 
ihrer Wahlzeit ohne Aussprache ehrenamtliche Stell-
vertreter des Verbandsvorstehers. Sie vertreten den 
Verbandsvorsteher bei der Leitung der Sitzungen der 
Verbandsversammlung sowie ihrer Ausschüsse und 
bei der Repräsentation.

  (2) Zur Vertretung im Amt bestellt die Verbandsver-
sammlung aus den leitenden hauptamtlichen Beam-
ten/Beschäftigten des Landesverbandes Lippe einen 
allgemeinen Vertreter des Verbandsvorstehers.“

5.  Die bisherigen §§ 8 bis 18 werden §§ 9 bis 19 (neu).

6.   In § 9 Abs. 1 Satz 2 (neu) werden die Wörter „Ange-
stellten und Arbeiter“ ersetzt durch das Wort „Be-
schäftigte“.
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Artikel 10
Änderung der Verordnung über die Fälle und 

Voraussetzungen der Ernennung von Beamten auf Zeit 
in den Gemeinden und Gemeindeverbänden

Die Verordnung über die Fälle und Voraussetzungen der 
Ernennung von Beamten auf Zeit in den Gemeinden und 
Gemeindeverbänden vom 21. Oktober 1984 (GV. NRW. 
S. 698), geändert durch Artikel 261 des Zweiten Befris-
tungsgesetzes vom 5. April 2005 (GV. NRW. S. 274), wird 
wie folgt geändert:

In § 1 Satz 2 werden die Wörter „und beim Landesver-
band Lippe“ gestrichen.

Artikel 11
Übergangsregelungen

§ 1 Übergangsregelung zu Artikel 9 Nr. 3

Die Änderungen in Artikel I Nr. 3 gelten auch für das 
Beamtenverhältnis des Verbandsvorstehers, der bei In-
krafttreten dieses Gesetzes im Amt ist, für die Dauer sei-
ner laufenden Amtszeit, mit Ausnahme der Regelungen 
in § 7 Abs. 1 bis 4 – neu -.

§ 2 Übergangsregelung zu Artikel 9 Nr. 4

Bis zur Wahl und Bestellung der Vertreter des Verbands-
vorstehers gemäß § 8 – neu – gelten die zur Zeit des In-
krafttretens dieses Gesetzes getroffenen Vertretungsre-
gelungen.

Artikel 12
Schlussvorschriften Bekanntmachungsermächtigung

Das Finanzministerium wird ermächtigt, die nach Arti-
kel 1 §§ 2 und 3 erhöhten Beträge im Gesetz- und Ver-
ordnungsblatt des Landes bekannt zu machen.

Artikel 13
Inkrafttreten

Das Gesetz tritt am 1. Januar 2008 in Kraft. Abweichend 
von Satz 1 tritt Artikel 5 mit Wirkung vom 1. Januar 
2007 in Kraft. Abweichend von Satz 1 treten die Artikel 
9 bis 11 am Tag nach ihrer Verkündung in Kraft.

Düsseldorf, den 20. Dezember 2007

Die Landesregierung 
Nordrhein-Westfalen

Der Ministerpräsident

(L. S.) Dr. Jürgen  R ü t t g e r s

Der Minister 
für Innovation, Wissenschaft, 
Forschung und Technologie

Prof. Dr. Andreas  P i n k w a r t
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Der Finanzminister

Dr. Helmut  L i n s s e n

Die Ministerin 
für Wirtschaft, Mittelstand und Energie

Christa  T h o b e n

Der Innenminister

Dr. Ingo  W o l f

Die Ministerin 
für Schule und Weiterbildung

Barbara  S o m m e r

Der Minister 
für Bauen und Verkehr

Oliver  W i t t k e

Die Justizministerin

Roswitha  M ü l l e r - P i e p e n k ö t t e r

Der Minister 
für Umwelt und Naturschutz,

Landwirtschaft und Verbraucherschutz
zugleich für den 

Minister für Arbeit, Gesundheit und Soziales

gez. Eckhard   U h l e n b e r g

Der Minister 
für Generationen, Familie, 

Frauen und Integration

Armin  L a s c h e t

Der Minister 
für Bundes- und Europaangelegenheiten

Andreas  K r a u t s c h e i d

– GV. NRW. 2007 S. 750
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